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Vorwort

Zum 01.01.2024 trat das neue Soziale Entschädigungsrecht (SER) als Vierzehntes Sozialgesetz-
buch (SGB XIV) n Krat. Dem n en langährer nterdszplnärer Dskussonsprozess zur Reorm
der Opferentschädigung voraus. Ein wesentliches Ziel der Gesetzesreform war, Verbesserungen für
Zelruppen zu schaen, de bsher kenen oder nur enen erschwerten Zuan zu solchen Lestunen
hatten. Dies sind vor allem Betroffene sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend, Betroffene sexua-
lisierter, häuslicher und psychischer Gewalt im Erwachsenenalter und Betroffene von Menschenhan-
del. Vor Inkrattreten des neuen SER ab es set 1976 das Operentschädunsesetz (OEG). Dessen
Letedanke war:

„Wenn es der saalichen Gemeinschaf roz ihrer Ansrengungen zur

Verbrechensverhüung nich geling, Gewaltaen völlig zu verhindern,

so muss sie wenigsens ür die Oper dieser Srafaen einsehen.“1

In der Praxis gelang dies jedoch in vielen Fällen nicht und die Verfahren wurden von den Betroffenen oft
als sehr belastend und langwierig erlebt. Das soll sich ändern. Mit der Sozialen Entschädigung sollen
Betroene anz konkrete Hle errechen können und darüber hnaus ene Verantwortunsübernahme
des Staates ür das eschehene Unrecht erleben, ndemTat(en) und Folen anerkannt werden. Zulech
betet de neue Rechtslae verschedene Mölchketen zur nterdszplnären Zusammenarbet.

De vorleende Broschüre bt Praktker*nnen – nsbesondere Mtarbeter*nnen n Fachbera-
tungsstellen – einen gut verständlichen Einstieg in das neue Soziale Entschädigungsrecht und einen
Überblck über de Rechtsrundlaen und Handlunsmölchketen. De Broschüre bennt n Kapitel 1
mt enem knappen Überblck über de neuen esetzlchen Reelunen und den Rahmen des Sozalen
Entschädigungsrechts. Kapitel 2 zeigt auf, wer leistungsberechtigt ist undwelche Voraussetzungen es
m SER bt. Betroene psychscher, körperlcher und sexualserter Gewalt können Sozale Entschä-
digung erhalten, aber auch deren Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende. Kapitel 3 stellt dar,
welche Lestunen mRahmen des SER n Anspruch enommen werden können, z. B. schnelle psycho-
therapeutsche Hle n ener Traumaambulanz, Lestunen zur Telhabe am Arbetsleben, Krankenbe-
handlung oder monatliche Entschädigungszahlungen. Kapitel 4 beschreibt den Verfahrensweg im SER
und zeigt auf, was zu beachten ist bei der Antragstellung und im Verfahrensverlauf. Kapitel 5 führt aus,
we Fachberatunsstellen Betroene au desem We beleten können und welchen Betra Fachbe-
ratunsstellen zur nterdszplnären Kooperaton und Vernetzun m SER lesten können. Am Ende
wrd anhand enes (ktven) Fallbespels darestellt, we en Zusammenwrken der verschedenen
rechtlchen Mölchketen n der Praxs aussehen könnte. En Glossar mt wchten Rechtsberen
und Musterschreiben für das Verfahren runden die Broschüre ab.

Wr hoen, dass sch dese Broschüre zu enem Nachschlaewerk ür Praktker*nnen, Beratunsstel-
len und nteresserte Laen entwckeln wrd und so Betroene be hrem We zu ener Entschädun
unterstützt werden können. Wr möchten Mtarbeter*nnen von Fachberatunsstellen konkrete Inor-

1 Bundesministerium ür Arbeit und Soziales (2021), Entschädigung ür Oper von Gewalttaten, S. 7.
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matonen an de Hand eben und se dazu ermuten, de Mölchketen des neuen SER n hre Arbet
zu integrieren. Die gemeinsame Herausgeberschaft durch drei Fachorganisationen, die sich für eine
betroenenzentrerte Umsetzun des neuen SER n der Praxs ensetzen, verent dverse Perspektven
und Praxiserfahrungen.

Wr danken den Autornnen herzlch ür hre Beträe, de aus langährer Fachkompetenz entstanden
snd. Wr bedanken uns außerdem ür de zahlrechen Anreunen und Erahrunen, de uns Kolle*n-
nen aus der Praxis zur Verfügung gestellt haben.

bff: Bundesverband
Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe –
Frauen gegen Gewalt e.V.

BKSF – Bundeskoordinierung
Spezialisierter Fachberatung
gegen sexualisierte Gewalt in
Kindheit und Jugend

Bundesweiter
Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel –
KOK e.V.

Berlin, Januar 2024
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1. Einführung: Das neue Soziale Entschädigungsrecht

Claudia Igney

1.1 Gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen von Gewalt
für die Betroffenen

Gewalt st en Anr au de körperlche und psychsche Unversehrthet enes Menschen. Vele Betro-
ene erleben des als teen Enschntt n hr bsheres Leben. Manchmal rechen de Selbsthlekräte
aus, um darüber hnwezukommen. Ot jedoch bleben esundhetlche undwrtschatlche Schädun-
en und deren Folen. Das können sen: körperlche Folen we z. B. häue Schmerzen und schlecht
verheilte Wunden nach einem Messerangriff oder ein vermindertes Hörvermögen, weil nach einer
Ohrfeige das Trommelfell geplatzt ist; psychosomatische Folgen, weil jemand infolge der Tat unter
chronischen Schlafstörungen leidet und ständig angespannt ist; oder psychische Folgen wie eine
Posttraumatische Belastungsstörung. Wirtschaftliche Folgen entstehen, wenn Betroffene infolge der
Tat(en) hren Beru ncht mehr ausüben können oder dauerhat erwerbsunäh snd. Auch Anehöre
können eschädt werden, z. B. wenn se enen so. Schockschaden erleden als Zeu*nnen der Tat
oderwenn die Familie in wirtschaftlicheNot gerät, weil ein berufstätiger Elternteil infolge der Tat stirbt.

Nicht immer ist der Zusammenhang so eindeutig. Kinder und Jugendliche, die sexualisierte Gewalt
erleben, können velälte Bewältunsmechansmen entwckeln. Insbesondere wenn de Gewalt
sehr früh im Leben begonnen hat und/oder über einen längeren Zeitraum andauert bzw. sich wieder-
holt und de Knder oder Juendlchen kene (ausrechende) Hle bekommen, kann sch das störend au
hre esamte Entwcklun auswrken. Des kann velälte Folen m weteren Leben der Betroenen
haben.

Im Zvlrecht bt es de Mölchket, den*de Verursacher*n solcher Schäden au Schadensersatz und
Schmerzenseld zu verklaen. Deser We st jedoch mühsam und mt enem Kostenrsko verbunden.
Und: Können Täter*innen nicht ermittelt werden oder sind verurteilte Täter*innenmittellos, dann erhal-
ten die Betroffenen weder Schadensersatz noch Schmerzensgeld.

1.2 Bisherige Rechtslage: Das Opferentschädigungsgesetz (OEG)
1976wurdedasGesetz über dieEntschädigung fürOpfer vonGewalttaten (Opferentschädigungsgesetz –
OEG)eschaen.DerGedankewar:WennesdemStaatundderGesellschatnchtelunen st, jemanden
vor ener Gewalttat zu schützen, so st er verpchtet, ür de Folen auzukommen und de Betroenen
zu unterstützen. Das Bundesversorgungsgesetz (BVG) regelte bisher, welche Versorgungsleistungen
Betroene von Gewalttaten bekommen konnten, z. B. Helbehandlun, Rehabltaton, Maßnahmen zur
Teilhabe am Arbeitsleben und/oder eine Opferrente.

Das OEG war im Grundsatz ein wichtiges und umfassendes rechtliches Instrument, um gewaltbetrof-
fene Menschen zu unterstützen und ihnen das weitere Leben zu erleichtern. Die Grundrente nach OEG
st z. B. ene der sehrwenen Sozallestunen, de ncht auGrundscherun undBürereld anerech-
net wird.

In der Praxis fand das OEG/BVG jedoch zu selten Anwendung. So errechnete der Weiße Ring e.V. über
vele Jahre mmer weder, dass nur ca. 10 Prozent aller polzelch bekannt ewordenen Gewaltoper
(laut polzelcher Krmnalstatstk) enen Antra nach OEG stellten und wener als 1 Prozent ene
Opferrente erhielten.2 Laut Bundesmnsterum ür Arbet und Sozales (BMAS) erhelten m Oktober

2 Vgl. orum-operhle.de/staatlche-hle-uer-ewaltoper-au-rekord-testand/, zuletzt abgeruen am 24.07.2023.
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2021 gut 24.000 Menschen eine Rente nach OEG.3 Die Recherche des Weißen Ring fand zudem große
Unterschiede zwischen den Bundesländern.4

Eine großeHürde beimOEGwar, dass sexualisierte und häuslicheGewalt überwiegend Taten im sozialen
Nahraum snd, be denen es kene weteren Zeu*nnen bt und strarechtlche Verurtelunen selten
sind. Der für den Erhalt der Entschädigung nötige Nachweis der Tat(en) ist dann erschwert. Auch der
laut OEG erforderliche ursächliche Zusammenhang zwischen Tat(en) und den gesundheitlichen Beein-
trächtunen sowe deren Folen we z. B. ene Arbetsunähket st ot schwer zu bewesen, nsbe-
sondere wenn de Taten läner zurückleen.

Dies führte dazu, dass gerade die besonders schwer beeinträchtigten Menschen nur selten Unterstüt-
zun nach dem OEG erhalten haben. Das betrt z. B. Menschen, de als Knd jahrelaner sexualserter
Gewalt ausgesetzt waren und noch heute als Erwachsene gesundheitlich und sozial beeinträchtigt und
dadurch nanzeller Armut und Enschränkunen n der esellschatlchen Telhabe ausesetzt snd.

1.3 Die Gesetzesreorm: Aus OEG wird SGB XIV
Zum01.01.2024 trat das neue Soziale Entschädigungsrecht (SER) in Kraft und löste das OEG ab. Das SER
st nun überschtlcher und strnenter m neuen Verzehnten Sozalesetzbuch (SGB XIV) easst. Es
enthält einige neue Regelungen, die es Betroffenen sexualisierter und häuslicher Gewalt sowie Betrof-
fenen von Menschenhandel erleichtern sollen, einen Antrag nach SER zu stellen und Leistungen nach
SER zu bekommen. Nacholend ene wchte Änderunen m Überblck:

� Unterstützung für mehr Menschen möglich (§ 13 SGB XIV): Zukünt können auch Betroene
psychischerGewalt – hierunter fallen insbesondere bestimmteFälle von sexualisierter Gewalt oder
Stalkn – Lestunen des Sozalen Entschädunsrechts erhalten. Grundsätzlch allen zukünt
alle Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, unabhängig vomAlter der Betroffenen, unter den
überarbeiteten Gewaltbegriff des SER.

� BeweiserleichterungbeimNachweisderTat(en) (§ 117SGBXIV):WennBeweismittel nicht vorhan-
den oder ncht zu beschaen snd, können de Anaben der antrastellenden Person ausrechen,
soweit sie nach den Umständen des Falles glaubhaft erscheinen.

� Beweiserleichterungbei der Kausalitätsprüfung (§ 4SGBXIV):Zukünt enüt ür deAnerken-
nun ener Gesundhetsstörun als Schädunsole de Wahrschenlchket des ursächlchen
Zusammenhans. Se st eeben, wenn nach dem aktuellen Stand der medznschen Wssen-
schaft mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht. Dies gilt auch bei psychi-
schen Gesundheitsstörungen.

� Erleichterter Zugang zu Schnellen Hilfen (§ 29 bis § 37 SGB XIV): Psychotherapeutische Sofort-
hilfe in einer Traumaambulanz steht in einem erleichterten niedrigschwelligen Verfahren zeitnah
zur Verüun. Durch en Fallmanaement können Betroene m Antras- und Verwaltunsver-
fahren behördlicherseits unterstützt und begleitet werden.

� Erhöhung der monatlichen anrechnungsfreien Entschädigungsleistungen: Die monatlichen
Entschädunszahlunen oder Enmalzahlunen wurden erhöht und bleben zukünt komplett
anrechnungsfrei.

� Stärkung des Teilhabegedankens: Telhabelestunen werden zukünt rundsätzlch ohne
Berückschtun von Enkommen und Vermöen erbracht. Des betrt Lestunen zur Telhabe
am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung und zur Sozialen Teilhabe.

� Kooperationsvereinbarungen für Beratungs- und Begleitangebote (§ 39 SGBXIV): Eswurde eine
esetzlche Grundlae ür de strukturell verankerte Kooperaton mt spezalserten Fachbera-
tungsstellen geschaffen.

3 Bundesministerium ür Arbeit und Soziales (2021), Entschädigung ür Oper von Gewalttaten, S. 10.
4 Vgl. forum-opferhilfe.de/oeg-laender/, zuletzt abgeruen am 15.08.2023.
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� Bundesstelle Soziale Entschädigung (§ 123 und § 124 SGB XIV): Erstmals wird eine bundesweite
amtlche Statstk eneührt und de Bundesstelle wrd de Umsetzun des SER beleten. Erän-
zend wird ein Fachbeirat Soziale Entschädigung geschaffen, der aus Vertreter*innen von Verbän-
den, Vertreter*innen der Länder und Wissenschaftler*innen besteht.

Nun wrd es darau ankommen, dass dese neuen Mölchketen n der Praxs enutzt und von allen
Betelten konsequent umesetzt werden.

DasSGBXIV stBundesrecht, deAusührun let aber nder Verantwortunder Länder. Enbundesen-
hetlches Vorehen bzw. Voraben ür ene qualtätsescherte Umsetzun snd deshalb nur telwese
mölch. De bsheren ewachsenen Strukturen, Zuständketen und Verahrensabläue bem OEG
snd n den Bundesländern jewels unterschedlch. Berets m Kontext des OEG auebaute Strukturen
und Expertisen werden auch bei der Umsetzung des neuen SER genutzt und weiter ausgebaut. Aber es
kommen auch neue Strukturen hnzu sowe Akteur*nnen, de bsher kene oder wen Berührun mt
dem OEG hatten.

Die betroffenenzentrierte Umsetzung des neuen Sozialen Entschädigungsrechts setzt eine gut
abgestimmte interdisziplinäre Kooperation der wesentlichen Stellen – Fallmanagement, Sachbearbei-
tung, Traumaambulanz und Beratungs- und Begleitangebote – voraus. Dies bedeutet passende Aufga-
benteilung, Schnittstellenmanagement und Zusammenarbeit für ein möglichst reibungsloses Verfah-
ren und ene ute Beletun der Antrasteller*nnen. Nach Inkrattreten des SER müssen dazu erst
Modelle uter Praxs entwckelt und etablert werden, ebenso Strateen, um Betroene zu errechen,
ut zu normeren und be der Entschedunsndun zu unterstützen. Herür braucht es Zet und
Ressourcen bei allen Beteiligten.
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2. Voraussetzungen der Sozialen Entschädigung

Dr. Franziska Drohsel

Menschen, die durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere
Verantwortung trägt, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, werden bei der Bewältigung der
dadurch entstandenen Folen nach § 1 Abs. 1 SGB XIV durch Sozale Entschädun unterstützt. Dem
let u. a. der Gedanke zurunde, dass de staatlche Gemenschat soldarsch ür de Geschädten
entreten soll, de von Täter*nnen kenen entsprechenden Schadensersatz erhalten.5 Sexualisierte
Gewalt, häuslche Gewalt und Menschenhandel können ene Gewalttat m Snne des Kaptel 2 Unter-
abschntt 1 SGB XIV und damt en schädendes Erens darstellen (§ 1 Abs. 2 SGB XIV) und Ansprüche
nach dem SGB XIV beründen. Das Vorleen enes schädenden Erensses st de Grundlae jedwe-
der Entschädun nach dem SGB XIV.6 En schädendes Erens kann zetlch berenzt, wederkeh-
rend oder über enen läneren Zetraum enwrkend ewesen sen (§ 1 Abs. Abs. 3 SGB XIV).

2.1 Leistungsberechtigte
Sozale Entschädun nach demVerzehntenSozalesetzbuch (SGBXIV) könnenBerechtte erhalten.
Dese snd em. § 2 Abs. 1 SGB XIV Geschädte sowe deren Anehöre, Hnterblebene und Naheste-
hende.

2.1.1 Geschädigte
Personen, de durch en schädendes Erens nach demSGBXIV ( 2.2.1) unmittelbar eine gesundheit-
lche Schädun erltten haben, snd Geschädte (§ 2 Abs. 2 SGB XIV). Se snd nach § 2 Abs. 1 SGB XIV
berechtigt.

2.1.2 Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende
Angehörige sindEhegatten, Kinder, Eltern vonGeschädigten sowie in denHaushalt Geschädigter aufge-
nommene Steknder und Peeknder (§ 2 Abs. 3 SGB XIV). Nahestehende snd Geschwster sowe
Personen, de mt Geschädten ene Lebensemenschat ühren, de der Ehe ähnlch snd (§ 2 Abs. 5
SGB XIV). Anehöre, Hnterblebene und Nahestehende erhalten Schnelle Hlen (3.1) sowie beson-
dere psychotherapeutsche Lestunen (§ 43 Abs. 2 Nr. 1 n Verbndun mt § 43 Abs. 4 SGB XIV). Hnter-
blebene erhalten außerdem Lestunen zur Telhabe am Arbetsleben (§ 63 Abs. 3 SGB XIV, 3.3.1),
Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene (3.5.3), Lestunen zum Lebensunterhalt (§ 93 Abs. 1
S. 2) und de Lestun zur Förderun ener Ausbldun (§ 94 SGB XIV).

2.1.3 Personen mit nicht deutscher Staatsbürgerschaft
In § 7 SGB XIV heßt es: „Ausländernnen und Ausländer haben deselben Ansprüche we Deutsche.“ Das
heßt, dass es ncht au den Auenthaltsttel oder de Staatsbürerschat ankommt, wenn ene Person
in Deutschland Betroffene eines schädigenden Ereignisses wird und daraufhin einen Antrag auf Soziale
Entschädun stellen möchte. Dem let der Gedanke zurunde, dass es de Pcht des deutschen
Staates ist,MenschenaufseinemGebietvordenGefahren,die imSozialenEntschädigungsrechtabgebil-
det werden, zu schützen, und dass dese Pcht unabhän vom Auenthaltsstatus enes Menschen
besteht.7 Dies betrifft auch die Hinterbliebenen, Angehörigen und Nahestehenden von geschädigten
Menschen, de kene deutsche Staatsbürerschat haben.8 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die
Gewährun von Lestunen der Sozalen Entschädun kenerle Auswrkunen au den auenthalts-
rechtlichen Status einer Person hat.9 Des sollte be der Beratun m Blck sen, da en Antra be ener

5 Vgl. Seewald, in Körner/Krasney/Mutschler/Rols (2018), Kasseler Kommentar, SGB I § 5 Rn. 19.
6 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 1 Rn. 4.
7 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 7 Rn. 2.
8 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 7 Rn. 4.
9 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 7 Rn. 3.
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Behördemt den Anaben von Adresse, Auenthaltsort etc. auenthaltsrechtlche Konsequenzen haben
kann. Personenmt ncht deutscher Staatsbürerschat können nur dann Sozale Entschädun erhal-
ten, wenn de Tat n Deutschland statteunden hat. Geüchtete Menschen können dese ncht erhalten
ür Taten, de m Herkuntsland oder während der Flucht durch andere Länder statteunden haben.

2.2 Anspruchsvoraussetzungen
Geschädte haben nach § 4 Abs. 1 SGBXIV Anspruch au Lestunen der Sozalen Entschädunween
anerkannter esundhetlcher und wrtschatlcher Folen ener esundhetlchen Schädun, de
ursächlch au en schädendes Erens zurückzuühren st.

Um einen Anspruch nach dem Sozialen Entschädigungsrecht geltend zu machen, sind erforderlich: ein
schädigendesEreignis (2.2.1), eine gesundheitlicheSchädigung sowie gesundheitliche undwirtschaft-
lche Folen. Außerdem muss das schädende Erens kausal zu der esundhetlchen Schädun
eührt haben und dese esundhetlche Schädun muss kausal zu esundhetlchen und wrtschat-
lichen Folgen geführt haben. Dies nennt sich doppelte Kausalität ( 2.2.2).

2.2.1 Schädigendes Ereignis
Das neue SER unterschedet m Rahmen des schädenden Erensses zwschen ener körperlchen
Gewalttat (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV), ener psychschen Gewalttat (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV) und ener
lechestellten Tat (§ 14 SGB XIV). Des stellt ene Erweterun eenüber den Voraussetzunen n § 1
Abs. 1 S. 1 OEG m alten Operentschädunsesetz dar, wonach ür enen Entschädunsanspruch
en „tätlcher Anr“ und somt ene ewaltsame körperlche Enwrkun au den Körper ener anderen
Person erorderlch war. Ene Ausnahme vom Erorderns der körperlchen Gewaltanwendun ab
es ür Fälle des strabaren, ohne körperlche Gewalt verübten sexuellen Mssbrauchs von Kndern.10

Welche Fallkonstellatonen m Enzelnen vom alten OEG umasst snd, war vele Jahre lan Geenstand
jurstscher Dskussonen.11 Dese Dskusson wollen wr her ncht wedereben, sondern anhand von
Fallbeispielen zeen, welche Konstellatonen nun vom neuen SER umasst sen können.

Körperliche Gewalttat
Oper von Gewalttaten erhalten em. § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV Lestunen der Sozalen Entschädun,
wenn sie eine gesundheitliche Schädigung durch einen vorsätzlichen, rechtswidrigen, unmittel-
bar een sene*hre Person erchteten tätlchen Anr (körperlche Gewalttat) oder durch dessen
Abwehr erlitten haben. Das Bundessozialgericht versteht unter einem tätlichen Angriff die unmittelbar
au den Körper ener anderen Person zelende, ewaltsame physsche Enwrkun.12

Beispiel 1:

Ene 30-jähre Frau, de vor zweMonaten aus dem Ncht-EU-Ausland nach Deutschland ekommen
ist, wird gezwungen, in einem Bordell zu arbeiten. Eines Tages nutzt sie eine gute Gelegenheit und
üchtet aus demBordell. Dre der dort Anestellten verolen se und verprüeln se danach so, dass
hr Gehör eschädt wrd und dadurch en Hörverlust von 80 Prozent entsteht.
Hier liegt nachaltemOEGundnachdemneuen § 13Abs. 1Nr. 1 SGBXIVen tätlcherAnr (Verprüeln)
vor, der kausal zu ener esundhetlchen Schädun an hremOhr eührt hat und dese Schädun
wederum zu ener Schädunsole (Reduzerun des Hörvermöens um 80 Prozent).

10 BSG, Urteil vom 18.10.1995 – 9 RVg 4/93.
11 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 13 Rn. 15 .
12 BSG, Urteil vom 16.12.2014 – B 9 V 1/13 R.



2. Voraussetzungen der Sozialen Entschädigung 13

Beispiel 2:

Eherau und Ehemann leben set zwöl Jahren zusammen. Immer weder kommt es zu körperlchen
Angriffen des Mannes gegen die Frau. Er tritt ihr gegen das Schienbein, verdreht ihren Arm oder
schlät se ns Gescht. Be enem Stret schubst er sene Frau so stark, dass se een en Real
knallt. Se stürzt und en schwerer Pokal löst sch aus dem Real und ällt au hr Ben. Dese Verlet-
zun ührt dazu, dass se hren Beru als Museumswärtern nur noch zu 50 Prozent ausüben kann,
da das Ben so schwer eschädt st, dass se ncht läner als zwe Stunden am Stück stehen kann.
Sowohl nach altem OEG als auch nach dem neuen § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV let en tätlcher Anr
durch das Schubsen n Rchtun des Reals vor. Deses Schubsen hat kausal ene Verletzun am Ben
zur Fole und dese hat kausal de Schädunsole verursacht, dass se ncht mehr zu 100 Prozent
n hrem Beru als Museumswärtern arbeten kann.

Beispiel 3:

Ein achtjähriges Mädchen lebt mit ihrer Mutter allein. Die Mutter hat einen neuen Freund, der
een das Mädchen sexualserte Gewalt ausübt. Zuletzt kam es zu enem Überr, be dem er das
Mädchen an den Armen esselte. De Fesselunwar so lane und so est, dass das Blut m lnken Arm
abeschntten wurde und se den Arm setdem ncht mehr zu 100 Prozent nutzen kann.
Hier liegt ein tätlicher Angriff nach altem OEG und nach neuem § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV vor. De Fesse-
lung hat eine Verletzung am Arm und diese Verletzung hat eine Schädigungsfolge verursacht.

Psychische Gewalttat
Bei der psychischen Gewalttat nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV handelt es sich um eine neue Regelung.
Sie gilt für Taten, die ab dem 01.01.2024 geschehen. Taten vor diesem Stichtag werden noch nach altem
Recht (OEG) behandelt (2.6). Bei Taten ab dem01.01.2024 erhalten Leistungen der Sozialen Entschädi-
gung nun auch Opfer von Gewalttaten, wenn sie eine gesundheitliche Schädigung durch ein sonstiges,
vorsätzliches, rechtswidriges, unmittelbar gegen die freie Willensentscheidung einer Person gerich-
tetes schwerwiegendes Verhalten (psychische Gewalttat) erlitten haben. Anders als beim tätlichen
Anr n § 13 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV muss das Verhalten schwerweend sen. Des st en ausleuns-
bedürter Rechtsber, be dem es darau ankommen wrd, we de Gerchte desen nterpreteren
werden. Allerdns hat der Gesetzeber estehalten, dass bestmmte Strataten „n der Reel“ schwer-
weend snd (§ 13 Abs. 2 SGB XIV). Des bedeutet: Be Vorleen ener der dort enannten Strataten st
davon auszugehen, dass sie schwerwiegend ist, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, warum
se n desemkonkreten Fall ncht als schwerweend anzusehen st. Schwerweend st en Verhalten n
der Reel dann, wenn es den Tatbestand des sexuellen Mssbrauchs (§§ 174 bs 176b StGB), des sexuellen
Überrs, der sexuellen Nötun, der Verewaltun (§§ 177 und 178 StGB), des Menschenhandels
(§§ 232 bs 233a StGB), der Nachstellun (§ 238 Abs. 2 und Abs. 3 StGB) oder der räuberschen Erpres-
sun (§ 255 StGB) erüllt oder von mndestens verlechbarer Schwere st.

Bei den folgenden Beispielen ließe sich teilweise auch vertreten, dass es sich hierbei um tätliche
Angriffe handelt. In jedem Fall sind sie aber als Fälle der psychischen Gewalttat nach § 13 Abs. 1 Nr. 2
SGB XIV zu klasszeren.
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Beispiel 1:

Ein erwachsener Busfahrer onaniert auf einer Klassenfahrt vor einem minderjährigen Schüler.
Das Landessozialgericht NRW hatte nach dem alten OEG zwar den Tatbestand des sexuellen
Missbrauchs als erfüllt angesehen, allerdings einen tätlichen Angriff im Sinne des OEG aufgrund
der ehlenden unmttelbaren Enwrkun au den Körper des Opers abelehnt.13 Nach dem derzeit
geltenden Recht stellt die Handlung des Busfahrers einen sexuellen Missbrauch von Kindern ohne
Körperkontaktmt demKnd em. § 176a Abs. 1 Nr. 1 StGB dar. Deser st von § 13 Abs. 2 SGBXIV explzt
umfasst, sodass davon auszugehen ist, dass die psychische Gewalttat durch den Busfahrer schwer-
weend st und de Voraussetzunen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV erüllt snd.

Beispiel 2:

Ene 19-Jähre kommt aus dem Ncht-EU-Ausland nach München. Se st mttellos, hat kene
Wohnun und kene Freund*nnen oder Famle n München. Ene 50-jähre Frau lässt se be sch
wohnenunter derVoraussetzun, dass se jedenTadePee hrer bettläerenMutter übernmmt.
De 19-Jähre dar ledlch am Sonnta ver Stunden Pause machen, erhält kenen Lohn und muss
nachts und tasüber zur Verüun stehen. Inole der Arbetsbelastun entwckelt se ene Depres-
sion, aufgrund derer sie arbeitsunfähig wird.
Vermutlich wäre nach altem OEG ein tätlicher Angriff gegen die 19-Jährige verneint worden. Es liegt
en Fall des § 232 Abs. 1 Nr. 1b StGB vor. Deser st n § 13 Abs. 2 SGB XIV aueührt, sodass de Voraus-
setzunen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV vorleen.

Beispiel 3:

Die 17-jährige Auszubildende erfährt von ihrem Ausbildungsleiter, dass er überlegt, ihre Ausbildung
vorzet zu beenden. Se zee ken ausrechendes Enaement. Allerdns könne se ja endlch
ihr Engagement unter Beweis stellen und er zeigt auf sein Geschlechtsteil. Er nimmt ihre Hand und
bedeutet hr, darüber zu strechen, was se en paarmal macht. Dann verlässt se uchtart den
Raum.
Nach altem OEG wäre ein tätlicher Angriff vermutlich verneint worden. Nach dem neuen Sozialen
Entschädunsrecht kann darau abestellt werden, dass dese Handlun den sexuellenMssbrauch
an Schutzbeohlenen em. § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB verwrklcht. Deser st von § 13 Abs. 2 SGB XIV
erasst, sodass von ener psychschen Gewalttat m Snne des § 13 Abs. 1 Nr. 2 StGB auszuehen st
und de Voraussetzunen ür enen Anspruch nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 StGB vorleen.

Beispiel 4:

Eine heute 30-jährige Klientin mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde im Alter von 14 Jahren nach
der Loverboy-Methode von dem Täter erst von Betäubungsmitteln abhängig gemacht. Der Täter
setzte hr den ersten Schuss. Später zwan er se zur Prosttuton. Se entwckelte ene Depresson
und eine posttraumatische Belastungsstörung. In der Folge wurde sie arbeitsunfähig.
Nach dem alten OEG wäre ein tätlicher Angriff vermutlich verneint worden. Es liegt ein Fall nach
§ 232a Abs. 1 Nr. 1 StGB vor. Deser st n § 13 Abs. 2 SGB XIV aueührt, sodass de Voraussetzunen
des § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV vorleen.

13 LSG NRW, Urteil vom 28.01.2010 – L 10 VG 31/08.
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Beispiel 5:

Ene 30-jähre trans Frau st betrunken und let mt enem Bekannten mBett. Deser bedränt se,
sexuelle Aktvtäten mt hm zu haben. Se sat mehrmals, dass se ncht wll. Er rebt dennoch sen
Glied an ihrem Bein.
Nach altem OEG wäre ein tätlicher Angriff vermutlich verneint worden. Die Handlung stellt einen
sexuellen Überr em. § 177 Abs. 1 StGB dar, der von § 13 Abs. 2 SGB XIV umasst st. Damt leen
de Voraussetzunen des § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV vor.

Beispiel 6:

Ene 40-jähre Frau übt Druck au zwe Knder m Alter von seben Jahren aus. Erst brnt se das
Mädchen dazu, das Geschlechtsteil des Jungen zu berühren (Handlung 1). Dann bringt sie den Jungen
dazu, einen Gegenstand in die Scheide des Mädchens einzuführen (Handlung 2).
De erste Handlun stellt enen sexuellen Mssbrauch nach § 176 Abs. 1 Nr. 2 StGB da. De zwete
Handlun stellt enen schweren sexuellen Mssbrauch von Kndern em. § 176c Abs. 1 Nr. 2b SGB XIV
dar. Bede Delkte snd von § 13 Abs. 2 SGB XIV erasst. Somt leen de Voraussetzunen des § 13
Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV vor. Nach altem OEG wäre das Annehmen enes tätlchen Anrs vermutlch
umstritten gewesen.

Beispiel 7:

Es kommt zu enem „Strecheln von weblchen Geschlechtstelen“ und enem „wderstandslosen
Endrnen n den Körper“ enes 17-jähren Mädchens durch den erwachsenen Partner der Mutter.
Das LSG Nedersachsen hatte enen tätlchen Anr nach altem OEG vernent, da zum Tatzetpunkt
die sog. widerstandslose Vergewaltigung nicht unter Strafe stand.14 Nach neuem Sozialen Entschä-
dunsrecht ällt de Handlun unter § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV, da dese Handlun ene Verewaltun
em. § 177 Abs. 6 Nr. 1 StGB darstellt und dese von § 13 Abs. 2 SGB XIV explzt umasst st.

Beispiel 8:

Ene 30-jähre Frau üchtet aus hrem Hematland nach Hannover. Se kennt dort nemanden. Von
anderen Geüchteten hört se, se habe kene Chance, leal n Deutschland zu bleben. Deshalb
meldet sie sich nirgendwo. Ein 50-Jähriger bietet ihr an, bei sich zu übernachten, aber dafür müsse
se jeden Ta betteln ehen. Er macht hr n den olenden Monaten roßen Druck, rund um de Uhr
betteln zu ehen und sämtlches Geld be hm abzueben. Se erhält wen Essen und Trnken be hm.
Da sie auch im Winter pausenlos draußen sein muss, friert ihr in einer Nacht ein Finger ab.
Nach dem alten OEGwäre en tätlcher Anr vermutlch vernent worden. Es let en Fall des § 232b
Abs. 1 Nr. 3 StGB vor. Deser st n § 13 Abs. 2 SGB XIV aueührt, sodass de Voraussetzunen des § 13
Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV vorleen.

14 LSG Niedersachsen, Urteil vom 07.06.2012 – L 10 VG 26/09.
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Beispiel 9:

Der*De 22-jähre Lou schckt enem 13-jähren Mädchen sexuell aurezende Blder von anderen
minderjährigen Mädchen und behauptet, dass er*sie selber darauf zu sehen sei. Das Mädchen soll
dazu ebracht werden, dass es Blder von sch anertt und Lou zuschckt.
Des stellt ene Vorberetun des sexuellen Mssbrauchs von Kndern em. § 176b Abs. 1 Nr. 2 StGB dar.
Deser st n § 13 Abs. 2 SGB XIV enannt, sodass de Voraussetzunen em. § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV
vorliegen. Nach altem OEG wäre ein tätlicher Angriff vermutlich verneint worden.

Beispiel 10:

Nach ener zweiähren Partnerschat trennt sch de Frau von hrem Partner. Er war zunehmend
eersücht eworden, solerte sene Partnern, kontrollerte hr Smartphone und wollte zu jeder
Zet wssen, was se tat und wo se war. Nach der Trennun zo se um und brach den Kontakt ab.
Des akzepterte der ehemale Partner ncht und sen Kontrollverhalten n n massves Stalkn
und dtale Gewalt über. Er hatte Spyware au hremHandy nstallert und kennt deshalb hren neuen
Aufenthaltsort. Er steht stundenlang vor der Wohnung und der Arbeitsstelle, ruft an, bedroht sie.
Er veröffentlicht intime Bilder von ihr auf Social Media und lädt sie auf Pornoseiten hoch. Sie ist von
desem Psychoterror zunehmend zermürbt, ühlt sch bedroht und bekommt zudem Ärer mt hrem
Arbeteber. Nach 7 Monaten brcht se zusammen und wrd krankeschreben.
Des st en besonders schwerer Fall von Stalkn (§ 238 Abs. 2 StGB). ImOEGwäre en tätlcher Anr
vermutlch vernent worden. Im SGB XIV leen nun de Voraussetzun em. § 13 Abs. 1 Nr. 2 SGB XIV
vor, da § 238 Abs. 2 StGB n § 13 Abs. 2 SGB XIV enannt st.

Gleichgestellte Taten
Ener Gewalttat lechestellt st em. § 14 Abs. 5 SGB XIV de erheblche Vernachlässun von Kndern
und nach § 14 Abs. 6 SGB XIV de Herstellun, Verbretun und öentlche Zuänlchmachun von
Knderpornorae nach § 184b Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 StGB. Den Opern von Gewalttaten stehen außerdem
Personen lech, de nole desMterlebens der Tat oder desAundens desOpers ene esundhetlche
Schädun erltten haben (§ 14 Abs. 2 S. 2 SGB XIV). Das Mterleben der Tat betrt de Fälle, n denen
z. B. de Knder m Nebenzmmer anwesend waren, wenn en Partner der Mutter dese verewaltt oder
verprügelt hat. Opfer von Gewalttaten stehen zudemPersonen gleich, die durch den Erhalt der Nachricht
vom Tode oder der schwerwiegenden Verletzung des Opfers eine gesundheitliche Schädigung erlitten
haben (Schockschaden), wenn zwschen dem Oper und den Personen ene ene emotonale Bezehun
besteht (§ 14 Abs. 2 S. 3 SGB XIV).

2.2.2 Gesundheitliche Schädigung, Schädigungsfolgen und die doppelte Kausalität
Das schädende Erens muss kausal ür de esundhetlche Schädun und de esundhetlche
Schädun muss kausal ür den Entrtt der Schädunsolen sen (§ 4 SGB XIV).

Beispiel 1:

Der Ehemann verdreht sener Eherau so stark de Hand, dass zwe Fner brechen. En Fner lässt
sch auch n der Fole ncht mehr vollständ beween und se kann hren Beru als Panstn ncht mehr
ausüben. Das Verdrehen der Fner st das schädende Erens. Deses hat kausal de esundhetlche
Schädun des Bruchs zweer Fner verursacht. Der Bruch hat kausal dazu eührt, dass esundhet-
licheundwirtschaftlicheSchädigungsfolgen (FingerunbeweglichundVerlust ihresJobs)eingetretensind.
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Für de Anerkennun ener Gesundhetsstörun als Schädunsole recht de Wahrschenlchket
des ursächlchen Zusammenhans, de eeben st, wenn nach dem aktuellen Stand der medznschen
Wssenschat mehr ür als een enen ursächlchen Zusammenhan sprcht (§ 4 Abs. 4 S. 1 SGB XIV).
DeWahrschenlchket enes ursächlchen Zusammenhanswrd mFalle von psychschenGesundhets-
störungen im Einzelfall vermutet, wenn diejenigen medizinischen Tatsachen vorliegen, die nach den
Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft geeignet sind, einen Ursachenzusammenhang zwischen
einem nach Art und Schwere geeigneten schädigenden Ereignis und der gesundheitlichen Schädigung
und der Schädunsole zu beründen (§ 4 Abs. 5 SGB XIV). Herbe snd de versorunsmedznschen
Richtlinien zu beachten (4.2.2). Se haben normähnlchen Charakter und elten unter Beachtun der
herrschenden Lehre in der medizinischen Wissenschaft als eine verlässliche und der Gleichbehandlung
dienende Grundlage zur Beurteilung der Kausalität.15 Zudem darf diese Vermutung nicht durch einen
anderen Kausalverlauwderlet sen (§ 4 Abs. 5 SGB XIV), es dar also ncht nachewesen sen, dass en
anderes Ereignis ursächlich für die gesundheitliche Schädigung und die Schädigungsfolge war.

Beispiel 2:

Ein 13-jähriges Mädchen erleidet über mehrere Monate hinweg sexualisierte Gewalt durch den Stief-
vater. Die leiblichen Eltern haben sich getrennt, als das Mädchen acht war. Der Stiefvater wohnt
bei dem Mädchen und ihrer Mutter, seit das Mädchen 13 Jahre alt ist. Seitdem hat sie psychische
Probleme, die zum Abbruch der Schule führen. Im Erwachsenenalter stellt sie einen Antrag auf
Sozale Entschädun. Es wrd be hr ene Zwanskrankhet mt mttelraden sozalen Anpas-
sunsschwerketen danostzert. Se hat Sore, dass behauptet wrd, de Zwanskrankhet se
aufgrund der Schulprobleme entstanden.
De sexualserte Gewalt als schädendesErens hat kausal zu psychschenProblemen eührt. In den
VersorunsmedznschenRchtlnenheßt es unter PunktB 3.7, dass eneZwanskrankhetmtmttel-
raden sozalen Anpassunsschwerketen Fole psychscher Traumen sen kann. Deshalb st zu
vermuten, dass das psychsche Trauma der sexualserten Gewalt de Zwanskrankhet verursacht hat.
Damit liegt eine Kausalität zwischen der gesundheitlichen Schädigung und den Schädigungsfolgen vor.

Wenn Beweismittel nicht vorhanden oder nicht zu beschaffen sind, sind die Angaben der antragstellenden
Personenzurunde zu leen, sowet senachdenUmständendesFallslaubhat erschenen (§ 117SGBXIV).

Als Schädunsole snd de allemenen Auswrkunen der körperlchen, seelschen, esten oder
Snnesbeenträchtunen anzusehen, de durch de anerkannte Gesundhetsstörun bednt snd (vl.
§ 5 Abs. 1 S. 1 SGB XIV). Des stellt m Verlech zum Bundesversorunsesetz kene rechtlche oder
achlche Neuestaltun der Berfchket der Schädunsole dar.16 Der Grad der Schädigungsfol-
en st n allen Lebensberechen zu beurtelen (vl. § 5 Abs. 1 S. 1 SGB XIV). Er wrd n Zehnerschrtten au
ener Gradskala von zehn bs 100 bemessen (§ 5 Abs. 1 S. 2 SGB XIV).

Vorüberehende Schädunsolen – wener als sechs Monate andauernd (§ 5 Abs. 1 S. 5 SGB XIV) – snd
ncht zu berückschten (§ 5Abs. 1 S. 4SGBXIV). ImFalleeschädter Knder undJuendlcher st derGrad
der Schädigungsfolge nach dem Grad zu bemessen, der sich bei Erwachsenen mit gleicher Gesundheits-
störun erbt, wenn damt kene Schlechterstellun der Knder und Juendlchen verbunden st (§ 5 Abs. 1
S. 6 SGB XIV). Des reelt den Fall, dass sch ene Beenträchtun ür en Knd raverender auswrkt als
für eine erwachsene Person; in einem solchen Fall ist nicht nach den Maßstäben für Erwachsene, sondern
nach den ndvduellen Auswrkunen ür Knder zu urtelen.17

15 BSG, Entscheidung vom 12.06.2003 – B 9 VG 1/02 R.
16 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 5 Rn. 2.
17 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 5 Rn. 2.
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2.3 Gewalttaten im Ausland
Grundsätzlich erhalten Opfer von Gewalttaten Leistungen der Sozialen Entschädigung, wenn sie im
Inland oder auf einem deutschen Schiff oder in einem deutschen Luftfahrzeug eine gesundheitliche
Schädun erltten haben (§ 13 Abs. 1 SGB XIV).

Personen, de durch en schädendes Erens (§ 13, 14 SGB XIV) m Ausland ene esundhetlche
Schädigung erlitten haben, erhalten wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen nur
Lestunen nach § 102 SGB XIV, wenn se hren ewöhnlchen und rechtmäßen Auenthalt n Deutsch-
land haben und se sch zum Tatzetpunkt ür enen vorüberehenden Zetraum von länstens sechs
Monaten mAusland auehalten haben (§ 15 S. 1 SGB XIV). Dese Frst verlänert sch au en Jahr, wenn
der Auslandsaufenthalt dem Besuch einer Schule, Hochschule, der Berufsbildung oder der Leistung
enes rewllen Denstes dente (§ 15 S. 2 SGB XIV).

Beispiel 1:

Eine 13-jährige Schülerin, die in Überlingen wohnt, nimmt an einer siebentägigen Klassenfahrt nach
Dänemark tel. Au deser Klassenahrt kommt es zu enem sexualserten Überr von Mtschülern,
infolge dessen sie eine posttraumatische Belastungsstörung aufweist, die ihre weitere Schullauf-
bahn beenusst.
Der Übergriff stellt ein schädigendes Ereignis dar. Er hat zu einer gesundheitlichen Schädigung
geführt und diese hat gesundheitliche und gegebenenfalls wirtschaftliche Folgen verursacht. Die
Schülerin hat ihren rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland und hat sich für einen vorübergehenden
Zeitraum von weniger als sechs Monaten im Ausland aufgehalten. Sie hat Anspruch auf Leistungen
nach § 102 SGB XIV.

Beispiel 2:

Ene 21-jähre Studentn eht zum Studeren nach Frankrech. Nach enenhalb Jahren kommt es
an der Universität zu einem sexualisierten Übergriff durch einen Professor, in dessen Folge sie eine
Depression erleidet und das Studium abbricht.
Zwar liegen sowohl ein schädigendes Ereignis, eine gesundheitliche Schädigung sowie gesund-
heitliche und wirtschaftliche Folgen vor als auch die doppelte Kausalität. Allerdings befand sich die
Studentn zum Zetpunkt der Tat set über enem Jahr m Ausland, sodass de Voraussetzunen ür
Lestunen nach § 102 SGB XIV em. § 15 S. 2 SGB XIV ncht eeben snd.

Beispiel 3:

Ene 37-jähre Frau aus Bularen wrd von enemBekannten überredet, zum Arbeten nach Polen zu
resen. Als sedort ankommt,wrd hr der Pass abenommenund sewrd unter Androhun vonGewalt
ezwunen, als Prosttuerte zu arbeten. Se eht schleßlch zu hrer Schwester, de n Deutschland
lebt. Dort entwckelt se ene posttraumatsche Belastunsstörun und ledet unter Schlaosket,
Kopfschmerzen und massiven Angstzuständen.
De Behandlun n Polen stellt als Gewalttat en schädendes Erens dar, das kausal ene esundhet-
liche Schädigung und gesundheitliche Folgen verursacht hat. Allerdings hat das schädigende Ereignis
ncht n Deutschland statteunden und de eschädte Person hatte zum Zetpunkt der Tat auch ncht
hren ewöhnlchen und rechtmäßen Auenthalt n Deutschland, sodass de Voraussetzunen des § 15
S. 1 SGB XIV ncht vorleen. Es besteht daher ken Anspruch au Lestunen nach demSGB XIV.
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2.4 Ausschluss von Leistungen
Für Personen, die das schädigende Ereignis in vorwerfbarer Weise verursacht haben, sind Ansprüche
nach dem SGB XIV auseschlossen (§ 16 Abs. 1 SGB XIV). Des betrt Fälle, n denen de eschädte
Person ene wesentlche Bednun ür das schädende Erens esetzt hat we z. B. das Herausor-
dern einer Schlägerei.18

In der Gesetzesbegründung ist explizit festgehalten, dass Betroffene häuslicher Gewalt oder von
Partnerschaftsgewalt, die sich dazu entscheiden, in ihrem jeweiligen Umfeld und damit auch bei
dem*der Täter*in zu bleiben, nicht grundsätzlich von der Leistung ausgeschlossen sind.19 In diesen
Fällen st ene Enzelallprüun vorzunehmen und en ndvdueller Soraltsmaßstabmt Blck au ene
leichtfertige Selbstgefährdung anzuwenden.20

Anehöre, Hnterblebene oder Nahestehende snd von Ansprüchen nach SGB XIV auseschlossen,
wenn be der eschädten Person de Voraussetzunen des § 16 SGB XIV vorleen oder des be hnen
selber der Fall st, d. h., wenn se das schädende Erens n vorwerbarer Wese verursacht haben
oder Lestunen der Person wrtschatlch zuutekommen, de das schädende Erens verursacht
hat (§ 19 SGB XIV).

Lestunen nach dem SGB XIV snd so zu erbrnen, dass se ncht der Person wrtschatlch zuute-
kommen, de das schädende Erens verursacht hat (§ 16 Abs. 2 SGB XIV). Des könnte etwa dann
der Fall sein, wenn anspruchsberechtigte Personen noch in einem Haushalt mit der gewaltausübenden
Person leben und die Leistungen dann von dieser Person genutzt werden. Es ist von Seiten der zustän-
den Behörde zu prüen, ob de Lestun wrtschatlch dem*der Täter*n zuutekommt, und wenn
ja, st zu prüen, we des durch eenete Maßnahmen auseschlossen werden kann. Her kann n der
Beratungspraxis darauf geachtet werden, dass die Zahlungen auf ein Konto der Betroffenen erfolgen,
au das der*de Täter*n kenen Zur hat.

2.5 Versagung von Leistungen
Lestunen nach dem SGB XIV werden versat, wenn es mt Blck au das eene Verhalten des*der
Antrasteller*n unbllwäre, Lestunen der Sozalen Entschädun zu erbrnen (§ 17 Abs. 1 SGBXIV).
In der Rechtsprechung haben sich vier Fallgruppen herausgebildet:21

1. eine imVorfeld der Tat liegende rechtsfeindliche Betätigung,mit der sich das spätere Opfer außer-
halb der staatlichen Gemeinschaft stellt;

2. de sozalwdre, mt spezellen Geahren verbundene Zuehörket zum Kres der Alkohol- und
Droenkonsument*nnen, wenn de Tat aus dem Mleu entstanden st;

3. das bewusste oder leichtfertige Eingehen einer Gefahr, der sich das Opfer ohne Weiteres hätte
entzehen können, es se denn, ür deses Verhalten läe en rechtertender Grund vor; und

4. eine durch die Versorgung entstehende Begünstigung des Täters.

Mt Blck au Gewaltbezehunen hat das Landessozalercht Berln-Brandenbur estehalten, dass
der Versaunsrund der Unbllket ncht vorlet, wenn de Betroene ene ween erolter Gewalt-
tätketen beendete Bezehun weder auenommen hat und den Beteuerunen des*der Täter*n
Glauben eschenkt hat, es werde ncht erneut zu Gewalt kommen, er se reu und wolle sch ener
Therapie unterziehen.22

18 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 16 Rn. 4.
19 BT-Drs. 19/13824, S. 178.
20 BT-Drs. 19/13824, S. 178.
21 BSG, Urteil vom 29.03. 2007 – B 9a VG 2/05 R, Rn. 17.
22 LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10.01. 2019 – L 13 VG 3/18.
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Lestunen können anz oder telwese versat werden, wenn eschädte Personen es unterlas-
sen, das ür se Mölche und Zumutbare zur Auklärun des Sachverhalts und zur Verolun des*der
Täter*n bezutraen (§ 17 Abs. 2 SGB XIV). In der Gesetzesberündun hat der Gesetzeber auseührt,
dass de antrastellende Person rundsätzlch an der Sachverhaltsauklärunmtwrken und dasMöl-
che und das Zumutbare zur Verfolgung des*der Täter*in beitragen solle.23 Dies betrifft insbesondere
die Strafanzeige, aber eine fehlende Anzeige führt nicht automatisch zur Leistungsversagung, da der
zuständen Behörde Ermessen zukommt und se den Besonderheten des Enzelalls Rechnun traen
muss.24 Das Bundessozalercht hat hervorehoben, dass der eschädten Person nur „das hm
Zumutbare“ bzw. „das hm Mölche“ abverlant werden kann und de Belastun naher Famlenane-
höriger unzumutbar sei.25 Auch de Enstellun enes Straverahrens st ken zwnender Ausschluss-
grund.

In der Beratunspraxs sollte deser Aspekt berückschtt werden: Ene Straanzee st kene Voraus-
setzung für dasStelleneinesAntrags aufSozialeEntschädigung, aber esmussdamit gerechnetwerden,
dass bei fehlender Strafanzeige argumentiert und überzeugt werden muss, dass es für die betroffene
Person unzumutbar gewesen ist, eine Strafanzeige zu stellen (4.1.2). Es darf nicht vergessen werden,
dass die Entscheidung, ob eine Anzeige zumutbar oder unzumutbar war, im Ermessen der Behörde
steht, was von Gerchten nur eneschränkt überprüt werden kann. Wenn Betroene en Zeunsver-
weerunsrecht haben, kann ene Straanzee unzumutbar sen, z. B. be Kndern eenüber hren
Eltern oder bei Ehepartner*innen.26 Unzumutbarket st auch anzunehmen, wenn Täter*nnen schon tot
oder de Taten verjährt snd. Auch let ken Versaunsrund mUnterlassen ener Straanzee, wenn
durch en Geständns des*der Täter*n der Sachverhalt berets vollständ aueklärt st.27

Anehören, Hnterblebenen oder Nahestehenden snd Lestunen nach SGB XIV zu versaen, wenn
be der eschädten Person de Voraussetzunen des § 17 Abs. 1 SGB XIV vorleen oder des be hnen
selber der Fall ist, d. h. es aus ihrem eigenen Verhalten unbillig wäre, Leistungen der Sozialen Entschä-
dun zu erbrnen (§ 20 Abs. 1 SGB XIV). Lestunen ür Anehöre, Hnterblebene oder Naheste-
hende können anz oder telwese versat werden, wenn be der eschädten Person de Vorausset-
zunen des § 17 Abs. 2 SGB XIV vorleen oder des be hnen selber der Fall st, d. h. se es unterlassen
haben, das ür seMölche und Zumutbare zur Auklärun des Sachverhalts und zur Verolun des*der
Täter*n bezutraen (§ 20 Abs. 2 SGB XIV). Dese Reelun st äußerst krtkwürd, da de Lestunen
für Angehörige und Nahestehende hauptsächlich solche der Schnellen Hilfen (3.1) betreffen und der
Bedarf an psychosozialer Unterstützung durch Traumaambulanzen trotzdem besteht.

23 BT-Drs. 19/13824, S. 178.
24 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 17 Rn. 4.
25 BSG, Urteil vom 24.04.1991 – 9a/9 RVg 5/89.
26 BSG, Urteil vom 24.04.1991 – 9a/9 RVg 5/89.
27 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 17 Rn. 6.
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2.6 Anwendbarkeit des neuen Rechts
Das SGB XIV trat zum 01.01.2024 n Krat. Personen, de n der Zet vom 16.05.1976 bs zum 31.12.2023
Oper enerGewalttateworden snd, erhaltenLestunennachdemSGBXIVnur dann,wenndeVoraus-
setzunen nach demOperentschädunsesetz n der zum Tatzetpunkt eltenden Fassun vorleen
(§ 138 Abs. 1 SGB XIV). Das heßt: Erst be Taten ab dem 01.01.2024 snd de „neuen“ Voraussetzunen des
SGB XIV zu prüen. Be Taten, de vor desem Datum eschehen snd, werden de Voraussetzunen des
„alten“ OEG eprüt.

Beispiel 1:

Im Dezember 2023 wendet sich eine 15-Jährige an eine Beratungsstelle und berichtet über einen
sexualserten Überr. Se kann soort an ene Traumaambulanz verwesen werden. En Anspruch
auf Soziale Entschädigung wird nach dem alten OEG geprüft.

Beispiel 2:

Im Februar 2024 kommt en 15-Jährer n ene Beratunsstelle, der set enem Jahr sexualserte
Gewalt durch enen Freund des Vaters erährt. De letzte Tat erolte kurz vor Sylvester. Sämtlche
Taten fanden 2023 statt. Die zuständige Behörde prüft für Leistungen auf Soziale Entschädigung das
„alte Recht“. Der 15-Jähre kann aber soort an ene Traumaambulanz verwesen werden.

Beispiel 3:

In der letzten Januarwoche 2024 kommt ene Schulsozalarbetern n de Beratunsstelle, de enen
sexualisierten Übergriff gegen eine Schülerin beim Sportfest vergangeneWoche beobachtet hat. Es
kommt das neue SGB XIV zur Anwendun.

Beispiel 4:

Im Jahr 2044 sieht sich eine 30-jährige Frau erstmals in der Lage, über sexualisierte Gewalterfah-
rungen in der Kindheit zu sprechen und einen SER-Antrag zu stellen. Nur wenn die Gewalttaten nach
dem 1. Januar 2024 erolt snd, würde se vollumänlch nach dem neuen SGB XIV behandelt. Für
frühere Taten wäre ein Anspruch nach dem alten OEG zu prüfen. Der Anspruch auf Behandlung in
ener Traumaambulanz besteht aber unabhän vom Zetpunkt der Taten.

Weterhn reelt § 138 Abs. 1 S. 2 SGBXIV, dass,wenn deSchädun durchmehrere Taten herbeeührt
wurde, en schädendes Erens . S. d. OEG vorleen muss, wenn de letzte Tat bs zum 31.12.2023
statteunden hat. Es bt her aber ene Önun ür de Anwendun des SGB XIV auch ür durch das
OEG ncht erasste schädende Erensse, wenn sch de Taten über enen Zetraum erstrecken, der
vor dem 01.01.2024 begann und über diesen Stichtag hinaus andauerte. Wie weit diese Regelung zu
verstehen st, wrd Geenstand zukünter Rechtsprechun sen. Es st davon auszuehen, dass z. B.
Taten des Stalkns und der Kndesvernachlässun auch dann erasst snd, wenn dese schmehrach
wiederholen und daher die gleiche Schädigung besteht. Es ist von der gleichen Tat auszugehen.
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Beispiel 5:

Person P. wrd set Aprl 2023 durch Täter*n T. nachestellt. Immer weder kommt es zu Anruen und
Briefen, und T. taucht an vielen Orten auf, wo P. ist. Dies dauert bis zum 11.01.2024, weil T. an diesem
Ta n de Psychatre kommt.
Her wäre nun nach § 138 Abs. 1 S. 2 auch ür de vor dem 01.01.2024 leenden Handlunen von T. das
SGB XIV erönet.28

Bestehen blebt de Härteallreelun des § 10a OEG, de sch jetzt n § 138 Abs. 3 bs 4 SGB XIV nden.
Danach erhalten Personen, die in der Zeit vom 23.05.1949 bis zum 15.05.1976 geschädigt wurden, nur
dann Leistungen der Sozialen Entschädigung, wenn sie 1) die Voraussetzungen des OEG erfüllen und
2) allein infolge dieser Schädigung einen Grad der Schädigungsfolgen von mindestens 50 haben, 3)
bedürftig sind und 4) ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

Im Betrttsebet nach Artkel 3 des Enunsvertras (Brandenbur, Mecklenbur-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürnen sowe Ost-Berln) lt das SGB XIV nur ür Taten, de sch nach
demBetrtt, also nach dem02.10.1990, erenet haben. DeHärteallreelun (§ 138 Abs. 3 und 4 SGBXIV
gilt hier mit der Maßgabe, dass auf die Zeit vom 07.10.1949 (Gründung der DDR) bis 02.10.1990 abgestellt
wrd (§ 138 Abs. 5 und 6 SGB XIV.).

2.7 Wahlrecht zwischen neuem und altem Recht
Personen, die vor dem 31.12.2023 einen Bescheid erhalten haben, in dem festgestellt ist, dass sie
anspruchsberechtt nach dem OEG snd, erhalten dese Lestunen weter (§ 142 Abs. 1 S. 1 SGB XIV).
Werden Anträe vor dem 31.12.2023 estellt, aber ncht bescheden, st das Recht, das zum Zetpunkt
der Antrastellun lt, anzuwenden (§ 142 Abs. 2 S. 1 SGB XIV). Allerdns bt es ür de Erbrnun
der Lestunen en Wahlrecht nach § 152 SGB XIV. Nach § 152 Abs. 1 S. 1 SGB XIV können Personen, de
em. § 142 SGB XIV berechtt snd, wählen, ob se hre „alten“ Lestunen weter erhalten oder ob se
de Erbrnun von Lestunen nach den Kapteln 1 bs 22 des neuen SGB XIV (mt Ausnahme der Abn-
dunsreelunen n §§ 84 und 86 SGB XIV) bevorzuen. Dabe muss m Enzelall eprüt werden, ob en
Wechsel in das neue Leistungssystem für die Leistungsempfänger*innen eine Verbesserung darstellen
kann. De anerkannten Schädunsolen und der Grad der Schädunsolen bleben bestehen (§ 152
Abs. 1 S. 2 SGB XIV). Das Wahlrecht st nnerhalb von zwöl Monaten nach Entrtt der Bestandskrat der
Entschedun über Lestunen auszuüben (§ 152 Abs. 2 S. 1 SGB XIV) und st unwderruch (§ 152 Abs. 2
S. 2 SGB XIV).

28 In diesem Sinne auch Kerner, in Schmidt (2021), SGB XIV, § 138 Rn. 6b–7; Rademacker, in Knickrehm/Rademacker (2022), SGB XIV,
§ 138 Rn. 19 .
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3. Leistungen der Sozialen Entschädigung

Sophia Härtel

Zur Verwrklchun sozaler Gerechtket und sozaler Scherhet müssen Menschen, de enen Gesund-
hetsschaden erltten haben, sowe deren Hnterblebene Sozallestunen bezehen können. Das neue
Soziale Entschädigungsrecht (SER) soll Menschen unterstützen, die durch ein schädigendes Ereig-
nis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt, eine gesundheitliche
Schädigung erlitten haben (§ 1 Abs. 1 SGB XIV). Um diesem Auftrag gerecht zu werden, gewährt das SER
Berechtten Lestunen, de n § 3 SGB XIV abschleßend auezählt werden.

§ 3 SGB XIV

Die Soziale Entschädigung umfasst:

� Leistungen des Fallmanagements und Leistungen in einer Traumaambulanz als Schnelle
Hilfen nach Kapitel 4,

� de Krankenbehandlun der Sozalen Entschädun nach Kaptel 5,

� Leistungen zur Teilhabe nach Kapitel 6,

� Lestunen be Peebedürtket nach Kaptel 7,

� Leistungen bei Blindheit nach Kapitel 8,

� Entschädigungszahlungen nach Kapitel 9,

� den Berufsschadensausgleich nach Kapitel 10,

� Besondere Leistungen im Einzelfall nach Kapitel 11,

� Leistungen bei Überführung und Bestattung nach Kapitel 12,

� den Ausgleich in Härtefällen nach Kapitel 13,

� Leistungen bei Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland nach Kapitel 14 sowie

� Leistungen nach den Vorschriften zu Besitzständen nach Kapitel 23.

Die wichtigsten Leistungen werden im Folgenden näher erläutert.

3.1 Schnelle Hilfen
Enes der Hauptanleen mt der Reorm des Sozalen Entschädunsrechts war es, de Akutversor-
gung von Betroffenen von Gewalttaten zu verbessern. Durch die Einführung der sog. Schnellen Hilfen,
sollen – we der Name andeutet – Betroene unbürokratsch und zü Akuthle erhalten. Behördl-
che Begleitangebote und psychotherapeutische Hilfe sollen für Betroffene nach Gewalttaten stabili-
serend und unterstützend wrken. De Schnellen Hlen bestehen enersets aus den Lestunen des
Fallmanaements (§ 29 SGB XIV) und anderersets aus den Lestunen der Traumaambulanzen (§ 30 .
SGB XIV).

3.1.1 Fallmanagement
In der Vergangenheit waren langwierige und undurchsichtige Verfahren im Bereich der Sozialen
Entschädigung der Regelfall. Betroffene standen vor der großen Herausforderung, sich neben der
Bewältun der Gewalttaten auch noch um komplexe Zuständketsraen und Antrasmodaltäten
zu kümmern. Ab dem 01.01.2024 besteht em. § 30 SGB XIV nun de Mölchket, en Fallmanaement n
Anspruch zu nehmen. Es handelt sich dabei um eine soziale Dienstleistung, die Betroffene durch das
behördliche Antrags- und Leistungsverfahren des Sozialen Entschädigungsrechts begleiten soll. Die
Fallmanaer*nnen sollen von behördlcher Sete aus ene Art „Lotsen“ sen, de Berechtte umassend
über (mögliche) Leistungen und das Verfahren informieren und entsprechend beraten.
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Aufgaben des Fallmanagements
Auaben von Fallmanaer*nnen snd ncht abschleßend n § 30 Abs. 1 und Abs. 5 auezählt:

� Bedarfsermittlung: Welche Maßnahmen benötigt der*die Betroffene?

� Hnwes au Sozallestunen: Welche Sozallestunen kommen n Betracht?

� Beletun und Kommunkaton mt anderen Sozallestunsträern: We können Lestunen
besonders gut aufeinander abgestimmt werden?

� Unterstützun und Auklärun: Welche Inormatonen und Unterlaen werden be der Antrastel-
lung benötigt? Wie sind die Fristen? Wie ist der Ablauf des Verfahrens?

� Verfahrensbegleitung: Wie ist der Stand des Verfahren?

Fallmanaer*nnen brauchen ür hre Arbet ene ute Kooperaton mt allen Akteur*nnen des Hle-
systems. Es st ür Fachberatunsstellen snnvoll, Kontakt zu den reonal zuständen Fallmanaer*n-
nen auzunehmen und emensam eektve Kooperatonsstrukturen auzubauen. Des kann sowohl
ene Interaton n bestehende Arbetszusammenhäne (z. B. Runde Tsche een Gewalt, Koopera-
tonsbündnsse zur Umsetzun der Istanbul-Konventon) bedeuten als auch spezsche Kooperatonen
zur Umsetzung des neuen Sozialen Entschädigungsrechts (5.2.1, 5.2.3).

Wer kann ein Fallmanagement erhalten?
Lestunen des Fallmanaements können Geschädte (2.1.1), aber auch deren Angehörige, Hinter-
bliebene und Nahestehende (2.1.2) erhalten. Ob sie einen Anspruch darauf haben, entscheidet grund-
sätzlich die Versorgungsbehörde nach ihrem eigenen Ermessen.

Es bt jedoch Fallruppen, de reelmäß en Fallmanaement be Beantraun bekommen sollen:
1. Geschädigte, die einen Mordversuch bzw. eine lebensgefährliche Situation überlebt haben, sowie

Angehörige, Hinterbliebene undNahestehende von Betroffenen, die durch die Tat verstorben sind.
2. Betroffene von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Hierunter fallen alle, die Opfer

ener Stratat . S. d. § 174 . StGB (Strataten des 13. Abschntts des StGB) wurden, also Betroene
von sexualserter Gewalt. Anders als de mesten Gesetzeskommentare es naheleen, handelt es
sch be Strataten een de sexuelle Selbstbestmmun ncht nur um solche em. §§ 174 . StGB,
sondern auch um de Stratatbestände Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutun
(§ 232 Abs. 1 Nr. 1 a StGB) und Zwansprosttuton (§ 232a StGB).

3. Betroffene, die bei Eintritt des schädigenden Ereignisses minderjährig waren: Hierunter fallen
betroffene Kinder und Jugendliche, die zur Tatzeit noch unter 18 Jahre alt waren. Eine Ausnahme
könntendeBehörden mRahmen hresErmessensmachen,wenndeTatzet sehrwet zurücklet.
In desen Fällen kann es snnvoll sen, be Ablehnun enes Antraes zu arumenteren, dass de
betroene Person durch de Gewalttat(en) mmer noch sehr beenträchtt bzw. (komplex) trauma-
tsert st und en Fallmanaement deshalb zur Unterstützun notwend st. Des kann z. B. sen,
wenn Betroene unter Konzentratonsstörunen leden, häue dssozatve Zustände haben und
insgesamt durch die gesundheitlichen Traumafolgestörungen so beeinträchtigt sind, dass sie die
Mtwrkun m Verahren nur mt Unterstützun durch das Fallmanaement lesten können.

Die Inanspruchnahme des Fallmanagements ist freiwillig.

Besondere Voraussetzungen
Wie alle Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts müssen die Leistungen des Fallmanagements
beantragt werden (4.1), was auch m so. Erlechterten Verahren em. § 115 SGB XIV (4.1.7) möglich
ist.Wichtig ist, dass eine Einwilligung für die Inanspruchnahme des Fallmanagements von den Klient*in-
nen erteilt werdenmuss.

Besonderheit bei Minderjährigen: Sollte der*die Betroffene unter 15 Jahre alt sein, bedarf es der Einwil-
ligung der gesetzlichen Vertreter*innen.
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3.1.2 Leistungen der Traumaambulanzen
Traumatsche Erensse können zu esundhetlchen Beenträchtunen und Traumaolestörunen
führen. Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz erhöhen die Gefahr, dass sich psychische Beein-
trächtunen manesteren und Betroene dauerhat beenträchten. Nach dem SGB XIV sollen
Traumaambulanzen nedrschwell, wohnortnah und unbürokratsch psychotherapeutsche Lestun-
gen für Betroffene, aber auch deren Angehörige, Nahestehende und Hinterbliebene bereitstellen. Ziel
ist es, durch die Inanspruchnahme einer zeitnahen psychologischen bzw. psychotherapeutischen
Versorun ene psychsche Gesundhetsstörun oder deren Chronzerun zu verhndern.

Auch wenn bereits seit einigen Jahren die Mehrheit der Bundesländer Traumaambulanzen vorhält,
soll mt der Enührun enes Rechtsanspruchs au Lestunen n ener Traumaambulanz m SGB XIV
de bundeswete, ächendeckende Versorun von Betroenen verbessert werden. Beletend dazu
wurden mit der Traumaambulanz-Verordnung (TAV) erstmals bundesweite Qualitätsstandards für die
Behandlun von Kndern, Juendlchen und Erwachsenen n den Traumaambulanzen denert. De TAV
trat zum 01.01.2024 in Kraft.

Anforderungen an Traumaambulanzen
Traumaambulanzen müssen gewissen Standards entsprechen, welche durch eine Vereinbarung mit
demTräger der Sozialen Entschädigung nach § 37 SGB XIV und n der so. Traumaambulanz-Verordnun
(TAV) esteschreben snd.Hernachmussbespelsweseem. § 3TAVdasPersonal bederBehandlun
von Erwachsenen neben besonderen Berusqualkatonsanorderunen, we ener achärztlchen-
oder psycholoschen Psychotherapeut*nnenausbldun, auch traumaspezsche Qualkatonen
erüllen. Für de Behandlun von Kndern und Juendlchen werden zudem ene Berusqualkatonmt
Schwerpunkt auKndern und Juendlchen29 sowe spezsche Fachkenntnsse mFalle der Betreuun
von Betroenen von sexuellem Mssbrauch em. § 4 Abs. 3 TAV eordert. Ferner müssen Traumaam-
bulanzen zu jeder Zet teleonsch errechbar sen, notalls auch nur über enen Anrubeantworter (§ 8
Abs. 3 TAV). Unter der Berückschtun örtlcher Geebenheten müssen Betroene spätestens nach
ün Werktaen (n Ausnahmeällen spätestens nach 10 Taen) nach Kontaktaunahme enen ersten
Stzunstermn aneboten bekommen.

Ene Überscht über alle Traumaambulanzen n Deutschland, nklusve esonderter Enrchtunen
für Kinder und Jugendliche, ist online unter www.projekt-hlt.de abrufbar. Traumaambulanzen sind
überweend an Klnken anesedelt, es können aber auch Psychotherapeutsche Praxen oder andere
Einrichtungen diese Aufgabe übernehmen und entsprechende Vereinbarungen abschließen.

Arten von psychotherapeutischer Leistung
Gem. § 31 SGB XIV besteht ür Betroene en Rechtsanspruch au psychotherapeutsche Frühnterven-
ton (§ 32 SGB XIV) und psychotherapeutsche Interventon n anderen Fällen (§ 33 SGB XIV).

Be der psychotherapeutschen Frühnterventon (§ 32 SGBXIV) handelt es sch umene Akutversorun
in der Traumaambulanz in den ersten 12 Monaten nach der Tat bzw. nach Kenntnis der Tat. Diese Art der
Soortnterventon kann ür Betroene nach traumatschen Erenssen zur Vermedun oder Abmlde-
rung von Langzeitfolgen sinnvoll sein.

29 Vgl. § 4 Abs. 1, Abs. 2, Anlage 2 zu Abs. 2 S. 1 Nr. 2 TAV.
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Beispiel 1:

Person X aus Albanien wird von einem Familienmitglied unter Vortäuschung falscher Tatsachen nach
Deutschland elockt und muss ür 6 Monate n der Zwansprosttuton arbeten. X kann sch aus der
Ausbeutunsstuaton bereen und bekommt Unterstützun n ener Fachberatunsstelle. Aurund
der Erlebnsse st X stark traumatsert und nmmt kurze Zet später psychotherapeutsche Frühn-
terventionsleistungen in einer Traumaambulanz in Anspruch.

Bei der psychotherapeutischen Intervention in anderen Fällen (§ 33 SGB XIV) werden Leistungen in der
Traumaambulanz erbracht, wenn en mehr als zwöl Monate zurückleendes schädendes Erens zu
ener akuten psychschen Belastun eührt hat.

Beispiel 2:

Frau F st schwaner. Zum Ende der Schwanerschat kommt se n ene akute psychsche Krse.
De körperlchen Veränderunen und de Vorberetun au de Geburt lösen Ernnerunen an den
erlebten sexuellen Missbrauch in der Kindheit aus. Auch wenn das schädigende Ereignis viele Jahre
zurücklet, benött se akut psychotherapeutsche Unterstützun. F verenbart enen Termn n der
nächstgelegenen Traumaambulanz und beantragt psychotherapeutische Interventionsleistungen.

Welche der Interventonsarten n Betracht kommt, rchtet sch ür Betroene nach dem Zetpunkt des
schädenden Erensses bzw. nach dem Zetpunkt, zu dem se Kenntns über de Tat erlant haben.
Be mehreren Gewalttaten wrd au den Zetpunkt der letzten Tat abestellt, be Taten, de über enen
längeren Zeitraum andauern, auf den Moment der Beendigung der Tat. Bei der Inanspruchnahme von
Leistungen der Traumaambulanz von Angehörigen, Hinterbliebenen und Nahestehenden ist stets der
Zetpunkt der Kenntns über de Tat entschedend.

Sitzungen
Die Dauer einer Sitzung in der Traumaambulanz beträgt regelmäßig mindestens 50 Minuten. Sollten
jedoch Dolmetsch-, Übersetzuns- und/oder Kommunkatonshlelestunen benött werden, kann
sich die Dauer der Sitzung auf 75 Minuten verlängern.30

Die Anzahl der Sitzungen in einer Traumaambulanz richtet sich nach demAlter der Berechtigten. Regel-
mäßig stehen volljährigen Berechtigten in einer Traumaambulanz 15 Sitzungen zu. Bei Kindern und
Jugendlichen erweitert sich die Anzahl der Sitzungen auf insgesamt 18. Dies liegt vor allem daran, dass
Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen in den Prozess miteinbezogen werden, was zeitintensiv
sen kann. De ersten ün Stzunen (bzw. acht be Mnderjähren) denen zunächst der Erstdanos-
tk und um den Bedar an erorderlchen (Akut-)Maßnahmen zu bestmmen. De weteren (bs zu) zehn
Sitzungen können erorderlch werden, wenn herür nach den ersten ün Stzunen weterer Bedar
besteht. Die weiteren Sitzungen müssen erneut beantragt werden.

Und danach?
Nach Ausschöpfung der genannten Anzahl von Sitzungenwerden die Betroffenen vomVersorgungsamt
em.§35SGBXIVanpsychotherapeutscheAneboteverwesen.DaesschherbenurumenenVerwes
und kene Vermttlunspcht der Behörde handelt, stehen Betroene weterhn vor der Herausorde-
run, eenete Anschlusstherapeplätze zunden. Geebenenalls könnte eneÜberansbehandlun
n ener Psychosomatschen oder Psychatrschen Insttutsambulanz (PIA) stattnden.

30 Gem. § 2 Abs. 2 S. 2 TAV.
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Online sind psychologische Psychotherapeut*innen sowie Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut*nnen au den Webseten der BundesPsychotherapeutenkammer – BPtK31, des Psychotherapiein-
formationsdienstes32 undderDeutschenPsychotherapeutenVereinigung –DPtV33 zunden. Kontaktda-
ten von Psychotherapeut*nnen mt ener zertzerten traumatherapeutschen Weterbldun stehen
auf der Website der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT).34

Sprachmittlung
Gem. § 12 Abs. 1 SGB XIV werden notwende Auwendunen ür Dolmetscher*nnen sowe Überset-
zer*innen von dem Träger der Sozialen Entschädigung übernommen, wenn eine berechtigte oder
antragstellende Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt seit weniger als 10 Jahren im Geltungsbereich
des SGB XIV hat.35 Hier reicht ein formloser Antrag durch die Therapeut*innen beim Versorgungsamt.

Fahrt- und Betreuungskostenerstattung
Um de psychotherapeutschen Lestunen der Traumaambulanz wahrnehmen zu können, besteht
em. § 36 SGB XIV de Mölchket, sch de Fahrtkosten erstatten zu lassen. De Fahrtkosten werden
dabe rundsätzlch nur zur nächsteleenen Traumaambulanz übernommen. Wenn dese kene reen
Kapazitäten hat, werden die Kosten bis zur nächsten Traumaambulanz mit freien Plätzen übernom-
men. Zudem werden de Fahrtkosten ür ene notwende Beletperson und Knder, deren Betreuun
ansonsten ncht ewährlestet st, übernommen. De Notwendket ener Beletun hänt vomEnzel-
all ab. Se st nsbesondere eeben, wenn Betroene psychsch stark belastet snd, behndert werden
oder Sprach- oder Lernschwerketen haben.

Es besteht Wahlrehet n Bezu au de Art des Verkehrsmttels. De Höhe der Fahrtkostenübernahme
rchtet sch jedoch nach dem Pres des ünststen öentlchen Verkehrsmttels. Be Taxahrten
werden de Kosten nur n Höhe von 20 Cent pro Klometer übernommen.36

De Übernahme von notwenden Betreuunskosten ür zu betreuende oder zu peende Famlen-
anehöre, de ncht de Betroenen beleten, kann em. § 36 Abs. 1 S. 2 SGB XIV ebenalls bem
Versorgungsamt beantragt werden.

Auswirkung auf Zeug*innenaussagen in Strafverfahren
Achtun: Nach der Rechtsprechun des Bundeserchtshoes (BGH) können so. Pseudoernnerunen
de Rchtket ener Zeuenaussae verälschen.37 Pseudoerinnerungen sind Erinnerungen, die nicht
au persönlch Erlebtes rückührbar snd, sondern durch suestve Prozesse entstehen, de mRahmen
ener Therape stattnden können.38 Daher könne vor ener ersten polzelchen Vernehmun ncht
auseschlossen werden, dass de Traumatherape ene darauolende Zeuenaussae beenusst. Be
der Inanspruchnahme von Leistungen einer Traumaambulanz handelt es sich jedoch in erster Linie um
Stablserunsmaßnahmen, weshalb reelmäß ene Beenussun auseschlossen werden kann. Es
ist deshalbwichtig, dass dieMitarbeitenden in der Traumaambulanz notfalls darauf hingewiesenwerden,
dass se den therapeutschen Verlau und de Ernnerunsentwcklun enauestens dokumenteren.

In enem Straverahren kann de Inanspruchnahme ener Therape unter Umständen dazu ühren,
dass die Aussage von Betroffenen als nicht mehr oder als weniger verwertbar angesehen wird. Dies

31 bptk.de/patient-innen/#psychotherapeutensuche, zuletzt abgeruen am 07.11.2023.
32 www.psychotherapiesuche.de/pid/search/, zuletzt abgeruen am 07.11.2023.
33 www.dptv.de/psychotherapie/psychotherapeutensuche/, zuletzt abgeruen am 07.11.2023.
34 www.degpt.de/hile-uer-betroene/therapeut-innen-in-ihrer-naehe-nden/, zuletzt abgeruen am 07.11.2023.
35 Art. 8 Nr. 1 Gesetz zur Förderung eines Inklusiven Arbeitsmarktes, BGBl. 2023 I 146.
36 Vgl. § 36 Abs. 2 S. 2 SGB XIV i.V.m. § 5 Abs. 1 S. 2 BRKG.
37 BGH, Urteil vom 20.05.2015 – 2 StR 455/14
38 Vgl. Falsche Erinnerungen (Pseudoerinnerungen), Psychologie im Recht, psychologieimrecht.de/deutsch/alsche-erinnerungen-

pseudoerinnerungen-2/, zuletzt abgeruen am 07.11.2023.
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ist insbesondere bei Betroffenen von Menschenhandel ohne deutsche Staatsbürgerschaft relevant,
da hr Auenthaltsttel em. § 25 Abs. 4a Auenthaltsesetz au der Notwendket der Anwesenhet n
Deutschland für ein Strafverfahren gründet.

3.2 Krankenbehandlung
Wenn Betroene nole der Tat ene medznsche Behandlun benöten, können se Anspruch au
Lestunen der Krankenbehandlun haben. Herür muss ene Gesundhetsstörun vorleen, de
aufgrund des schädigenden Ereignisses entstand (Doppelte Kausalität, 2.2.2). Grundsätzlich orien-
teren sch de Lestunen der Krankenbehandlun m SGB XIV an den Lestunen der Gesetzlchen
Krankenverscherun (GKV). Betroene erhalten em. § 41 Abs. 1 SGB SGB XIV Lestunen der Kranken-
behandlun – unabhän davon, ob se Mtled ener esetzlchen oder ener prvaten Krankenver-
sicherung sind oder überhaupt einen entsprechenden Versicherungsschutz haben.39 Die Leistungen
entsprechen den §§ 27 . und §§ 55 . SGB V.

Der Leistungsumfang umfasst:

� die ärztliche Behandlung, einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische
Behandlung,

� die zahnärztliche Behandlung und Versorgung mit Zahnersatz,

� die Versorgung mit Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmitteln sowie mit digitalen Gesundheits-
anwendungen,

� de häuslche Krankenpee sowe außerklnsche Intensvpee und Haushaltshle,

� ene Krankenhausbehandlun sowe

� Leistungen zur medizinischen Rehabilitation.

Mt dem Verwes n § 42 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SGB XIV stehen Betroenen zudem Lestunen des Katalos
nach § 11 Abs. 6 SGB V zu.40 Hierunter fällt beispielsweise die Versorgung mit nicht verschreibungs-
und apothekenpchten Medkamenten. Ferner können Betroene em. § 43 SGB XIV Ansprüche
au eränzende Lestunen der Krankenbehandlun eltend machen, de über de Lestunen der
GKV hnausehen. So ermölcht das SGB XIV nsb. Mehrlestunen m Berech psychotherapeut-
scher Maßnahmen, was psychsch stark belasteten Betroenen zuutekommt.41 Auch sind besondere
zahnärztlche und keerchrursche Lestunen davon erasst.

Beispiel:

Eine Betroffene von Menschenhandel hat eine Schussverletzung im Gesicht erlitten. Bei der
Nachbehandlun wurde hr das Traen ener Zahnschene eraten. De Krankenkasse lehnt de
Kostenübernahme ab. De Zahnschene kann über § 43 Abs. 2 Nr. 2 SGB XIV nanzert werden.

Soern ken esetzlches Verscherunsverhältns besteht und de Versaun der Lestun unverhält-
nsmäß wäre, können schwereschädte Betroene (mt enem Grad der Schädunsolen von 50
oder höher) auch ausnahmsweise Leistungen für Nichtschädigungsfolgen geltend machen.42 Hierunter
ällt z. B. de Versorun mt Kontaktlnsen oder Brllenläsern.

39 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 124.
40 Vgl. Feddern (2021), Schmidt SGB XIV, § 42, Rn. 8.
41 Vgl. § 43 Abs. 2 Nr. 1 SGB XIV. Hierunter allen insbesondere der Zugang zu alternativen Therapieormen (wie Musik – und Kunst-

therapien) und die Erhöhung der Höchstanzahl von Therapiesitzungen; vgl. auch Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues
SozEntSchR, § 1, Rn. 135 .

42 Dies aber nur subsidiär und als sog. „Auanghile“, vgl. BSG, Urteil vom 11.10.1994 – 1 RK 34/93.
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Betroene können unter Umständen aurund der Tat(en) und deren Folen hre Erwerbstätket ncht
mehr ausüben. Gem. § 47 SGB XIV . V. m. § 46 S. 1 SGB V können se m Falle ener so. schäduns-
bednten Arbetsunähket Krankeneld ab dem Ta der statonären Behandlun bzw. ab Feststel-
lun der Arbetsunähket erhalten. Das Krankeneld beträt em. § 47 Abs. 4 S. 1 SGB XIV 80 Prozent
des Regelentgelts, darf jedoch nicht das entgangene Nettoentgelt43 übersteigen. Die Leistungsbemes-
sungsgrenze insgesamt liegt bei dem 360. Teil der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze der allge-
meinen Rentenversicherung.44 Das Krankeneld wrd höchstens 78 Wochen (nnerhalb von 3 Jahren)
ewährt. Sollte das Krankeneld ncht ausrechen, um den nanzellen Lebensunterhalt zu bestreten,
kann parallel Behle . S. d. § 48 SGB XIV beantrat werden.45 Bendet sch der*de Betroene jedoch
noch n statonärer Behandlun, endet der Bezu des Krankeneldes erst mt dem Ende der Behand-
lun. Be betroenen Kndern unter 12 Jahren können auch Eltern bzw. Personen, de dese betreuen
und peen müssen, nach § 47 Abs. 9 SGB XIV Krankeneld erhalten.

DeLestunenwerdenrundsätzlchauAntraerbracht, können aber auchem. § 10Abs. 3 S. 1 SGBXIV
von Amts wegen geleistet werden.

3.3 Leistungen zur Teilhabe
Menschen, de körperlch, est oder seelsch behndert snd oder denen ene solche Behnderun
droht, haben unabhängig von der Ursache der Behinderung zur Förderung ihrer Selbstbestimmung
und lechberechtten Telhabe en Recht au Hle em. § 10 SGB I. De Lestunen zur Telhabe an
Geschädte und Hnterblebene werden m SGB XIV m 6. Kaptel ereelt. Zel st es, dass Betroene
schnell weder am esellschatlchen und beruchen Leben telnehmen können.46 Sie sind grundsätz-
lch enkommensunabhän und loselöst von anderen Lestunen des SGB XIV zu erbrnen. Der
Lestunsuman ür Lestunen zur Telhabe mSGB XIV orentert sch dabe stark an den Reelunen
des SGB IX (Rehabltaton und Telhabe von Menschen mt Behnderunen).

Gem. § 62 Abs. 1 SGB XIV besteht en Anspruch au Lestunen zur

� Nr. 1: Telhabe am Arbetsleben und unterhaltsschernden Lestunen,

� Nr. 2: Telhabe an Bldun,

� Nr. 3: Sozalen Telhabe.

De Lestunen zur Telhabe werden em. § 64 Abs. 1 SGB XIV durch unterhaltsschernde Lestunen
eränzt, we bespelswese durch das Überanseld (§§ 65, 66 . SGB IX) oder de Unterhaltsbehle
(§ 64 Abs. 3 SGB XIV).

Nach § 69SGBXIVlt das so.Wunsch- undWahlrecht.Wcht st herbe, dassLestunen zur Telhabe
grundsätzlich nur mit Einverständnis und auf Wunsch der Betroffenen geleistet werden. Die Art der
Leistung und ihre Dauer richten sich innerhalb des rechtlich Möglichen nach dem Einzelfall.47

43 Maßgeblicher Entgeltabrechnungszeitraum ist der letzte Kalendermonat vor Beginn der Arbeitsunähigkeit, vgl. § 47 Abs. 2 SGB V
analog. Im Einzelnen zur Berechnung siehe: Vogl, in LPK-SGB XIV, § 47 SGB XIV, Rn. 27.

44 Hierür muss § 159 SGB VI i. V. m. der geltenden Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung herangezogen werden. Die Bei-
tragsbemessungsgrenze ändert sich jährlich zum 1. Januar. Beispielrechnung: Für das Jahr 2023 lag die Beitragsbemessungs-
grenze im Rechtskreis West bei 87.600 Euro. Dieser Betrag wird augrund der kalendertäglichen Rechnung nun durch 360 geteilt,
sodass sich eine tägliche Höchstgrenze von 243,33 Euro ergibt.

45 Beihile eignet sich insbesondere auch ür Selbstständige, deren berufiche Existenz geährdet ist, vgl. Knickrehm/Musho/
Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 163 .

46 Vgl. Tabbara (2020), NZS, S. 210 (215).
47 Vgl. Schmidt (2021), Schmidt SGB XIV, § 69, Rn. 4, Rn. 9.



3. Leistungen der Sozialen Entschädigung30

3.3.1 Teilhabe am Arbeitsleben
Hintergrund der Regelung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist es, mit Hilfe geeigneter Leistungen Betrof-
enemt Behnderunen unter Berückschtun der Schwere und der Art der Schädun zu rehablte-
ren. Um deses Zel zu errechen, können velschchte Lestunen nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 SGB XIV . V. m.
§§ 49 . SGB IX n Betracht kommen. So bestehen Ansprüche au Lestunen zum Erhalt des Arbets-
platzes und (nachrangig) zur Erlangung eines Arbeitsplatzes.48 Hierunter fallen Beratungs- und Vermitt-
lungsleistungen, Leistungen zur Umgestaltung des Arbeitsplatzes oder aber auch Aufwendungen zum
Erhalt enes Pkw-Führerschens. Zudem umasst das Lestunsspektrum Lestunen zur Berusvor-
beretun, zur betreblchen Qualkaton und beruchen Anpassun sowe zur Weterbldun. Ferner
kann de Förderun zur Aunahme ener selbstständen Tätket (n Form enes Gründunszuschus-
ses) beantragt werden.49 Wcht herbe st, dass dese Lestunen nach dem SGB XIV nur ür schäd-
unsbednte Bedare erbracht werden, de aus den Folen der Tat resulteren (§ 25 SGB XIV).

3.3.2 Teilhabe an Bildung
Gem. § 65 SGB XIV erhalten Betroene, de aurund der Schädun(en) behndert werden, Lestunen
zur Teilhabe an Bildung. Diese umfassen Leistungen zur Ermöglichung oder Erleichterung einer Schul-
bldun mRahmen der allemenen Schulpcht, aber auch der Ausbldun an Berus- undHochschulen.

3.3.3 Soziale Teilhabe
Leistungen der Sozialen Teilhabe sind solche, die Betroffenen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben
in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern sollen.50 Hierzu zählen je nach Einzelfall Leistun-
en ür Wohnraum, Assstenz- und Betreuunslestunen (n ener Peeamle) oder Lestunen zur
Förderung der Verständigung und/oder Mobilität.

3.4 Leistungen bei Pfegebedürtigkeit
Sollten Betroene aurund der Auswrkunen der Tat(en) ncht nur vorüberehend peebedürt
werden, so besteht ein Anspruch auf Leistung nach § 74 SGB XIV.51 Peebedürt snd Personen, de
esundhetlch bednte (körperlche, kontve oder psychsche) Beenträchtunen der Selbständ-
ket oder der Fähketen auwesen und aus desem Grund au de Hle anderer anewesen snd.52

Betroene erhalten Peelestunen rundsätzlch unabhän von hrem Enkommen oder Vermö-
en. Für den Bedar an Grundpee und hauswrtschatlcher Versorun werden je nach Enzelall
und Schwere der Peebedürtket Lestunen n Form von Denst-, Sach- und/oder Geldlestunen
erbracht (vl. § 4 SGB XI). Dabe kann de Pee zu Hause, tel- oder vollstatonär sowe zur Taes- und/
oder Nachtzet stattnden.53 De Pee- und Unallkassen werden vom Träer der Sozalen Entschäd-
un beautrat, de benannten Lestunen nach dem SGB XIV zu erbrnen.

Sollten de Bedare von Betroenen ncht durch de Lestunen be Peebedürtket edeckt
werden, kommen zudem so. Eränzende Lestunen nach § 75 SGB XIV n Betracht.

48 Vgl. Regelungen zur Arbeitsmarktörderung nach dem SGB III.
49 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 208.
50 Vgl. §§ 113–116 SGB IX.
51 Vgl. § 74 Nr. 1 SGB XIV i. V. m. Kapitel 4 SGB XI.
52 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 239.
53 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 243 .
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3.5 Entschädigungszahlungen (Opferrenten/ Einmalzahlung)
Betroene können aurund der Schädun entweder ene monatlche Entschädun erhalten oder
aber ene enmale Abndun. Hnterrund der Entschädunszahlun st enersets, dass dadurch
de esundhetlche Schädun von Betroenen anerkannt werden soll (so. Genutuunsunkton).
Andererseits sollen dadurch Mehrfachbelastungen ausgeglichen werden, die Betroffene durch die
Folgen der Tat erleiden.54 Die Opferrente soll nicht zur Sicherung des allgemeinen Lebensunterhaltes
oder zur Kompensaton des Enkommensverlustes denen. De Zahlunen snd enkommensunabhän-
, anrechnunsre und loselöst von der Bedürtket der Betroenen.

3.5.1 Monatliche Entschädigungszahlungen
Gem. § 83 SGB XIV rchtet sch de monatlche Entschädunszahlun nach der Höhe des Grades der
Schädigungsfolgen (GdS) (4.2.2).

Hiernach erhalten Betroffene eine monatliche Entschädigungszahlung von

� 400 Euro bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 30 und 40,

� 800 Euro bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 50 und 60,

� 1.200 Euro bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 70 und 80,

� 1.600 Euro bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 90,

� 2.000 Euro bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100.

Bei einemGdSvon 100erhöht sichdiemonatlicheEntschädigungsleistungbeiBetroffenenmit schwers-
ten Schädunsolen pauschal um 20 Prozent (§ 83 Abs. 2 SGB XIV). Dese Form let bespelswese
vor, wenn Betroffene durch die Tat beide Arme und beide Beine verlieren oder Hirnschädigungen mit
schweren psychischen und physischen Störungen vorliegen.

Es bt ür de Zahlunen kene Frst, weshalb de Zahlunen auch noch nach Entrtt des Rentenalters
geleistet werden.

3.5.2 Einmalige Abndung
Es ist auch möglich, dass Betroffene, die einen Anspruch auf Entschädigungszahlung haben, eine
rößere Abndun erhalten. Des betet sch nsbesondere ür ausländscheBetroene an, de zurück n
hre Herkuntsländer wollen und be denen de Auszahlun m Ausland schwer sen kann. Vorausset-
zung ist, dass hierauf ein Antrag innerhalb eines Jahres nach Bewilligung der Entschädigungszahlung
estellt wrd (§ 84 Abs. 1 S. 2 SGB XIV). De Abndun erolt ür ün Jahre und beträt das 60-ache der
monatlichen Entschädigungszahlung. Die Höhe der monatlichen Entschädigungszahlungen und die der
Abndun st lech hoch.

Beispiel:

Eine Betroffene mit einem GdS von 70 hat einen Anspruch auf 1.200 Euro monatlich. Stellt sie inner-
halb enes Jahres nach Bewllun enen Antra au Abndun, so werden hr 1.200 Euro x 60 =
72.000 Euro ausezahlt. Wenn nach Ablau der 5 Jahre weterhn Schädunsolen vorleen, kann
erneut en Antra au Abndun estellt werden.
Eine andere Regelung gilt für Betroffene, bei denen die Gewalttat im Ausland (2.3) verübt wurde.
Se haben nach § 102 Abs. 4 SGBXIV enen esonderten Anspruch auEnmalzahlunen, je nachGdS.55

54 BT-Drs. 19/13824, S. 206 .
55 Beispielsweise besteht nach § 102 Abs. 4 Nr. 4 SGB XIV ein Anspruch auEinmalzahlung i. H. v. 20.800 Euro bei einemGdS von 90.
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3.5.3 Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene
Verwtwete Personen, deren Ehepartner*n durch de Tat ums Leben ekommen st, haben nach
dem SGB XIV enen Anspruch au Entschädunslestunen von monatlch 1.055 Euro (§ 85 Abs. 1 S. 1
SGB XIV). Deser Betra erhöht sch um 50 Euro pro m Haushalt lebendes, mnderjähres Knd. Ene
Abndun ür verwtwete Personen beläut sch au 126.600 Euro.56

Sollten Partner*innen in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft zusammen ein oder mehrere Kinder
haben, so steht nach neuer Gesetzeslage auch nach dem Tod des*der unverheirateten Partner*in eine
monatliche Entschädigungszahlung zu, wenn der*die hinterbliebene Partner*in den Job aufgibt, um die
Knderbetreuun zu übernehmen (§ 85 Abs. 2 SGB XIV).57 Dieser Anspruch besteht für die ersten drei
Lebensjahre der Kinder. Für Hinterbliebene einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft ohne zu betreu-
ende Knder besteht hneen ken Anspruch au Abndun.

DeHöheenermonatlchenEntschädunszahlunanWasenbeträtem.§87SGBXIV390Euro,wenn
bede Elterntele durch de Tat verstorben snd, 610 Euro. De Zahlunen enden mt dem 18. Geburtsta,
ausnahmswese be Ausbldun mt Vollendun des 27. Lebensjahrs.

3.6 Berufsschadensausgleich
Wenn nole des schädenden Erensses Betroene enen Enkommensverlust erahren, wel se
aurund hrer Verletzunen durch de Tat(en) ncht mehr oder ncht mehr voll arbeten können, dann
können se enen Anspruch auBerusschadensauslech haben. Der Berusschadensauslech ersetzt
sozusaen das Enkommen, wenn de Person aurund der Tat erwerbsunäh wrd.

Voraussetzungen hierfür sind, dass
1. Betroene enen anerkannten GdS von mndestens 30 auwesen und
2. Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben (3.3.1) nicht (mehr) erfolgverspre-

chend oder zumutbar sind.58

DerEnkommensverlustentsprchtdemUnterschedsbetrazwschendemderzeten (Netto-)Enkom-
men und dem höheren (Netto-)Verlechsenkommen, also dem Enkommen, das der*de Antrastel-
ler*n ohne de Folen des schädenden Erensses hätte. Das Verlechsenkommen wrd durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) festgelegt und orientiert sich an den Grundgehältern
der Besoldungsgruppen von Bundesbeamt*innen.59 De Höhe des Verlechsenkommens bemsst sch
daran, ob der*die Antragssteller*in einen Berufs- oder Hochschulabschluss hat und wenn ja, wie hoch
deser st. Da de Berechnun sehr komplex st, sollte be Ablehnun des Antras oder ewünschter
Überprüfung der Höhe des Berufsschadensausgleiches anwaltliche Beratung hinzugezogen werden.

Beispiel:

Ene Betroene von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutun wurde durch de Tat
nachweslch schwer traumatsert, sodass se sch n ständer psychatrscher Behandlun ben-
det. Inole hrer psychschen Erkrankunen wrd se erwerbsunäh. Se kann hrem Beru als
Schneiderin nicht mehr nachgehen und stellt einen Antrag auf Berufsschadensausgleich. Sie weist
enen GdS von 70 au, und andere Lestunen zur (medznschen und beruchen) Rehabltaton
greifen nicht mehr, sodass das Versorgungsamt ihr einen Anspruch auf Berufsschadensausgleich

56 Vgl. § 86 Abs. 2 S. 1 SGB XIV. Ein Rückzahlungsanspruch bei Wiederheirat besteht nicht.
57 § 85 Abs. 2 SGB XIV, siehe auch: BVerG, Beschluss vom 09.11.2004 – 1 BvR 684/98.
58 Vgl. § 89 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB XIV.
59 Siehe im Einzelnen: Verordnung zur Durchührung des Berusschadensausgleiches nach § 89 des Vierzehnten Buches Sozialge-

setzbuch (SGBXIV-Berusschadensausgleichsverordnung – SGBXIV BSchAV), BR-Drs. 426/23.



3. Leistungen der Sozialen Entschädigung 33

bewllt. Set Bewllun bekommt se als Auslech daür, dass se ncht mehr arbeten kann, ene
monatlche Geldzahlun. De Höhe erbt sch aus der Derenz hres rüheren Enkommens und dem
Verlechsenkommen. Da se ene abeschlossene Berusausbldun hat, wrd se zur Berechnun
des Verlechsenkommens der Besoldunsruppe A7 (Stue 8) zueordnet.

Noch schwerer st de Berechnun des Verlechsenkommens, wenn der*de Betroene vor der
Schädun noch kenen Abschluss ener Schul- oder Berusausbldun hatte. Für de Ermttlun
des Verlechsenkommens sollen dann Erkenntnsse über de Veranlaun und Fähketen des*der
Betroffenen herangezogen und geprüft werden, welchen Berufsweg er*sie wohl genommen hätte,
wenn kene Schädunen enetreten wären. Der Anspruch und de Lestunshöhe rchten sch nach
Altersgruppen, denen regelhaft bestimmteBesoldungsgruppen zugeordnetwerden. Sowird beispiels-
wese ene abeschlossene Berusausbldun reelmäß erst mt Abschluss des 19. Lebensjahres
erwartet. Wäre deses Mndestalter errecht, st en Verlechsenkommen n Höhe der Besolduns-
gruppe A7 anzunehmen.60

Betroene, de hren ewöhnlchen Auenthalt ns Ausland verleen, können trotz Bewllun kenen
Berufsschadensausgleich mehr geltend machen. In diesem Fall ist deshalb (spätestens 3 Monate nach
Wezu) en Antra au endülte Abndun zu stellen.61

3.7 Besondere Leistungen im Einzelfall
Nach dem SGB XIV stehen Betroenen Fürsorelestunen n Form der „Besonderen Lestunen m
Enzelall“ zu. Herzu zählen nach § 92 Abs. 4 SGB XIV

� Leistungen zum Lebensunterhalt (§ 93 SGB XIV),

� Lestunen zur Förderun ener Ausbldun (§ 94 SGB XIV),

� Lestunen zur Weterührun des Haushaltes (§ 95 SGB XIV)

� und n sonsten Laen (§ 96 SGB XIV).

De Voraussetzunen herür snd de Bedarsabhänket und de wrtschatlche Kausaltät62. Die
Lestunen können als Behle oder – alls de Voraussetzunen herür ncht vorleen – auch als Darle-
hen erbracht werden. Die Leistung ist unabhängig vom Bezug von Entschädigungszahlungen. Grund-
sätzlich werden die Besonderen Leistungen im Einzelfall nicht für Betroffene im Ausland gezahlt.
Ausnahme besteht nach § 101 Abs. 8 SGB XIV nur, wenn de Lestunen zumLebensunterhalt ncht durch
anderweitige Leistungen im Aufenthaltsstaat erbracht werden.

Die Art, Dauer und Höhe der Leistung richten sich nach dem jeweiligen individuellen Bedarf im Einzel-
all, sowet er ncht durch das Enkommen oder Vermöen der Geschädten edeckt werden kann. De
Besonderen Lestunen m Enzelall snd also vermöens- und enkommensabhän.63 Das eigene
Enkommen und Vermöen muss jedoch ncht enesetzt werden, wenn der Bezu der Lestunen
ausschleßlch schädunsbednt st, also au der Tat ründet (§ 105 Abs. 3 SGB XIV). Des st dann der
Fall, wenn der*die Betroffene vor der Tat arbeits- und erwerbsfähig war, danach aber nicht mehr arbei-
ten kann und de Tat de enze Ursache ür de Arbetsunähket st.64 Bei allen anderen Betroffenen,
die zwar einen Anspruch haben, bei denen der Leistungsbezug aber nicht ausschließlich schädigungs-
bednt st, werden Enkommen und Vermöen anerechnet. De komplexen Reelunen zur Anrech-
nun des Enkommens und Berückschtun des Vermöens nden sch m 16. Kaptel des SGB XIV,

60 Vgl. § 3 Abs. 6 Nr. 2 Verordnung zur Durchührung des Berusschadensausgleiches nach § 89 des Vierzehnten Buches Sozialge-
setzbuch (SGBXIV-Berusschadensausgleichsverordnung – SGBXIV BSchAV), BR-Drs. 426/23.

61 Die Abndung beträgt nach § 101 Abs. 7 S. 2 SGB XIV die 30-ache Höhe des monatlichen Berusschadensausgleichs.
62 Hierbei muss ein Zusammenhang zwischen Bedarslage und Schädigungsolge vorliegen. Bei minderjährigen Geschädigten gilt

eine Fiktion, wonach die wirtschatliche Kausalität stets vorliegt.
63 Mit Ausnahme der Leistung zur Förderung einer Ausbildung nach § 94 SGB XIV.
64 Vgl. § 105 Abs. 3 SGB XIV.
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wonach auch de Reelunen des 11. Kaptels des SGB XII (§§ 82 . SGB XII), de Verordnun zur Durch-
ührun des § 82 SGB XII65 sowe de Verordnun nach 109 SGB XIV66 Anwendun nden.

Einsetzen von Einkommen: Als Enkommen elten rundsätzlch alle Enkünte n Geld oder Geldes-
wert – unabhän von Art und Herkunt.67 Hervon ncht umasst snd u. a. Lestunen des SGB XIV
(mt Ausnahme von Krankeneld und Berusschadensauslech), Wtwenrenten, klene Barbeträe
(sog. Vermögensschonbeträge) und bis zu einem gewissen Betrag Weihnachts- und Neujahrssonder-
zuwendunen. Betroene haben bezülch hres Enkommens ene Art monatlchen „Sockelrebetra“,
welcher sch nach § 107 SGB XIV berechnet. De Enkommensrenze let rundsätzlch höher als der
Grundbetra m SGB XII.68 Das bedeutet n der Konsequenz, dass Betroene hr eenes Enkommen
erst be Überschreten ener höheren Bedarssumme ensetzen müssen. Das eene Enkommen st
also nur anzurechnen, wenn der ndvduelle Bedar dese Enkommensrenze überschretet.

Einsetzen von Vermögen: Vorrangig vor Bezug der Besonderen Leistungen im Einzelfall muss grund-
sätzlich zunächst das gesamte Vermögen eingesetzt und verwertet werden.69 Dies jedoch stets unter
Berückschtun der jewelen Stuaton der Betroenen und deren Hnterblebenen. So müssen den
Antragsstellenden ein angemessener Hausrat und ein Auto genauso erhalten bleiben, wie Familien- und
Erbstücke, deren Veräußerun ene besondere Härte darstellen würde.70

Auch her lt das so. Wunsch- und Wahlrecht (§97 SGB XIV), wonach Lestunen dem Wllen der
Berechtigten entsprechen und Art und Schwere der Schädigung sowie der Zustand der Betroffenen
berückschtt werden müssen.

3.8 Härtefallregelung
Sollten de Lestunen des SGB XIV ncht ausrechen, um Betroene adäquat zu unterstützen, kann n
Ausnahmeällen nach § 100 SGB XIV en Auslech n Härteällen71 geltend gemacht werden. Eine beson-
dere Härte liegt vor, wenn der Ausschluss von Leistungen insgesamt oder von einzelnen Leistungen
dem Snn und Zweck des Sozalen Entschädunsrechts wdersprcht.72 Das SGB XIV soll Betroene
sowie deren Angehörige, Nahestehende und Hinterbliebene unterstützen, indem diverse Hilfeleistun-
gen bereitgestellt werden, die zur Bewältigung der Folgen von Gewalttaten benötigt werden. Sollte eine
Versaun von Lestunen mEnzelall unerechte und besonders neatve Auswrkunen ür Antras-
stellende haben, kann en anemessener Auslech beantrat werden.

Die zuständige oberste Bundes- oder Landesbehörde muss der Leistung im Härtefall zustimmen.

65 Vom 28.11.1962, BGBl. I S. 692, zuletzt geändert durch Art. 8 G zur Änderung des SGB XII und weitere Vorschriten vom 21.12.2015
(BGBl. I S. 2557).

66 Verordnung zur Berechnung von Einkommen sowie zur Nichtberücksichtigung von Einkommen und Vermögen bei den Besonde-
ren Leistungen im Einzelall im Sozialen Entschädigungsrecht, BR-Drs. 428/23.

67 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 379.
68 Der Grundreibetrag beträgt nach § 107 Abs. 1 Nr. 1 das Dreiache der Regelbedarsstue 1 der Anlage nach § 28 SGB XII und Au-

wendungen ür die Unterkunt.
69 Vgl. § 105 Abs. 2 SGB XIV i. V. m. §§ 90, 91 SGB XII.
70 Siehe § 90 Abs. 2 Nr. 4, 6, 10 SGB XII.
71 Hierbei handelt es sich nicht um die ehemalige Härteregelung nach § 10 a OEG (jetzt § 138 Abs. 3 SGB XIV), nach der Betroene,

die vor 1976 geschädigt wurden, Versorgungsleistungen erhalten, wenn sie die Voraussetzungen nach dem OEG erüllen, einen
GdS von mindestens 50 haben und bedürftig sind.

72 Vgl. Knickrehm/Musho/Schmidt (2020), Neues SozEntSchR, § 1, Rn. 332.
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4. Von der Antragstellung bis zur Leistung –
der Verfahrensweg

Esther Kleideiter

4.1 Die Antragstellung
Dabei gibt es die Ausnahme, dass Besondere Leistungen im Einzelfall nach Kapitel 11 (3.7) von Amts
wegen erbracht werden. Von Amts wegen bedeutet, dass die Leistungen auch ohne einen Antrag der
berechtten Person ewährt werden. Des betrt z. B. Lestunen zum Lebensunterhalt, zur Weter-
ührun des Haushalts oder Lestunen n sonsten Lebenslaen. Von Amts ween können außerdem
Lestunen der Krankenbehandlun (Kaptel 5, 3.2), Lestunen zur Telhabe am Arbetsleben (§ 63
SGB XIV), Lestunen zur Telhabe an Bldun (§ 65 SGB XIV) oder Lestunen zur Sozalen Telhabe (§ 65
SGB XIV,3.3) erbracht werden.

In sämtlichen übrigen Fällen gilt das Antragserfordernis. Dies bedeutet, dass ein Antrag gestellt
werden muss. Allerdings ist zu beachten, dass Schnelle Hilfen schon vor dem Stellen eines Antrags
erbracht werden können. Deser st m Sozalen Entschädunsrecht ncht an ene bestmmte Frst
ebunden. Berechtte sollen selber darüber verüen können, ob und wenn ja wann se beret snd,
sch m Rahmen der Mtwrkunspchten, de mt enem Verahren m Sozalen Entschädunsrecht
einhergehen, mit dem schädigenden Ereignis (erneut) auseinanderzusetzen.73 Allerdns kann es aus
Gründen der Nachwesbarket der Gewalttat, der Schädun und der Schädunsolen schwer-
ger sein, einen Antrag erst in einem erheblichen zeitlichen Abstand zur Gewalttat zu stellen, aber das
kommt au den Enzelall an. Grundsätzlch st zu berückschten, dass der Ta der Antrastellun
der Zetpunkt st, der be enem erolrechen Antra den Benn der Lestunsewährun markert.
Dies bedeutet: Auch, wenn eine Betroffene vor 10 Jahren eine Gewalttat erlitten hat, sie seit 10 Jahren
erheblche Schädunsolen hat und den Antra erst „jetzt“ stellt, wrd de Lestun nach dem Soza-
len Entschädunsrecht erst ab „jetzt“ ezahlt und se bekommt ür de veranenen zehn Jahre
kene Lestunen.

Wrd der Antra nnerhalb von enem Jahr nach dem schädenden Erens estellt, können rückwr-
kend ab dem Datum des Erensses Kosten ür Lestunen erstattet bzw. erbracht werden (§ 11 Abs. 2
SGBXIV). Falls de betroenePerson ohne hr Verschulden an der Antrastellun verhndertwar, verlän-
gert sich diese Frist um den Zeitraum der Verhinderung.

Der Antra selber st an kene Form ebunden. De Lestunsträer m Sozalrecht snd verpchtet,
darau hnzuwrken, dass unverzülch klare und sachdenlche Anträe estellt und unvollstände
Anabeneränztwerden (§ 16Abs. 3SGBXIV).Mölcherwesewrd das zuständeLandesversoruns-
amt enen Antrasvordruck zum Ausüllen zu schcken, aber der Antra selber und damt der Zetpunkt,
ab dem gegebenenfalls Leistungen gewährt werden, ist nicht an eine Form gebunden.

Um enen mölchst rühen Lestunsbenn zu ermölchen, empehlt es sch daher, zunächst enen
formlosen Antrag, der von der betroffenen Person unterzeichnet ist, zu stellen. Sollte die betroffene
Person enen Sperrvermerk mMelderester haben, oder besteht noch ene Geahr durch den Täter*n-
nenkres, sollte berets jetzt mtetelt werden, dass de betroene Person sch noch n ener Geähr-
dunslae bendet, Anst vor den Täter*nnen besteht und sämtlcher Schrtverkehr daher über ene
mit der betroffenen Person vereinbarte Adresse geführt werden soll.

73 Vgl. Heinz (2022), SGB XIV, § 10, Rn. 2.
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Der Antrag ist an die für denWohnort zuständige Behörde zu richten. In vielen Bundesländern heißt diese
Behörde Versorunsamt. Dese Ämter snd n der Reel m Internet mthle der Suchbere „Versor-
unsamt“ oder „Sozales Entschädunsrecht“ n Verbndun mt dem betreenden Bundesland zu
ermtteln. Wrd der Antra be enem ncht zuständen Sozallestunsträer, z. B. be ener Gemende
oder,wenndie antragstellendePersonsich imAuslandaufhält, bei einerAuslandsvertretungderBundes-
republk Deutschland estellt, müssen dese Stellen den Antra unverzülch an de zustände Behörde
weterleten (§ 16 SGB I). De Ababe des Antras be ener ncht zuständen Stelle ührt n der Reel zu
Zetverlust und es kann sen, dass be derWeterletunProbleme entstehen.Wennmölch, sollte lech
de zustände Behörde adressert werden. Es empehlt sch, den unterschrebenen Antra vorab per
Fax und anschließend per Post an das Versorgungsamt zu senden. Über den vorab gefaxten Antrag sollte
es en Sendeprotokoll eben, aus dem erkennbar st, dass der Antra ür de betroene Person erol-
reich an das Versorgungsamt gefaxt wurde. Dieser Nachweis muss gut aufgehoben werden, da er im
Stretall den Lestunsbenn beleen kann. Den Antra btte abschleßend noch per Post schcken. En
Muster ür enen Antra an das Versorunsamt ndet sch mAnhan (8.1).

Das Versorgungsamt wird daraufhin das ausführliche Antragsformular an die betroffene Person
senden. Oft nimmt das Ausfüllen dieses Formulars einige Zeit in Anspruch. Allerdings sichert die vorhe-
rige formlose Antragstellung für den*die Antragsteller*in das Datum für den Beginn von Leistungen.

Das neue Formular für einen Antrag auf Leistungen nach dem am 01.01.2024 in Kraft getretenen Sozial-
gesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV), dem neuen Sozialen Entschädigungsrecht (SER), liegt zum
Zetpunkt der Abassun deser Handrechun noch ncht vor. Das bshere bundesenhetlche Formu-
lar für einen Antrag auf Leistungen für Gewaltopfer nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer
von Gewalttaten (OEG) stand auf der Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
auch zum Download zur Verfügung und war mit fünf Seiten sowie zwei Zusatzseiten recht umfangreich.
Dennoch st der Platz ür vele Betroene ncht ausrechend. Im Folenden wrd au ene Punkte des
alten Formulars eingegangen, die auch bei Anträgen ab 01.01.2024 noch relevant sein dürften.

4.1.1 Adresse der betroffenen Person
Alle Anträge auf Sozialleistungen fordern zur Angabe der Adresse der antragstellenden Person auf.
Be ener Bewllun von Lestunen nach dem SGB XIV wrd de Behörde versuchen, de Täter*nnen
an den entsprechenden Kosten zu betelen. Es kann sen, dass de Täter*nnen zur Abwehr entspre-
chender Ansprüche Aktenenscht erhalten und somt Zur au de Adresse der betroenen Person
erhalten. Für den Fall, dass de betroene Person enen Sperrvermerk hat oder Vereltun durch de
Täter*nnen beürchtet, sollte hre Adresse ncht n den Akten autauchen. Eventuell kann verenbart
werden, die Adresse der Beratungsstelle für das Verfahren zu nutzen. Bei Antragstellung mit anwalt-
lcher Hle kann auch de Adresse der Kanzle verwendet werden. Be ener Geährdun der betroe-
nen Personen st außerdem darau zu achten, dass de Adresse n sämtlchen Schrtstücken, de de
aktuelle Adresse enthalten, unkenntlch emacht wrd. Des betrt häu ärztlche Unterlaen und
Schrtverkehr m Ermttlunsverahren. Auch be enem Wohnortwechsel st darau zu achten, dass
be anhaltender Geährdun der betroenen Person de Adresse weter ehem blebt. Es kann aber
sen, dass en Umzu enen Zuständketswechsel des örtlchen Versorunsamtes zur Fole hat. Das
bisher zuständige Versorgungsamt wäre dann über den Umzug zu informieren und die weitere Erreich-
barket der Person muss scherestellt sen.

4.1.2 Erstattung einer Strafanzeige
Sollte de betroene Person kene Straanzee erstattet haben, snd herür Gründe anzueben.
§ 2 Abs. 2 OEG besat nämlch, dass Lestunen anz oder telwese versat werden können, wenn
de betroene Person das Mölche und Zumutbare unterlassen hat, zur Auklärun des Sachverhalts
und zur Verfolgung der Täter*innen beizutragen, insbesondere Strafanzeige zu erstatten. Erfreu-
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lch st, dass n dem neuen § 17 Abs. 2 SGB IVX das explzte Erorderns der Erstattun ener Straan-
zee herausenommen wurde. Darau kann verwesen werden, wenn de Behörde be Taten nach dem
01.01.2024 die Darlegung von Gründen für eine fehlende Strafanzeige fordert.

Es kann auch mt der Unzumutbarket der Stellun ener Straanzee arumentert werden. Zu denken
ist hier zunächst an in der Kindheit von einem schädigenden Ereignis betroffene Personen. Diesen war
es als Kind selbstverständlich nicht zuzumuten, eine Strafanzeige zu stellen, und auch für Erwachsene
ist zu prüfen, ob dies zumutbar ist. Falls die Täter*innen nicht mehr leben, die Taten verjährt sind oder
die Täter*innen nach rechtlicher Einschätzung ohnehin freigesprochen würden, ist den betroffenen
Personen en Straverahren ncht zuzumuten. Unzumutbarket st außerdem eeben, wenn durch das
Strafverfahren eine Gefährdung der betroffenen Personen entstehen würde und diese beispielsweise
ween psychscher Erkrankunen, we z. B. den Auswrkunen ener Posttraumatschen Belastuns-
störung (PTBS), gesundheitlich für ein Zeug*innenschutzprogramm ungeeignet sind oder sie für eine
Aunahme n en solches Proramm Famlenanehöre zurücklassen müssten.

Haben de betroenen Personen m Hnblck au de Täter*nnen en Zeunsverweerunsrecht nach
§ 383 Abs. 1 Nr. 1–3 ZPO, so kann ene Straanzee m Snne von § 65 SGB I ebenalls unzumutbar sen.74

4.1.3 Körperliche und oder seelische Gesundheitsstörungen
Her st es wcht, dass alle Schädunen, de durch de Tat verursacht worden sen könnten, enannt
werden. Denn es ist fast unmöglich, diese später imKlageverfahren nachzureichen, obwohl der Amtser-
mttlunsrundsatz rundsätzlch auch her lt. Behörden stellen sch nämlch telwese au den Punkt,
dass nur für die im Antrag genannten Gesundheitsbeeinträchtigungen auch beantragt wurde, dass
diese als Schädigungsfolge festgestellt werden sollen, und behaupten, dass sie über den Antrag nicht
hinausgehen dürfen. Wenn nun eine betroffene Person nach mehr als vier Jahren ab Antragstellung
anbt, dass se auch an Inkontnenz ledet, de durch de Tat verursacht wurde, kann dese erst durch
enen Überprüunsantra berückschtt werden.

Es sollten daher alle gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die einen Zusammenhang mit der Tat bzw.
den Taten haben könnten, benannt werden, ebenso Auswrkunen au das tälche Leben.

So sollte z. B. benannt werden, wenn der*de Betroene nole der Tat ncht mehr allene deWohnun
verlassen oder mt öentlchen Verkehrsmtteln ahren kann. Ebenso zu benennen wären Schlastö-
runen, aus denen bespelswese ene vermnderte Konzentratonsähket olt und des wederum
zu schweren Problemen in der Schule, Ausbildung oder Arbeit führt oder geführt hat.

4.1.4 Angaben zu ärztlichen und oder psychotherapeutischen Behandlungen
Her sndnurBehandlunen zu nennen, deweenFolender Tat vorenommenwurden. Das können aber
auch Behandlungen von Gesundheitsstörungen sein, bei denen der Zusammenhang möglich, aber nicht
endeut erkennbar oder nachwesbar st (z. B. de Behandlun ener Depresson oder de Behandlun
von chronschen Schmerzen). Her sollten allerdns kene Unterlaen über Behandlunen enerecht
werden, die nichts mit der Tat zu tun hatten. Denn eventuell geht die Behörde dann davon aus, dass eine
so. „Vorschädun“ z. B. n Form ener psychschen Erkrankun bestand, was se als Anlass nehmen
kann, den Grad der Schädunsolen (GdS) zu quoteln, also ernere Lestunen zu ewähren.

Empfehlung: Bei Langzeitfolgen mindestens einmal jährlich eine*n Ärzt*in aufsuchen, damit bei einer
späteren Überprüun durch das Versorunsamt bewesen werden kann, dass de Schädunsole
unvermindert fortbesteht.

74 Vgl. Gelhausen, in Gelhausen/Weiner (2021), SGB XIV/OEG/VersMedV, § 2 Rn. 60.
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4.1.5 Schadensersatzanspruch gegen Täter*innen
Eventuelle Schadensersatzansprüche der betroenen Personen ehen nach § 120 SGB XIV au de
Behörde über. Dese st rundsätzlch verpchtet, Schadensersatzansprüche een de Täter*nnen
geltend zu machen. Wenn die betroffene Person dies nicht wünscht, weil sie beispielsweise Nachteile
dadurch beürchtet, sollte se de Gründe und de beürchteten Nachtele klar darleen. De Behörde
prüt dann, ob se von der Geltendmachun der Ansprüche absehen kann. Her leße sch bespelswese
an Taten aus dem Berech der oranserten Krmnaltät denken, be denen noch mmer ene Geähr-
dun der betroenen Person durch de Täter*nnenruppe besteht. Ebenso könnte be der Geltendma-
chun von Schadensersatzansprüchen een de Herkuntsamle, zu der noch Kontakt besteht, ene
weitere Gesundheitsgefährdung der betroffenen Person drohen.

4.1.6 Entbindung von der Schweigepficht und Einverständniserklärung
Am Ende des Formulars wrd sch vorausschtlch ene Enverständnserklärun und Entbndun von
der Schweepcht benden, mt der Ärzt*innen und Therapeut*innen von der gesetzlichen Schwei-
epcht entbunden werden. Des hat den Vortel, dass de Behörde m weteren Verlau selbst de
Unterlagen von den benannten Ärzt*nnen, Therapeut*nnen und Krankenhäusern anordern kann, was
den Betroffenen Arbeit und unter Umständen auch Geld erspart. Es ist möglich, einzelne Ärzt*innen
und Therapeut*innen davon auszunehmen. Dies sollte insbesondere dann überlegt werden, wenn die
betroffene Personmit einer ärztlichen Beurteilung oder Behandlung überhaupt nicht einverstanden ist.

De enerelle Enverständnserklärun, de Behörde zu ermächten, sämtlche Inormatonen von
Krankenhäusern und auchBehörden enzuholen, brt zunächst denVortel, dass deBehörde mRahmen
der Amtsermttlunspcht den mühselen Prozess des Unterlaensammelns übernmmt und ür de
Betroenen kene Kosten anallen. Im Enzelall haben Behörden n der Veranenhet erade be Taten
im Kindesalter hier sehr weitgehende Ermittlungen geführt und beispielsweise auch Zeugnisse über die
Grundschulzeit beigezogen und dann dem Elternhaus einen Teil der Verantwortung für die festgestell-
ten Schädigungsfolgen zugewiesen. Wenn die betroffene Person also zu weitreichende Ermittlungen
vermeden möchte, sollte dese enerelle Enverständnserklärun ncht ertelt werden, sondern es
sollten gezielt beispielsweise Staatsanwaltschaft, Polizei, Gericht und die übrigen mit der Tat betrauten
Insttutonenbenanntwerden, aber auchPrvatpersonen, sowet se als Zeu*nnen nBetracht kommen.

Empfehlung: Die Ärzt*innen und Therapeut*innen informieren, dass ein Antrag auf Soziale Entschädi-
gung gestellt wurde und sie vermutlich von der Behörde angeschrieben werden. Mit dem*der Behand-
ler*n noch enmal kurz klären, was de Schädunsolen snd, wel es ärerlch st, wenn n den
gesundheitlichen Fragebögen Schädigungsfolgen fehlen.

4.1.7 Besonderheit Schnelle Hilen: Erleichtertes Verahren nach §115 SGB XIV
Leistungen der Schnellen Hilfen sind die Traumaambulanz (3.1.2) und das Fallmanagement (3.1.1),
sie werden im sog. Erleichterten Verfahren erbracht. Hier sind vor allen Dingen die Sitzungen in der
Traumaambulanz zu nennen.

In allen Bundesländern st der drekte Zuan zu den Traumaambulanzen (3.1.2)möglich. In Nordrhein-
Westfalen sollen sogar zusätzlich alle Streifenwagen der Polizei mit einem Antrag ausgestattet sein.
Nach vorheriger Terminvereinbarung sind zwei Sitzungen in der Traumaambulanz auch ohne Antrag
möglich. Die Traumaambulanz stellt mit den Betroffenen den Antrag. Auf Nachfrage ist ein solcher
Antra be denmestenVersorunsämtern zu bekommen. In Berln st bespelswese audemAntras-
ormular nur anzukreuzen, ob sch der Antra ledlch au de psychotherapeutsche Frühnterventon
(§ 33 und 34 SGB XIV) beschränkt oder auch wetere Lestunen der Sozalen Entschädun beantrat
werden sollen. Nur dann ist das vollständig ausgefüllte Antragsformular für Leistungen der Sozialen
Entschädigung nachzureichen.
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Nach § 115 Abs. 2 SGB XIV wrd her ledlch summarsch eprüt, ob de betroene Person anspruchs-
berechtt nach dem SGB XIV sen kann. Dabe wrd der m Antra eschlderte Sachverhalt als wahr
unterstellt.

Auch wenn sch später herausstellt, dass ken Anspruch au Lestunen der Schnellen Hlen bestand,
müssen de Betroenen kene Lestunen erstatten.

4.2 Mitwirkungspfichten
4.2.1 Nachweis der Tat(en)
Falls ein strafrechtliches Urteil vorliegt, in dem sowohl das schädigende Ereignis (2.2.1), als auch
Täter*nnen und betroene Person erkennbar snd, st es der unkomplzerteste We, des enzure-
chen, um den Nachweis über das schädigende Ereignis zu erbringen. Für den Fall, dass sich die Tat
noch m Ermttlunsverahren bendet, versucht de Behörde, de Ermttlunsakten heranzuzehen,
und kann eebenenalls schon vor der Verurtelun das schädende Erens eststellen.

Falls es kenStraverahren bt oder eeben hat, kommen ür enenNachwes Zeu*nnen nBetracht,
de am besten unmttelbar de Tat bestäten können. Alternatv kommen noch Zeu*nnen vom Hören-
saen n Betracht, des kann z.B. ene Person sen, der sch der*de Täter*n rendwann oenbart hat.
Bei Personen, denen der*die Betroffene von der Tat erzählt hat, wird die Behörde wahrscheinlich die
Beweskrat der Aussae deser Zeu*nnen vom Hörensaen umso erner bewerten je mehr Zet
zwschen der Tat und der Schlderun an de außenstehende Person veranen st. Zu denken st auch
an alle Formen von Schrtstücken oder Fotos, de de Taten beleen können.

Falls ar kene Bewesmttel vorhanden snd, war es berets nach altem Recht mölch, de betro-
fene Person anzuhören oder schriftlich vortragen zu lassen, um das schädigende Ereignis durch eine
Beschrebun der Taten durch de Betroenen laubhat zu machen (vl. § 15 Gesetz über das Verwal-
tungsverfahren der Kriegsopferversorgung (KOVVfG)). Glaubhaft ist eine Tatsache, wenn ihr Vorliegen
überweendwahrschenlch st (§ 23 Abs. 1 S. 2 SGB X). Das Bundessozalercht (BSG) bejaht de Glaub-
hatket, wenn be mehreren ernstlch n Betracht zu zehenden Mölchketen das Vorleen ener
davon »relativ am wahrscheinlichsten« ist, weil nach Gesamtwürdigung aller Umstände besonders viel
ür deseMölchket sprcht und hr enÜberewcht zukommt.75 Deser Maßstabndet sch nun erreu-
lcherwese drekt m SGB XIV, nämlch m neuen § 117 SGB XIV n den Absätzen 1 und 2 weder:

§ 117 SGB XIV: Beweiserleichterungen

(1) Die Angaben der antragstellenden Person, die sich auf die mit der Schädigung im Zusam-
menhang stehenden Tatsachen beziehen, sind, wenn Beweismittel nicht vorhanden oder nicht
zu beschaffen oder ohne Verschulden der antragstellenden Person oder ihrer Hinterbliebenen
verlorengegangen sind, der Entscheidung zu Grunde zu legen, soweit sie nach den Umständen
des Falles glaubhaft erscheinen.
(2) Eine Tatsache erscheint glaubhaft, wenn bei mehreren ernstlich in Betracht zu ziehenden
Mölchketen das Vorleen ener davon relatv am wahrschenlchsten st, wel nach Gesamt-
würdun aller Umstände besonders vel ür dese Mölchket sprcht.
(3) De Verwaltunsbehörde kann von der antrastellenden Person n besonderen Fällen de
Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung verlangen.

75 Vgl. Borrée/Friedrich/Wüsten (2014), Das kaum bekannte OEG, S. 71.



4. Von der Antragstellung bis zur Leistung – der Verfahrensweg40

In der Gesetzesberündun zu § 117 SGB XIV steht, dass durch § 117 SGB XIV be enem Bewesnotstand
das schädende Erens durch de Anaben der Antrasteller*nnen nachewesen werden kann. Es
düren also kene anderen Bewesmttel vorhanden sen, und deren Abwesenhet dar ncht durch de
Antrastellenden verschuldet sen. Das kann der Fall sen, wenn Täter*nnen oder Zeu*nnen vom
Aussage- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen oder die Ladung der Täter*innen den
Betroenen ncht zuzumuten st, wel se z. B. von sexuellem Mssbrauch betroenen snd.76 Diese
Ausleun wrd aber telwese als zu wetehend krtsert,77 sodass her zukünt Rechtstretketen
zu erwarten sind. Wann eine Aussage glaubhaft erscheint, ist grundsätzlich von der Behörde und dem
Gercht zu beurtelen. De Enholun enes so. Glaubhatketsutachtens durch Sachverstände st
ein Ausnahmefall.78

Erfreulich ist auch der neue Absatz 3, der lediglich in besonderen Fällen der Verwaltungsbehörde die
Mölchket erönet, ene edesstattlche Verscherun von der betroenen Person zu verlanen. Dabe
erklärt de Person schrtlch, dass alles n der Erklärun Stehende derWahrhet entsprcht und se sch
darüber m Klaren st, dass se strarechtlch belant werden kann, wenn se alsche Anaben macht.

Es bleibt abzuwarten, ob damit die von den Betroffenen oft als erniedrigend empfundene Prozedur der
Glaubhatketsbeutachtun abeschat wrd. Dese verleen ohnehn otmals rechtsehlerhat, da
der im Strafrecht übliche Grundsatz der Unschuldsvermutung zugunsten des Beschuldigten zugrunde
elet wurde und eben ncht der nun n § 117 SGB XIV manesterte Wahrschenlchketsmaßstab. Falls
ein solches Gutachten angefordert wird, bitte unbedingt anwaltlichen Rat einholen, wenn die Betroffe-
nen sich nicht begutachten lassen wollen.

Bei der Schilderung von Taten, die vor dem 01.01.2024 geschehen sind, ist darauf zu achten, dass die
ren psychsche Gewalt oder auch das Stalkn m ür desen Zetraum ülten OEG noch ncht erasst
waren und daher die Schilderung von physischer Gewalt erforderlich ist (2.2.1). Ausnahmen hat die
Rechtsprechung hier nur für den sexuellen Missbrauch von Kindern zugelassen. So hat das BSG einen
tätlchen Anr bejaht, wenn en erwachsener Mann ohne Gewaltanwendun den Geschlechtsverkehr
mit einem Kind unter 14 Jahren ausübt; es ist ohne Bedeutung, ob das Kind von sich aus dazu bereit ist
und in der Lage, die Bedeutung des Geschehens zu erfassen.79 Für Fälle von Stalkn ohne körperlche
Enwrkun hat es des abelehnt.80 Es gibt eine umfassende Fallsammlung des Bundessozialgerichts
und n desen Entschedunen auch mmer weder Enallstore ür Ausnahmen, daher sollte be Unklar-
heiten unbedingt anwaltlicher Rat eingeholt werden.

Darüber hnaus bt es noch de allemenenMtwrkunspchten nach §§ 60 . SGB I. Wenn de Betro-
enen den Auorderunen zur Mtwrkun ncht nachkommen, kann de Behörde enen Versauns-
besched erlassen. Nach § 60 Abs. 1 SGB I snd alle Tatsachen anzueben, de ür de Lestun erheb-
lch snd. § 61 SGB I reelt de persönlche Telnahme, wenn de Behörde des verlant, § 62 SGB I de
Telnahme anUntersuchunen. § 63 SGB I reelt, dass Betroene sch au Verlanen soar ener Helbe-
handlung unterziehen müssen, wenn der zuständige Leistungsträger dies verlangt und zu erwarten ist,
dass ene Besserun entrtt. § 65 SGB I reelt de Grenzen der Mtwrkun, es st mmer zu prüen, ob de
Behörde diese Grenzen überschreitet.

76 BT-Drs. 19/13824, S. 220.
77 Vgl. Schmidt, in Schmidt (2021), SGB XIV, § 117 Rn. 7.
78 Vgl. Schmidt, in Schmidt (2021), SGB XIV, § 117 Rn. 11.
79 BSG, Urteil vom 18.10.1995 – 9 RVg 7/93.
80 BSG, Urteil vom 07.04.2011 – B 9 VG 2/10 R.
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§ 65 SGB I: Grenzen der Mitwirkung

(1) De Mtwrkunspchten nach den §§ 60 bs 64 bestehen ncht, sowet
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Anspruch genommenen

Sozialleistung oder ihrer Erstattung steht oder
2. hre Erüllun demBetroenen aus enemwchten Grund ncht zuemutet werden kann oder
3.derLeistungsträgersichdurcheinengeringerenAufwandalsderAntragstelleroderLeistungs-

berechtte de erorderlchen Kenntnsse selbst beschaen kann.
(2) Behandlungen und Untersuchungen,

1. bei denen im Einzelfall ein Schaden für Leben oder Gesundheit nicht mit hoher Wahrschein-
lchket auseschlossen werden kann,

2. die mit erheblichen Schmerzen verbunden sind oder
3. de enen erheblchen Enr n de körperlche Unversehrthet bedeuten,

können abelehnt werden.
(3) Angaben, die dem Antragsteller, dem Leistungsberechtigten oder ihnen nahestehende Perso-

nen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bs 3 der Zvlprozessordnun) de Geahr zuzehen würde, ween ener
Stratat oder ener Ordnunswdrket verolt zu werden, können verweert werden.

§ 65 Abs. 1 SGB I enthält ene allemene Zumutbarketsreelun. BeBetroenen von schädendenEre-
nssen kann es sen, dass hnen bestmmte Anaben aus enem wchten Grund ncht zuemutet werden
können. Herunter kann z. B. de Geährdun der Betroenen selbst oder hnen nahestehender Personen
durch den Täter*nnenkres ehören, aber auchwenn es zu schweren Gesundhetsschädunen käme.

Unzumutbarket kann auch anenommen werden, wenn der Lestunsträer schmt enem erneren
Auwand de erorderlchen Kenntnsse selbst beschaen kann.

§ 65Abs. 2 SGB I let est, wannBehandlunen undUntersuchunen abelehntwerden können: be ener
Gefahr für Gesundheit oder Leben, erheblichen Schmerzen oder wenn sie einen erheblichen Eingriff in
de körperlche Unversehrthet darstellen.

§ 65 Abs. 3 SGB I reelt schleßlch, dass de Betroenen ncht verpchtet snd, hre Anehören der
Geahr ener Straverolun, auch ween ener Ordnunswdrket, auszusetzen.

4.2.2 Nachweis der Schädigungsfolgen
Hier sollten alle gesundheitlichen Beeinträchtigungen genannt werden, die als Folge der Tat empfun-
denwerden, auchwenn die antragstellende Person noch unsicher ist, ob es einen Zusammenhang gibt
(erade be körperlchen Symptomen st ot de psychosomatsche Ursache zunächst ncht bewusst).

Die Kausalität, also der ursächliche Zusammenhang zwischen Taten und gesundheitlichen Beeinträchtigun-
en, st otmals schwer zu beleen. Suchterkrankunen, Essstörunen und chronsche Schmerzstörunen
kommen z. B. beBetroenen von sexualserter Gewalt nKndhet und Juend statstsch esehen häuer
vorals mDurchschnttderBevölkerun. ImEnzelallkönnensejedochauchandereUrsachenhaben.Ebenso
kann ene Posttraumatsche Belastunsstörun m Enzelall auch andere Ursachen als zwschenmenschl-
cheGewalt haben, z. B. dasMterleben enerNaturkatastrophe oder enesAutounalls. Erlechterun soll her
der neue § 4 Abs. 4 SGBXIV schaen. Danach enüt deWahrschenlchket des Ursachenzusammenhans
ür de Anerkennun ener Gesundhetsstörun (2.2.2). Dese st eeben, wenn nach dem aktuellen Stand
der medizinischen Wissenschaft mehr für als gegen einen ursächlichen Zusammenhang spricht. Gegebe-
nenalls könnenherbehandelndeÄrzt*nnenumeneEnschätzunebetenwerden.Otmalsbtesausden
Vorjahren auch Entlassunsberchte von Klnken oder Berchte von rüheren ambulanten Psychotherapen,
die entsprechendeHinweise auf einenmöglichen Zusammenhang enthalten.
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In § 4 Abs. 5 SGB XIV st ene Erlechterun des Kausaltätsnachweses be psychschen Gesundhets-
störunen ereelt. Danach wrd de Wahrschenlchket des ursächlchen Zusammenhans m Enzel-
fall vermutet, wenn medizinische Tatsachen vorliegen, die nach den Erfahrungen der medizinischen
Wissenschaft geeignet sind, einen Ursachenzusammenhang zwischen einem nach Art und Schwere
geeigneten schädigenden Ereignis und der gesundheitlichen Schädigung sowie den Schädigungsfol-
gen zu begründen, und wenn diese Vermutung nicht durch einen anderen Kausalverlauf widerlegt wird.
Dese nur schwer verständlcheReelun st durch deÄnderun der Versorunsmedzn-Verordnun81

genauer ausgeprägt worden:

Dem Tel C Nummer 3.4 werden de olenden Nummern 3.4.4 bs 3.4.6 aneüt:
3.4.4 Be der Anwendun der Vermutunsreelun des § 4 Absatz 5 des Verzehnten Buches Sozal-

esetzbuch (SGB XIV) lt Folendes: Be ener psychschen Gesundhetsstörun wrd der
ursächlche Zusammenhan krat Gesetzes vermutet, wenn de Vermutun ncht durch enen
anderen Kausalverlau wderlet wrd (§ 4 Absatz 5 SGB XIV). Voraussetzun st, dass de
psychsche Gesundhetsstörun nach ener der nternatonal anerkannten Klasskatonen
(ICD10 bzw. ICD-11 oder DSM-5) unter Verwendun der dorten Bezechnunen au der Grund-
lae des aktuellen medznsch-wssenschatlchen Kenntnsstandes durch behandelnde
Ärzte und Fachärzte danostzert worden st. Das schädende Erens muss n sener Art
und Schwere nach den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft geeignet sein, diese
Gesundheitsstörung zu begründen. Die Diagnosesicherung beinhaltet auch die Differen-
zierung zwischen Entstehung und Verschlimmerung der psychischen Gesundheitsstörung.
Leen dese Voraussetzunen vor, st de Wahrschenlchket des ursächlchen Zusammen-
hans m Snne ener Kausaltätsprüun (Nummer 3.4.1 bs 3.4.3) zu vermuten, wenn kene
Anhaltspunkte ür enen anderen ursächlchen Zusammenhan vorleen.

3.4.5 Be Vorleen von Anhaltspunkten ür enen anderen Kausalverlau st de Wahrschenlchket
des ursächlichen Zusammenhangs nach Nummer 3.4.1 bis 3.4.3 zu prüfen.

3.4.6 Anhaltspunkte ür enen anderen Kausalverlau leen nsbesondere dann vor,
a) wenn Art und Schwere des Ereignisses nicht geeignet sind, eine psychische Gesundheits-

störung als Schädigungsfolge hervorzurufen,
b) wenn sich bei der Tatsachenfeststellung nachNummer 2Hinweise auf eine bereits vor dem

schädigenden Ereignis bestehende psychische Gesundheitsstörung ergeben,
c) wenn sich bei der Tatsachenfeststellung nach Nummer 2 Hinweise auf ein anderes, jedoch

ncht nach § 4 Absatz 1 des Verzehnten Buches Sozalesetzbuch zu berückschtendes
schädigendes Ereignis ergeben, das nach Art und Schwere für sich betrachtet geeignet
ist, eine psychische Gesundheitsstörung hervorzurufen, oder

d) wenn nach aktuellem medznsch-wssenschatlchem Kenntnsstand en Ursachen-
zusammenhan zwschen enem au de Psyche enwrkenden schädenden Erens und
ener psychschen Gesundhetsstörun ncht vorleen kann, we des nsbesondere be
der Entstehung von dementiellen und Intelligenzstörungen der Fall ist; das Auftreten einer
komorbden psychschen Gesundhetsstörun oder ene Verschlechterun der Auswrkun-
gen von dementiellen oder Intelligenzstörungen auf die Teilhabe als Folge eines auf die
Psyche enwrkenden schädenden Erensses st dadurch ncht auseschlossen.

Damt st zunächst klarestellt, dass ene Feststellun nach den Klasskatonen ICD-10 bzw. ICD11 oder
DSM-5 vorleen muss. Allerdns muss de Danose durch behandelnde Ärzt*nnen oder Fachärzt*n-
nen erfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob in der Praxis tatsächlich Stellungnahmen von Psychothera-
peut*innen abgelehnt werden.

81 Versorgungsmedizinverordnung vom 19.06.2023, BGBl. 2023 I Nr. 158.
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Probleme sind damit weiter vorherzusehen für Betroffene, denen bereits früher eine psychische
Erkrankun danostzert wurde. Her und auch be Suchterkrankunen sollte anwaltlcher Rat ene-
holt werden. Bespelswese kann ene Posttraumatsche Belastunsstörun (PTBS) auch durch andere
traumatische Erlebnisse als durch zwischenmenschliche Gewalt verursacht werden. Wenn solche
Ereignisse im Leben der Antragsteller*in aber nicht nachzuweisen sind, ist es sehr wahrscheinlich,
dass de PTBS au de eschlderte Gewalterahrun zurückzuühren st. Komplzerter wrd es aller-
dns z. B. dann, wenn Betroenemt PTBS oder anderen psychschen Erkrankunen neben der sexua-
lserten Gewalt n Kndhet und Juend auch anderen Beenträchtunen ausesetzt waren, z. B.
enem psychsch kranken Elterntel oder Partnerschatsewalt zwschen den Eltern, oder wenn berets
vor der Gewalttat psychsche Probleme bestanden, de sch nun verstärken, oderwenn neue psychsche
Beeinträchtigungen durch die Tat hervorgerufen wurden.

De Behörde hat m Wee der Amtsermttlun de Mölchket, den Grad der Schädunsolen durch
ene Beutachtun eststellen zu lassen. Ene solche persönlche Beutachtun kann sehr belastend
oder auch retraumatserend sen. De betroene Person hat de Mölchket, darau hnzuwrken, dass
der*die Gutachter*in ein bestimmtes Geschlecht hat bzw. nicht hat. Dies ist gerade bei Betroffenen von
sexualserter Gewalt snnvoll, de Schwerketen haben, sch eenüber Zuehören enes bestmm-
ten Geschlechts zu öffnen oder durch diese an den*die Täter*in oder die Täter*innengruppe erinnert
werden. Wenn de betroene Person schon läner n Behandlun st oder en aussaekräter Bercht
ener Klnk oder Traumaambulanz vorhanden st, sollte be der Behörde au jeden Fall nacherat
werden, ob eebenenalls au de persönlche Beutachtun verzchtet werden kann. Es erolt dann
ene Beurtelun nach Aktenlae. Des erönet mmer noch de Mölchket, sch zu enem späteren
Zetpunkt (bespelswese m Klaeverahren) beutachten zu lassen, erspart jedoch unter Umstän-
den überüsse Beutachtunen. Falls de Person ween des schädenden Erensses noch ncht n
Behandlun war und es auch kene aussaekräten medznschen Unterlaen zu den Schäduns-
olen bt, st ene persönlche Beutachtun allerdns ast de enze Mölchket, esundhetlche
Beeinträchtigungen in ihrem Ausmaß zu bemessen und diese auch als Schädigungsfolge zu benennen.

Nach § 5 SGB XIV st der Grad der Schädunsolen (GdS) zu bemessen nach den allemenen Auswr-
kunen der körperlchen, seelschen, esten oder Snnesbeenträchtunen n allen Lebensbere-
chen, soern se durch de Tat(en) bzw. de als Schädunsole anerkannten Gesundhetsstörunen
bednt snd. In der Versorunsmedzn-Verordnun, Anlae zu § 2,82 snd als Anhaltspunkte ür de
Beutachtun n Tel A Allemene Grundsätze zur Bemessun des GdS estelet und n Tel B olt ene
GdS-Tabelle. Her ndet sch z. B. unter „3. Nervensystem und Psyche“:

3.7 Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Folgen psychischer Traumen GdS

Leichtere psychovegetative oder psychische Störungen 0–20

Stärker behndernde Störunen
mt wesentlcher Enschränkun der Erlebns- und Gestaltunsähket
(z. B. ausgeprägtere depressive, hypochondrische, asthenische oder
phobsche Störunen, Entwcklunenmt Krankhetswert,

30–40

Schwere Störunen (z. B. schwere Zwanskrankhet)

mt mttelraden sozalen Anpassunsschwerketen 50–70

mt mttelraden sozalen Anpassunsschwerketen 80–100

82 www.gesetze-im-internet.de/versmedv/anlage.html.
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4.3 Entscheidung der zuständigen Behörde / vorzeitiger Maßnahmenbe-
ginn nach § 34 Abs. 2 SGB XIV

De Behörde kann Lestunen ween ehlender Mtwrkun versaen (§ 66 SGB I, so. „Versauns-
besched“) oder se trt ene Sachentschedun n Form enes Bewlluns- oder Ablehnunsbesche-
des. Die Behörde hat grundsätzlich sechsMonate Zeit, über denAntrag zu entscheiden. Sollte sie diesen
Zetraum überschreten, besteht ür de Antrastellenden de Mölchket, ene Untätketsklae bem
Sozalercht enzuleen (§ 88 Abs. 1 Sozalerchtsesetz, SGG). Dann erlässt de Behörde mestens
den Besched oder telt zumndestmt, welche Unterlaen oder Auskünte se noch benött. EnMuster
ür ene Untätketsklae ndet sch m Anhan (8.5).

Wenn die zuständige Behörde einen Bescheid erlässt, enthält dieser folgende Regelungen:
1. Ob de betroene Person durch en Schädendes Erens m Snne des OEG/SGB XIV betroen

ist.
2. Welche genau bezeichneten Gesundheitsschädigungen die betroffene Person durch das schädi-

gende Ereignis erlitten hat.
3. Welcher Grad der Schädigungsfolgen bei der betroffenen Person festgestellt wird.

Be enem Grad der Schädunsolen von mehr als 30 kann der Besched auch enthalten, welche
Leistungen dann gewährt werden. Teilweise ergehen die Leistungen, insbesonderemonatliche Zahlun-
gen, jedoch auch in gesonderten Bescheiden.

Wenn die betroffene Person mit einer der Regelungen nicht einverstanden ist, sollte unbedingt Wider-
spruch enelet werden. Der Wderspruch kann sch also berets daeen rchten, dass das schäd-
ende Erens ncht anerkannt wurde. Des kann z. B. der Fall sen, wenn de Behörde es ncht ür
laubhat emacht hält; oder davon auseht, dass de Tat ken schädendes Erens darstellt. Ab dem
01.01.2024 elten auch psychsche Gewalttaten und lechestellte Taten, we z. B. de Vernachläss-
gung von Kindern, als schädigende Ereignisse (2.2.1).

Der Wderspruch kann sch aber auch daeen rchten, dass ene Gesundhetsschädun ncht als
Fole des schädenden Erensses anerkannt wurde. Des hat dann mestens auch zwnend zur
Folge, dass der festgestellte Grad der Schädigungsfolgen ebenfalls zu gering bemessen ist.

Es kann aber auch nur der Grad der Schädunsolen zu ern bemessen sen. Des kann vor allem
deshalb entschedend sen, wel erst ab enem Grad der Schädunsolen von 30 nanzelle Entschä-
dun (monatlche Entschädunszahlunen oder enmale Abndun,3.5) geleistet werden.

4.4 Widerspruch
4.4.1 Widerspruch gegen einen Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid
In den oben genannten Konstellationen sollteWiderspruch eingelegt werden. DerWiderspruch ist inner-
halb enes Monats nach Bekanntabe des Bescheds be der mBesched enannten Behörde enzuleen
(§ 84 Abs. 1 SGG). Er muss von der betroenen Person unterzechnet sen, wenn er ncht mt anwaltlcher
Hilfe verfasst wird. Idealerweise sollte er vorab per Fax oder notfalls per E-Mail übersandt werden und
dann au dem Postwe olen. En Muster ür enenWderspruch ndet sch mAnhan (8.2).

Die Behörde hat drei Monate Zeit, über den Widerspruch zu entscheiden. Wenn die Behörde diesen
Zetraum überschretet, bt es de Mölchket, de Behörde daran zu ernnern. Es kann jedoch auch
lech ene Untätketsklae nach § 88 SGG bem Sozalercht enerecht werden. Dann ereht ene
Entscheidung über den Widerspruch oder die Behörde teilt zumindest mit, was ihr für eine Entschei-
dun ehlt. En Muster ür ene Untätketsklae st ebenalls m Anhan enthalten (8.5).
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4.4.2 Widerspruch gegen einen Versagungsbescheid nach § 66 SGB I
Hat die Behörde den Antrag nur deshalb abgelehnt, weil es angeblich an der erforderlichen Mitwir-
kun ehlt, handelt es sch um enen Versaunsbesched. Deser enthält noch kene Reelunen, ob
de Voraussetzunen ür enen Anspruch nach dem SGB XIV vorleen, sondern versat de beantraen
Lestunen, wel ene eorderte Mtwrkunshandlun ncht erbracht wurde. Es st zunächst zu prüen,
ob de Formalen des § 66 Abs. 3 SGB I enehalten wurden. De Behörde muss explzt darau hnwe-
sen, dass se de Lestun versat, wenn bestmmte Mtwrkunshandlunen ncht bs zu ener enau
benannten Frist nachgeholt werden.

Dann st zu prüen, ob de ehlende Mtwrkunshandlun ür den*de Betroene*n aus enem der n § 65
SGB I enannten Gründe ncht zumutbar st (4.2.1).

Falls es mölch st, de Mtwrkun nachzuholen, sollte des n jedem Fall eschehen, lechzet
sollte aber Widerspruch eingelegt werden. Der Bescheid enthält im Übrigen nur eine Regelung über
de ehlende Mtwrkunshandlun und de Fole der Versaun und bedeutet noch kene nhaltlche
Ablehnung des Anspruchs. Deshalb muss in diesem Widerspruch nicht ausführlich zu den erfüllten
Anspruchsvoraussetzungen vorgetragen werden.

DeBehördekannnunentweder demWderspruch (eenenenAblehnuns- oderVersaunsbesched)
abhelen oder es wrd en Wderspruchsbesched erlassen. In enem Wderspruchsbesched erklärt de
Behörde, weshalb sie dem Widerspruch nur teilweise stattgibt oder auch gar nicht.

4.5 Klage
Geen den Wderspruchsbesched kann Klae vor dem örtlch zuständen Sozalercht enelet
werden. De Klaerst beträt her ebenalls enen Monat ab Bekanntabe desWderspruchsbescheds
(§ 87 SGG). De Bekanntabe erolt zum Zetpunkt des Zuans des Bescheds be der adresserten
Person. Sollte der Widerspruchsbescheid in einem gelben Briefumschlag zugehen, ist zwingend das
darau vermerkte Datum der Zuan. Für andere Fälle enthält § 37 SGB X ene Zuanskton von dre
Taen nach Absenden des Bescheds. Um Stretketen über de Zulässket ener Klae oder enes
Widerspruchs zu umgehen, sollte daher darauf geachtet werden, Widerspruch oder Klage spätestens
dre Tae plus enen Monat nach dem Datum, das au dem Besched vermerkt st, enzuleen. De Klae
sollte dem Gericht fristwahrend per Fax zugehen und zusätzlich auf dem Postweg.

En Muster ür ene Klae ndet sch ebenalls m Anhan (8.3).

4.6 Das Sozialgerichtsverfahren
Einige Sozialgerichte haben Kammern, die auf das Soziale Entschädigungsrecht spezialisiert sind. Bei
desen st häu ene roße Sachkenntns vorhanden. Da das Sozale Entschädunsrecht en Spezal-
gebiet ist, in demwenige Rechtsanwälte*innen und Richter*innen tätig sind, ist es meist von Vorteil, an
ene solche spezalserte Kammer zu kommen.

Allerdings sind viele Jurist*innen, auf Behörden-, Gerichts- und auch Anwaltsseite, nicht im Umgang
mit Betroffenen von sexualisierter oder häuslicher Gewalt sowie im Bereich Menschenhandel und
Ausbeutun eschult. Ene entsprechende Sensbltät st her daher kaum zu erwarten.

Dreht sch de Klae darum, dass en schädendes Erens m Snne des SGB XIV bzw. OEG ncht este-
stellt werden konnte, so kann es n enermündlchen Verhandlun vor demSozalercht durchaus zu ener
Konrontaton mt den Täter*nnen kommen. Es bt m sozalerchtlchen Verahren anders als m Stra-
verahren leder ken Recht au ene psychosozale Prozessbeletun oder enen Zeu*nnenbestand.
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In den Fällen, in denen das schädigende Ereignis feststeht, ist dies entbehrlich. Wird also nur um die
gesundheitlichen Schädigungsfolgen und die Frage, mit welchem Grad der Schädigungsfolgen diese
zu bemessen snd, estrtten, holt das Gercht zunächst von den behandelnden Ärzt*nnen und Thera-
peut*innen Einschätzungen in Form von Fragebögen ein. Auch hier gilt wieder, dass die betroffene
Person Ärzt*nnen oder Therapeut*nnen, mt deren Enschätzun se ncht enverstanden war odermt
denen es zum Zerwürns kam, ncht von hrer Schweepcht entbnden muss.

Mest veranlasst das Gercht dann ene wetere Beutachtun. Dese Beutachtun kann sehr belas-
tend sen, da u. a. auch Fraen zur Tat bzw. zu Taten estellt werden. In Vorberetun au de Beut-
achtungen ist den betroffenen Personen deshalb zu verdeutlichen, dass sie möglichst offen über
sämtliche gesundheitlichen Schädigungsfolgen und Beeinträchtigungen sprechen sollten, damit diese
n de Beutachtun enehen. Wenn Betroene z. B. an enen Taen ncht austehen können und
auch mit der Führung des eigenen Haushalts (Aufräumen, regelmäßige Mahlzeiten) überfordert sind,
ist verständlich, dass ihnen das unangenehm ist. Die Gutachter*innen benötigen aber diese wichtigen
Inormatonen, um ene korrekte Beurtelun treen zu können. Vele Gutachter*nnen dulden kene
Begleitpersonen bei der Begutachtung, sodass diese oft außerhalb des Zimmerswartenmüssen. Sollte
es einer betroffenen Person überhaupt nicht möglich sein, die Begutachtung ohne Unterstützungsper-
son vornehmen zu lassen, sollte dies unbedingt imVorfeld angesprochenwerden.Wenn eineBetroffene
Sore hat, dass se mt enem männlchen Gutachter ncht umehen kann, wel en Mann hr eenüber
Gewalt auseübt hat, kann versucht werden, dass ene weblche Person das Gutachten erstellt. Wel
de betroenen Personen ot hre persönlchen Enschränkunen ncht umassend darleen können,
lohnt es sch auch, dese von Drtten, we z. B. Verwandten oder Betreuer*nnen, schldern zu lassen.

Manels eener medznscher Fachkenntns schleßt sch das Gercht mestens den von dem*der
Gutachter*in getroffenen Feststellungen an.

Schleßlch bt es de Mölchket, en eenes Gutachten bem Gercht zu beantraen. De Kosten herür
müssen entweder selbst getragen, von einer Rechtsschutzversicherung übernommen oder im Wege
der Prozesskostenhle (4.10) beantragt werden. Das Gericht muss diesem Antrag zustimmen, wenn es
dadurch ncht zu ener Verzöerun kommt. In dem Antra sollten daher de Wdersprüche der vorhande-
nen unterschiedlichenmedizinischen Unterlagen dargelegt werden. Teilweise wird empfohlen, den Antrag
au en so. „109er Gutachten“ jedoch erst n der 2. Instanz, mBeruunsverahren vor dem Landessozal-
ercht, zu stellen. Grund herür st, dass en Anspruch au das Gutachten nach § 109 SGG nur enmal m
esamten Prozess besteht und der*de Gutachter*n sonst ncht Stellun zu den n der 2. Instanz möl-
cherwese neu voreletenmedznschen Unterlaen und Stellunnahmen nehmen kann.

Bsher bt es n der Praxs qualtatv sehr unterschedlch ausallende Gutachten. Es kann schwer
sen, erchtlch anerkannte Gutachter*nnen zu nden, de über Kompetenz m Uman mt trauma-
tserten Menschen verüen (z. B. wel se selbst ene traumatherapeutsche Ausbldun und Behand-
lungserfahrung haben). Die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (DeGPT) hat eine
Weterbldun „Beutachtun reaktver psychscher Traumaolen (DeGPT) m sozalen Entschäd-
unsrecht und nderesetzlchenUnallverscherun“ entwckelt und ührt eneLstemt zertzerten
Gutachter*innen.83 Demt Inkrattreten des SGB XIV entstandene Bundesstelle Sozale Entschädun
(§ 124 SGB XIV) soll ebenalls emensam mt dem Bundesmnsterum ür Arbet und Sozales zukün-
tig ein Verzeichnis von im Sozialen Entschädigungsrecht erfahrenen medizinischen Gutachter*innen
ühren, wobe her noch unklar st, ob undwelche Qualtätskrteren dem zurunde elet werden sollen.

83 Vgl.www.dept.de/ach-normatonen/utachternnen/beutachtun-reaktver-psychscher-traumaolen-dept-m-soza-
len-entschaedigungsrecht-in-der-gesetzlichen-unfallver, zuletzt abgeruen am 23.10.2023.
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4.7 Überprüfungs- bzw. Verschlimmerungsantrag
Wenn neue Gesundhetsbeenträchtunen hnzukommen, de ebenalls Fole der Tat snd, oder wenn
berets anerkannte Gesundhetsbeenträchtunen sch verschlmmern, kann en Überprüunsan-
tra estellt werden. Deser st jetzt als Neueststellunsantra ausdrücklch n § 149 Abs. 1 SGB XIV
geregelt. Dazu sollten medizinische Unterlagen, die diese Verschlimmerung belegen, eingereicht
werden. Falls die Adresse des*der Antragstellenden weiter zu schützen ist, bitte darauf achten, dass
dese auch her ncht autaucht. Es kann sen, dass de Behörde au desen Antra hn enen Änderuns-
besched erlässt, der ab Antrasdatum de Verschlmmerun berückschtt.

In § 149 Abs. 2 SGB XIV st zudem ene Art Bestandsschutz ereelt, sodass ene Verrnerun der
Lestunen nur entreten kann, wenn sch auch der Grad der Schädunsolen verrnert. Der
Überprüunsantra st we en neuer Antra mt den entsprechenden rechtlchen Mölchketen zu
werten. Die Behörde hat also grundsätzlich wieder sechs Monate Zeit, um gegebenenfalls den Antrag
abzulehnen oder sogar geringere Schädigungsfolgen festzustellen. Dagegen sind dann Widerspruch
(4.4) und gegebenenfalls Klage (4.5) mölch. De Behörde kann auch nach we vor von Amts ween
überprüen, ob ene Verbesserun be den Betroenen enetreten st. So st es z. B. mölch, dass
nach zwe oder ün Jahren Krankenbehandlun (Psychotraumatherape) de PTBS wesentlch ern-
er auseprät st, de Symptome und Auswrkunen sch abeschwächt haben, eventuell auch weder
eneBerustätketmölch st. Dann verrnert sch der eststellbare Grad der Schädunsolen und
entsprechend auch de Lestunen. Allerdns kann es auch sen, dass sch de PTBS chronzert hat,
dadurch eine Verschlechterung der Lebenssituation eingetreten ist und der Grad der Schädigungsfol-
en dadurch höher anzusetzen st (mt entsprechend höheren oder neu hnzukommenden Lestunen).

Mt enem Überprüunsantra nach § 44 SGB X kann zudem auch de Überprüun enes Bescheds
verlangt werden, wenn dieWiderspruchsfrist verpasst wurde und das Recht damals falsch angewendet
wurde oder von einem falschen Sachverhalt ausgegangen wurde. Dies ist sogar noch bis zu vier Jahre
rückwrkend mölch. En Muster bendet sch m Anhan (8.4).

Beispiel 1:

Frau W. hat 2020 n hrer damalen Bezehun körperlche Gewalt erahren. 2021 stellt se 9 Monate
nach der Tat einen Antrag auf Leistungen nach dem OEG. 2022 wurde der Antrag von der Behörde
abelehnt, wel ken tätlcher Anr . S. d. OEG voreleen habe. Geen desen Ablehnunsbesched
st Frau W. ncht voreanen und kommt 2024 n de Beratun.
Es kann en Überprüunsantra estellt werden, wel de körperlche Gewalt enen tätlchen Anr
darstellt, dasRechtwurdealso falschangewandt. DieKlientin sollte aber darauf hingewiesenwerden,
dass be Gewalt n der Bezehun eventuell ene Versaun nach § 2 Abs. 1 OEG anenommen wurde.
Das heißt, ihr wurde möglicherweise zur Last gelegt, dass sie in der Beziehung geblieben ist, obwohl
es schon vorher Gewalt gab. Bei der Überprüfung sollte deshalb dargelegt werden, dass sie nicht mit
der Gewalt der damaligen Beziehungsperson rechnen musste und dass die Istanbul-Konvention (IK,
set dem 01.02.2018 n Deutschland ült) Deutschland dazu verpchtet, Betroenen Schutz und
Unterstützun zu beten. Genauer st Deutschland nach Art. 20 IK verpchtet, Betroenen Zuan
zu Densten zu ewähren, de hre Genesun erlechtern, we z. B. auch ene nanzelle Unterstüt-
zun; und nach Artkel 30 Abs. 2 IK wrd denjenen ene staatlche Unterstützun ewährt, de ene
schwere Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben, soweit der Schaden nicht
von anderer Seite ersetzt wird. Zur Anwendung der IK gibt es nach jetziger Kenntnis84 noch kene
Urteile, sodass Betroffene auf einen steinigen Weg vorbereitet werden sollten.

84 Vgl.www.freiheitsrechte.org/themen/gleichbehandlung/opferentschaedigungsgesetz, zuletzt abgeruen am 21.10.2023.
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Beispiel 2:

Frau B. erhielt 2021 einen Ablehnungsbescheid und legte fristgemäß gegen diesen Widerspruch
ein. Ihr fehlte dann aber die Kraft zur Fortführung des Widerspruchs und sie nahm den Widerspruch
zurück. Her kann noch ene Überprüun des Ablehnunsbescheds beantrat werden, wenn de
Ablehnung damals rechtswidrig war.
In nicht eindeutigen Fällen sollte unbedingt anwaltlicher Rat eingeholt werden.

4.8 Eilrechtsschutz
Für einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor dem Sozialgericht wird ein Anordnungs-
rund, en so. Elbedürns benött. Des kann vorleen, alls en*e Klent*n ken Bürereld bezeht,
aber aufgrund des schädigenden Ereignisses davon auszugehen ist, dass er*sie nicht mehr arbeiten
kann und es zu Vermöensenbußen kommen würde, also bespelswese en Auto verkaut werden
muss undmt zemlcher Scherhet davon auseanen werden kann, dass desmt der Bewllun der
Entschädunszahlunen und eventuellem Berusschadensauslech vermeden werden kann. Das
bloße Aufbrauchen von Erspartem ist allerdings nicht ausreichend und die Entscheidung des Sozial-
erchts st dann nur vorläu, das bedeutet, dass de Lestunen später zurückeordert werden
können, alls n der Hauptsache (Klaeverahren vor dem Sozalercht) de Behörde ewnnt.

Vor dem 01.01.2024 wurden n solchen Fällen vele Betroene au Lestunen nach dem SGB II oder
SGB XII verwesen, wenn se ncht mehr arbeten konnten. Nun kommt ür vele Betroene auch de
Scherun des Lebensunterhalts nach § 93 SGB XIV n Betracht (3.7). In diesen Fällen ist ein Eilver-
fahren nur unter engen Voraussetzungen möglich.

Nun st n § 119 Abs. 1 SGB XIV ausdrücklch ereelt, dass Klent*nnen, bevor de Anspruchsvoraus-
setzunen estestellt snd, Lestunen der Krankenbehandlun sowe Lestunen zur Telhabe und
Besondere Lestunen m Enzelall, also auch de Scherun des Lebensunterhalts, erhalten können.
De Behörde kann über de vorzete Lestun m Ermessen entscheden. Auch wenn ken explzter
Antrag erforderlich ist, ist es ratsam, bei bestimmten Fällen eine vorzeitige Entscheidung mit Verweis
audeDrnlchket zu beantraen, etwawennde lauendenKostennchtmehredecktwerdenkönnen
oder ene Krankenbehandlun drnend erorderlch st und kene Krankenverscherun besteht.

§ 119 SGBXIVAbs. 2 reelt deMölchket ener vorläuenEntschedun. Desemuss vondenKlent*n-
nen ausdrücklch beantrat werden. Voraussetzun st weter, dass de Bewllun der Lestunen
wahrschenlch st, und es muss en berechttes Interesse an der Vorläuket der Entschedun
geltend gemacht werden. Die Entscheidung der Behörde muss dann den Umfang und Grund der Vorläu-
ket n hrer Entschedun nennen. Nach Abschluss der Ermttlunen der Behörde ereht ene
abschleßende Entschedun, de von der vorläuen abwechen kann. Es kann also noch zu Nachzah-
lunen, schlmmstenalls aber auch zu telwesen Erstattunsorderunen kommen.

Falls de Behörde dese Anträe ablehnt und de Elbedürtket weter besteht, sollte mt anwaltlcher
Hilfe ein Eilrechtsverfahren angestrebt werden.

4.9 Unterstützung durch eine*n Rechtsanwält*in
Für Fälle, de vor dem 01.01.2024 eschehen snd, st es häu ratsam, anwaltlchen Bestand schon
im Antragsverfahren (4.1) einzuholen. Dies gilt insbesondere für Fälle, die Menschenhandel in einem
emotonalen Abhänketsverhältns oder häuslche Gewalt betreen oder mt Droenkonsum zu tun
haben, da viele Behörden solche Fälle in der Vergangenheit abgelehnt haben. Dies gilt auch für Fälle, in
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denen de Tat schwer nachzuwesen st, wel es sch bespelswese um Jahre zurückleende sexual-
sierte Gewalt in der Kindheit handelt. Handelt es sich bei der betroffenen Person um eine besonders
schutzbedürftige Person und soll ihre Adresse geheim gehalten werden, lohnt es sich ebenfalls, den
Antrag über eine*n Anwält*in zu stellen.

Spätestens ab einem ablehnenden oder teilweise ablehnenden Bescheid sollte jedoch grundsätzlich
anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden, da es sich als erfolgversprechend erwiesen hat, im
Widerspruch (4.4) noch einmal den genauen Sachverhalt zu erfragen, die Betroffenen gezielt mit
Blck au de Krteren der Rechtsprechun zu beraen und n den passenden Fällen den Sachver-
halt entsprechend zu ergänzen. Für die Betroffenen ist diese Befragung durch eine*n selbst beauf-
tragte Rechtsanwält*in oftmals auch angenehmer als von Behördenseite, die durch den ablehnenden
Bescheid bereits zu verstehen gegeben hat, dass sie dem*der Betroffenen nicht glaubt.

We de Behördenpraxs be Entschedunen nach dem SGB XIV aussehen wrd, lässt sch derzet noch
nicht prognostizieren. Aber auch hier scheint es sinnvoll, in Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen,
be denen m Prozess mt ener Täter*nnenkonrontaton zu rechnen st, sch anwaltlch vertreten zu
lassen.

Spätestens im Klageverfahren (4.5) sollte unbedingt eine anwaltliche Vertretung erfolgen, es sei
denn, es bt ene m Sozalen Entschädunsrecht verserte Person, de auch de Aktenenscht und
de Auswertun der Behördenakten vornmmt. De anwaltlche Vertretun muss ken*e Fachanwält*n
für Sozialrecht sein, sie sollte aber zwingend Erfahrung im Sozialen Entschädigungsrecht haben und
auch schon Klageverfahren vor dem Sozialgericht geführt haben.

Leider steht die Vergütung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz in Verfahren der Sozialen
Entschädun n kenem anemessenen Verhältns zur benötten Arbetszet, sodass es ür ründ-
lch arbetende Anwält*nnen soar zur Unterschretun des Mndestlohns kommen kann. Der Netto-
Verdenst ür en Verahren, das ot über dre Jahre dauert, n dem ene Velzahl von Akten (Stra-,
Versoruns- und Schwerbehndertenakten) und Gutachten durchearbetet werden müssen, let
mest deutlch unter 1.000 Euro. Dese Gebühren snd häu ncht kostendeckend ür den Kanzleall-
ta und blden ken anemessenes Enkommen. Vele Rechtsanwält*nnen snd daher darau anewe-
sen, zusätzliche Vergütungsvereinbarungen mit den Mandant*innen abzuschließen. Dies ist für viele
Betroene ene enorme Hürde, de aber durch de Perspektve au de Auszahlun der Entschäduns-
zahlen gemindert wird (die Entschädigungssumme erhöht sich bei länger dauernden Verfahren um die
zusätzlche Verznsun). Um kene zu hohen nanzellen Rsken enzuehen, sollten sch Betroene
über realstsche Verütunsverenbarunen normeren und kene überzoenen Stundensätze akzep-
teren. Eventuell können Beratunsstellen bem Abschluss solcher Verenbarunen unterstützen.

4.10 Kosten
Für das Wderspruchsverahren erheben de Behörden kene Kosten. Auch ür das Sozalerchts-
verahren entstehen kene Gerchtskosten (§ 183 SGG). Es besteht also nur en Kostenrsko ür de
eenen Anwaltskosten.

Es besteht de Mölchket, dass dese Kosten von ener Rechtsschutzverscherun übernommen
werden, sofern die Betroffenen eine solche haben. Eine Rechtsschutzversicherungmuss jedoch in den
meisten Fällen drei Monate vor Eintritt des schädigenden Ereignisses bestanden haben. Die meisten
Rechtsschutzverscherunen ertelen ene Deckunszusae mSozalrecht erst ab demWderspruchs-
oder soar erst ab dem Klaeverahren. Ene Beratun zur Antrastellun wrd von kener Rechts-
schutzverscherun nanzert.
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Im Falle enes ablehnenden Bescheds bt es be entsprechender Bedürtket de Mölchket,
Beratungshilfe zu beantragen – außer in den Bundesländern Bremen und Hamburg, diese haben andere
Reelunen ür de außererchtlche Vertretun. En Beratunshleschen kann bemörtlch zuständ-
gen Amtsgericht bei der Rechtsantragstelle beantragtwerden. Teilweise ist dafür eine Terminvereinba-
rung erforderlich und die Voraussetzungen sollten vorher auf der Webseite der entsprechenden Stelle
recherchiert werden. Mitgebracht werden müssen der ablehnende Bescheid, für den Beratungshilfe
beantrat werden soll, der aktuelle Lestunsbesched (vomSozalamt oder Jobcenter), derMetvertra
und das Schreben über de letzte Meterhöhun, außerdem Enkommensnachwese und Kontoauszüe
der letzten dreMonate sowe mestens en aktuelles Auswesdokument. Mt enem solchen Beratuns-
hleschenundener Zuzahlun von 15Euro sndRechtsanwält*nnen verpchtet, deaußererchtlche
Vertretun zu übernehmen, wenn se über ausrechend Kapaztäten verüen. Ob das Enkommen der
betroffenen Person so gering ist, dass die betroffene Person berechtigt ist, Beratungshilfe zu bezie-
hen, lässt sch mt der Freeware „PKH-x“85 ermitteln. Wenn hiernach eine ratenfreie Berechtigung zur
Prozesskostenhle ermttelt wrd, dann besteht auch de Berechtun zur Beratunshle.

Für den Berech des Gerchtsverahrens können bedürte Personen Prozesskostenhle beantraen.
In den mesten Fällen erolt de Beantraun drekt mt der Klaeenleun durch de anwaltlche
Vertretun. Falls de betroene Person nnerhalb der Klaerst von enem Monat noch kene anwalt-
lche Vertretun nden konnte, bt es auch de Mölchket, de Klae unter Vorlae des ablehnenden
Bescheds sowe des Wderspruchsbescheds rstemäß zunächst selbst enzuleen oder se drekt
bei der Rechtsantragsstelle des örtlich zuständigen Sozialgerichts einzulegen und zugleich Prozess-
kostenhle zu beantraen und de erorderlchen Nachwese mtzubrnen. Das Sozalercht ordert
dann be Berechtun zur Prozesskostenhle au, ene*n Rechtsanwält*n zu benennen, eebenen-
alls kann das Sozalercht auch um Hle ebeten werden, ene*n eenete*n Rechtsanwält*n zu
benennen. Das Gercht sollte zumndest Auskunt eben, welche Rechtsanwält*nnen üblcherwese
m Sozalen Entschädunsrecht tät snd. Das Gercht kann bs zu ver Jahre nach Rechtskrat des
Urtels überprüen, ob de Voraussetzunen ür de Prozesskostenhle noch vorleen, und de Kosten
be ehlender Bedürtket n Ratenzahlun zurückordern. Falls der Prozess ewonnen wrd, muss de
Behörde de Anwaltskosten anz zahlen, be enem telwesen Se zum Tel. In desen Fällen wrd de
Prozesskostenhle ncht oder nur telwese zurückeordert.

Wenn de betroene Person Mtled n ener Gewerkschat st, de auch sozalrechtlchen Rechts-
schutz abdeckt, st Prozesskostenhle mest auseschlossen, und ene Beratun berets zur Antra-
stellun kann her durch de Gewerkschat erolen und ene spätere eventuell notwende Vertretun
m Wderspruchs- oder Klaeverahren durch de entsprechenden Rechtssekretär*nnen der Gewerk-
schaft.

Sollte die betroffene Person Mitglied im Sozialverband VdK Deutschland e.V. sein, so besteht auch die
Mölchket, sch dort beraten und später vertreten zu lassen. Eventuell lt des auch beMtledschat
n enem anderen Sozalverband, des sollte drekt dort errat werden.

Weiterhin ist der Weiße Ring e.V. auf die Hilfe für Opfer von Kriminalität und Gewalt spezialisiert. Der
Verein hat deutschlandweit Außenstellen mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, in denen zunächst
eine Beratung der betroffenen Person erfolgt. Sollte sich im Einzelfall hier ein besonderer Beratungs-
bedar herausstellen, so bekommen de Betroenen en Gutschen ür ene anwaltlche Erstberatun
in festgelegter Höhe.86 Mt desem Gutschen können Se dann ene*n Anwält*n hrer Wahl beautra-
en. Dese sollte dann auch zu strarechtlchen und zvlrechtlchen Aspekten der Tat beraten, um den
kompletten Gutschen abrechnen zu können. Ene wetere Kostenübernahme ür das Antrasverahren

85 Diese ist im Internet unterwww.pkh-x.de/ gut zu nden und besteht aus einer einachen Excel-Tabelle.
86 Vgl.weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/informationen-fuer-rechtsbeistaende-und-beraterinnen, zuletzt abgeruen am 21.10.2023.
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wrd n der Reel ncht ewährt, her kann jedoch noch ene Unterstützun durch de Außenstellen erol-
en. Ene Kostenübernahme kommt rundsätzlch erst ab demWderspruchsverahren n Betracht. Be
der Entscheidung, ob Kosten für eine anwaltliche Vertretung bewilligt werden, handelt es sich stets um
eine Einzelfallentscheidung. Eine weitere Voraussetzung ist auch hier, dass die Person bedürftig ist.
Dabe orentert sch derWeße Rn e.V. ebenalls an den Krteren des SGB XII. Allerdns überprüt der
Weße Rn e.V., anders als das Gercht, be der Prozesskostenhle de Bedürtket ncht auch n den
ver Jahren nach Rechtskrat des Urtels.
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5. Fachberatungsstellen: Unterstützung
für Betroffene und interdisziplinäre Vernetzung

Claudia Igney

Spezalserte Fachberatunsstellen beraten und beleten – je nach konzeptoneller Ausrchtun –
Betroene sexualserter Gewalt, Betroene häuslcher Gewalt und von Stalkn und/oder Betro-
fene von Menschenhandel. Manche Fachberatungsstellen beraten zu allen Formen von Gewalt gegen
Frauen und Mädchen. Sehr viele der Ratsuchenden haben Gewalttaten erlebt, die grundsätzlich in den
Geltungsbereich des Sozialen Entschädigungsrechts (SER) fallen (2.2.1). Und viele haben in ihrem
Leben langandauernde Folgen und Beeinträchtigungen durch die Gewalt (2.2.2). Daraus ergibt sich
ein möglicher Anspruch auf Entschädigungsleistungen (3). Dennoch stellten bisher aufgrund der
vielen Hürden, geringen Erfolgsaussichten und der zu erwartenden hohen Belastung durch das Verfah-
ren nur einige wenige der Betroffenen einen Antrag auf Soziale Entschädigung nach dem Opferent-
schädunsesetz (OEG). Und de Erahrunen mt desem We waren ot kene uten.

Glechzet bt es aber auch de Fälle, n denen es Betroene estärkt hat, desen We zu ehen, sch
ür hreRechteenzusetzenunddabe utunterstützt zuwerden, z.B. durchene*nenaerte*nRechts-
anwält*in und eine Fachberatungsstelle. Für Betroffene, die infolge der Gewalt nicht (mehr) berufstätig
sen können, kann de Operrente (3.5) oder der Berufsschadensausgleich (3.6) ein wichtiger Beitrag
ür mehr Lebensqualtät sen. Auch vele andere Lestunen nach OEG/SER ehen über de Lestunen
der anderen Sozialsysteme hinaus. Zum Beispiel werden im Rahmen des SER Teilhabeleistungen (3.3)
künt rundsätzlch ohne Berückschtun von Enkommen und Vermöen erbracht.

Mtarbeter*nnen von Fachberatunsstellen stehen vor dem Dlemma, enersets de Mölchketen ür
wertvolle Unterstützung durch das SER zu sehen, andererseits aber auch die Gefahr einer hohen Belas-
tung bzw. möglichen Retraumatisierung durch das Verfahren bei eventuell nur geringen Erfolgsaus-
schten m Blck zu haben.

Das neue Soziale Entschädigungsrecht soll nun Betroffenen den Zugang zu Leistungen erleichtern.
Des kann nur elnen, wenn alle am Verahren Betelten und Unterstützunsenrchtunen deses
Ziel vor Augen haben und interdisziplinär dafür zusammenarbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Aufga-
ben und Mölchketen. Nacholend eht es vor allem um de Mölchketen von Fachberatunsstellen.
Vertiefende Ausführungen zu den jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen im SER oder zu spezi-
schen Fachberen können n den Kapteln 2, 3 und 4 sowe m Glossar nacheschlaen werden. De
Ausführungen beziehen sich auf die bisherigen Erfahrungen mit dem OEG und die neuen gesetzlichen
Mölchketen des SER. In der Praxs wrd de Umsetzun des SER n den kommenden Jahren scher
auch noch neue Ausleuns- und Anwendunsmölchketen mt sch brnen, de zum eenwärten
Zetpunkt schwer abschätzbar snd. We umassend Fachberatunsstellen Betroene beleten und
de Vernetzun voranbrnen können, hänt außerdem von den zur Verüun stehenden personellen
Ressourcen ab.
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5.1 Unterstützung für Betroffene
5.1.1 Grundlegende Information und Aufklärung zum Sozialen Entschädigungsrecht
Velen Betroenen st das Sozale Entschädunsrecht ncht bekannt. Andere haben vellecht schon
vaedavonehört, von anderenBetroenenoder aus denMeden, aber sehaben keneVorstellun, was
das konkret bedeutet und ob es ür se nrae kommt.Weder andere haben vellecht enenHnwes von
der Polze bekommen (z. B. mRahmen ener Straanzee) oder von Beratunsstellen, dem Juendamt
oder anderen Stellen m Sozalsystem. Se raen sch nun, ob und we se enen Antra stellen können.

Mitarbeiter*innen von spezialisierten Fachberatungsstellen verfügen in der Regel über ein breites
Wssen zu Unterstützunsmölchketen und se kennen das Hlesystem n hrer Reon. Se haben
Erahrun damt, rechtlche Mölchketen des Operschutzes und der Unterstützun Betroener so
zu erklären, dass es auch ür ncht jurstsch eschulte Menschen verständlch st. De vorleende
Broschüre kann ene ute Grundlae oder ene Eränzun ür Berater*nnen sen, schWssen zum SER
anzueignen bzw. vorhandene Kenntnisse zu erweitern.

Fachberatungsstellen zu sexualisierter und häuslicher Gewalt sowie für Betroffene von Menschenhan-
del sind laut Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) in der Regel nicht befugt, Rechtsberatung durchzu-
führen. Das heißt: Ihre Aufgabe ist die allgemeine Informationsweitergabe zum SER und die psycho-
sozale Beratun und Beletun von Betroenen. Wenn es um konkrete und komplexe rechtlche
Fragen zu einemFall geht, sollte an Rechtsanwält*innen verwiesenwerden. Dabei ist hilfreich, wenn die
Beratunsstelle ute Kooperatonen mt Rechtsanwält*nnen pet, de Erahrun n der Vertretun
von Gewaltopfern und im OEG/SER haben.

Im Unterschied zum Strafrecht ist im Sozialrecht eine rechtliche Vertretung nicht vorgeschrieben. Sie
kann aber sehr hlrech sen (4.9). Rechtsanwält*innen setzen sich parteilich für ihre Mandant*in-
nen en, kennen Frsten, rechtlche Mölchketen und de korrekten Wee n jurstschen Ausenander-
setzungen. In der Regel müssen die Kosten für die anwaltliche Arbeit von den Mandant*innen selbst
getragen werden. Möglich ist in manchen Fällen die Kostenübernahme durch eine Rechtsschutzversi-
cherun oder Beratuns- und Prozesskostenhle. Der Weße Rn e.V. betet enen Hlescheck ür ene
anwaltliche Erstberatung an (4.10).

5.1.2 Entscheidungsndung ür oder gegen einen Antrag
Auch wenn es rückblckend vele schlechte Erahrunen mt Verahren nach dem OEG ab und der
verständlche Impuls bestehen kann, eher von desemWe abzuraten, so sollte doch mmer das Selbst-
bestmmunsrecht der Betroenen m Vorderrund stehen. Berater*nnen können sachlch de recht-
lchen Mölchketen auzeen, de Lestunen der Sozalen Entschädun, den Verahrenswe und
damit verbundene Herausforderungen und Hürden und eventuell auch, was andere Betroffene dabei als
hilfreich oder schwierig erlebt haben. Aber allein der*die Betroffene selbst entscheidet dann über den
weiteren Weg und welche Unterstützung er*sie dafür haben möchte.

Gemensam kann abewoen werden, was n der aktuellen Lebensstuaton das Wchtste st. Wenn
die Gewalttaten erst vor Kurzem stattgefunden haben, geht es vielleicht vorrangig um den Schutz vor
weiterer Gewalt, umSicherheit, Stabilität imAlltag etc. In solchen Situationen sind der SER-Antrag bzw.
die dafür erforderliche Schilderung der Taten und der weitere Verfahrensweg oft eher überfordernd.

Zwar kann es snnvoll sen, den Antra zetnah nach der Tat zu stellen, zumndest aber nnerhalb enes
Jahres, um eventuelle Ansprüche vom Ta der Tat an rückwrkend eltend machen zu können. Es st
aber auch möglich, den Antrag später zu stellen, wenn wieder mehr Stabilität und Sicherheit im Alltag
erreicht wurde und die Kraft ausreicht.
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Auch viele Jahre nach der Tat bzw. den Taten
ist das noch möglich. Manchmal zeigt sich erst
später, dass die erlebte Gewalt bleibende schwere
gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen hat.
Bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend
gibt es oft lebenslange Folgen. Manche Betroffe-
nen schaffen es trotzdem, eine Ausbildung oder
en Studum abzuschleßen, z. T. elnt auch der
Enste ns Berusleben, aber rendwann kann
de hohe Belastun zu enem körperlchen und/
oder psychischen Zusammenbruch und vielfälti-
gem Unterstützungsbedarf führen.

Es ist auch gemeinsam abzuwägen, ob andere
Wege besser und schonender sind. Eine Psycho-
therape kann auch über enen Antra be der
Krankenkasse errecht werden, wetere Unter-
stützunüberdeEnlederunshle (SGB IX) bzw.
das Bundesteilhabegesetz (BTHG); ergänzende
Therapen können eventuell über das Eränzende
Hilfesystem / Fonds sexueller Missbrauch87 nan-
ziert werden. Vielleicht wird alle Kraft benötigt,
um ene beruche Umschulun mt Förderun
durch die Arbeitsagentur anzugehen. Möglicher-
weise gibt es auch eine andere oder ergänzende
Zuständket. So kommt de Unallverscherun
als Kostenträger für Unterstützung infrage, wenn
die Gewalt auf dem Weg zur Arbeit oder während
der Arbeitszeit passiert ist.

Für Betroffene, die bereits viele Jahre mit den
Folen der Gewalt kämpen und dadurch n hrem
Allta stark eneschränkt snd, st das SER ene
Honun au Verbesserun hrer Lebensqual-
tät. Gerade für Menschenmit umfangreichem und
velältem Hlebedar können de Lestunen
des SER und zukünt auch de konkrete Unter-
stützung durch eine*n Fallmanager*in (3.1.1)
sehr hilfreich sein. In diesen Fällen ist allerdings
besonders genau zu überlegen, ob und wie das
Antrasverahren bewältt werden kann, sodass
es zu einer Verbesserung der Lebensrealität
beiträgt und nicht zu einer Verschlechterung oder
gar Retraumatisierung.

Sinnvoll ist auch, wenn Betroffene sich im
Vorfeld überlegen, welche Hoffnungen mit dem
Antra verbunden snd. Anerkennun des Leds?

87 www.fonds-missbrauch.de/, zuletzt abgeruen am 15.08.2023.

Für manche Betroffene stellt ein Antrag beim
ergänzenden Hilfesystem / Fonds sexuel-
ler Missbrauch eine gute Alternative dar. Das
Verfahren ist deutlich niedrigschwelliger.
Jedoch steht es nur Betroffenen sexuellen
Missbrauchs in Kindheit und Jugend zur Verfü-
unundes st beschränkt auSachlestunen.
Der „Fonds Sexueller Mssbrauch (FSM)“
gewährt bedarfsgerechte und niedrigschwel-
lige Unterstützung bei der Bewältigung der
Folgen von sexualisierter Gewalt in Kindheit
und Juend. Betroene können zur Mnde-
run deser Folewrkunen verschedene
Sachleistungen bis zu insgesamt 10.000
Euro beantraen. Sachlestunen snd z. B.
(Psycho)Therapien, medizinische Dienstleis-
tungen, Hilfen zur Beratung, Betreuung und
Begleitung, Aus- undWeiterbildungsmaßnah-
men oder andere Dinge, die individuell bei der
Aufarbeitung der Gewalt und bei der Bewälti-
gung der Folgen helfen. Menschen mit Behin-
derun können unter bestmmten Vorausset-
zungen zusätzlich Mehraufwendungen bis zu
ener Höhe von 5.000 Euro beantraen (z. B.
Assstenzlestunen, erhöhte Mobltätskos-
ten).
Dese Mölchket kann vor allem Betroenen
helfen, die den höherschwelligenWeg über das
SER nicht schaffen oder die sich dem nicht
aussetzen wollen. Außerdem ist es eine Option
ürBetroene,denurweneoderbruchstück-
hate Ernnerunen an de Taten haben (z. B.
bei sexualisierter Gewalt in früher Kindheit und
be stark ausepräten Dssozatonen) und
auch kene anderen Nachwese ür de Taten.
Inrae kommt derWe auch, wenn Betroene
nur spezelle Sachlestunen benöten, z. B.
ene Weternanzerun der Traumatherape,
wenn de Krankenkasse das ablehnt. Manche
Sachlestunen können zudem ncht über SER
nanzert werden, sehr wohl aber über den
FSM, z. B. de Ausbldun enes PTBS-Asss-
tenzhundes. Möglich ist deshalb auch eine
Kombination von SER und FSM.

Ergänzendes Hilesystem /
Fonds Sexueller Missbrauch
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Konkrete Hle? Operrente?We ehe ch damt um, wenn der Antra abelehnt werden sollte?Was hlt
mir, mit der Enttäuschung umzugehen?

Auch kann es ür Betroene snnvoll sen, sch vor ener mölchen Antrastellun zu überleen, we
wet de eorderte Mtwrkun (4.2) erüllt werden kann. Besteht noch ene Geährdun, sodass
Schutzmaßnahmen getroffen werden sollten (möglichst zusammenmit einem*einer Rechtsanwält*in)?
Wo snd mene Grenzen, was wll ch au kenen Fall? Wenn es kene Bewese ür de Tat(en) bt, berat
vielleicht die zuständige Behörde mögliche Zeug*innen und/oder die Beschuldigten. Zur Beurteilung
der Folen der Gewalt st es ot erorderlch, Klnkberchte oder andere Unterlaen beletend zum
Antra enzurechen. Auch ene Beutachtun kann erolen (mt Enwllun der Betroenen).

Fachberatunsstellen können enen Raum und en proessonelles Geenüber beten, um solche Fraen
abzuwägen und Entscheidungsprozesse der Ratsuchenden zu begleiten.

EnAntra nach SER kann von denBetroenen jederzet zurückezoenwerden. Dann endet das Verahren.
Es st auchmölch, das Verahren pauseren zu lassen. Es kann schwer sen, den rchten Zetpunkt zum
Ausstezunden, nsbesondere,wennschonvelZet,EnereundandereRessourcen ndesenWeeos-
sen sind. Trotzdem ist es oft hilfreich für Betroffene, immermal wieder innezuhalten und sich zu fragen:Will
ch das noch?Kann ch das noch?Gbt esMölchketen, desenWe ürmch lechter zu estalten?

5.1.3 Unterstützung bei der Antragstellung
Antrasteller*nnen snd verpchtet, „das hnen Mölche und Zumutbare zur Auklärun des Sachver-
halts und zur Verolun des Täters oder der Tätern bezutraen“ (§ 17 SGB XIV). Wenn es berets ene
Straanzee ab, kann darau zurückerenwerden. In anderen Fällen kann überlet werden,welche
Anaben und Unterlaen hlrech sen könnten. Im Antra snd Anaben zu machen zum Zetpunkt und
Ort der Tat bzw. den Taten, zum Tathergang und zu den Täter*innen und Tatzeug*innen. Außerdem sind
Angaben zu den Gesundheitsstörungen/Schädigungen durch die Gewaltat(en) zu machen.

Für vele Betroene st das sehr belastend. Fachberatunsstellen können enen eschützten
Rahmen bieten, um den Antrag auszufüllen und entsprechende Angaben und Unterlagen zusammen-
zutraen. Gbt es Klnkberchte oder Berchte von ambulanten ärztlchen/psychotherapeutschen
Behandler*nnen? Insbesondere wenn de Taten läner zurückleen, we be erwachsenen Betroenen
von sexualserter Gewalt n Kndhet und Juend, kann es sehr wcht sen, alles zusammenzutraen,
was zur Nachvollzehbarket des Geschlderten beträt. Vellecht hat der*de Betroene rüher schon
jemandemvon denTaten berichtet (einer Lehrerin, demBruder, denBehandler*innen in einer psychoso-
matschen Klnk etc.) und es bt dazu nochUnterlaen oder de betreenden Personen können berat
werden. Ot bt es n rüheren Klnkberchten oder anderen ärztlchen/therapeutschen Berchten
Beschreibungen zu Symptomen von Traumafolgestörungen, selbst wenn die Diagnose Posttraumati-
sche Belastungsstörung erst später gestellt wurde.

Dem Antra let ene Enverständnserklärun be, dass de zustände Behörde von Amts ween den
Sachverhalt auklären und Unterlaen bezehen kann, z. B. polzelche Ermttlunsunterlaen, Juend-
amtsakten und erorderlche medznsche Unterlaen. Dazu ehört, dass der*de Antrasteller*n de
behandelnden Ärzt*nnen und andere relevante Stellen von hrer Schweepcht entbndet. Her können
Betroene ür sch m Voreld ut überleen, ob das ür se okay st bzw. welche Enschränkunen es
dabei geben sollte (4.1.6).

Ene Mölchket m neuen SER st, von Benn an den*de Fallmanaer*n (3.1.1) der zuständigen
Behörde mt enzubezehen, nsbesondere ür de Auklärun n Bezu au de konkrete Antrastellun
und den Verfahrensablauf.
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Auch au de Mölchket der psychotherapeutschen Danostk und Frühnterventon n ener Trauma-
ambulanz (3.1.2) ist hinzuweisen.

5.1.4 Begleitung durch das Antragsverfahren
BsherdauerndeVerahrenot veleMonateoderauchJahreundsnd ürdeBetroenenhäuverbun-
den mt enem Wechsel zwschen Honun, neuen Anorderunen (z. B. ene Beutachtun, wetere
Anaben/Unterlaen), Enttäuschunen (z. B. be ablehnendemBesched der Behörde) und persönlchen
Entschedunen (z. B. weterzukämpen mt ener Klae vor dem Sozalercht oder das Verahren zu
beenden). Fachberatunsstellen können desen Prozess beleten. Manche Betroene beschreben es
als ungemein hilfreich, in solchen Situationen Beistand zu haben und zu wissen: Ich bin nicht allein auf
desem We, ch werde bestärkt und ermutt.

Konkret können Fachberatunsstellen z. B. auch n den olenden Stuatonen unterstützen:

� Wartezeten überbrücken; be der Behörde nachraen, we der Stand st und wann der Besched
vorausschtlch kommt,

� Begleitung zur Begutachtung,

� Nachrechen von Dokumenten, z. B. aktuelle (nach Antrastellun entstandene) Klnkberchte
oder sonste Inormatonen, de ür das Verahren wcht sen können,

� gemeinsam eine Begründung formulieren, wenn Betroffene nicht wollen, dass die Behörde ihren
Schadensersatzanspruch eenüber den Täter*nnen eltend macht (§ 120 SGB XIV,4.1.5).

Allerdns hänt der Uman der Unterstützun auch von den Ressourcen und Mölchketen der jewe-
len Fachberatunsstelle ab und davon, nwewet zukünt ene ute Zusammenarbet mt den ür das
Fallmanaement zuständen Behördenmtarbeter*nnen etablert werden kann. Optmalerwese kann
de Beratunsstelle sch au psychosozale Beratun und Beletun konzentreren und das Fallma-
nagement übernimmt alle administrativen Aufgaben, die sich aus demVerfahren ergeben (3.1.1). Auch
de Zusammenarbet mt Rechtsanwält*nnen kann sehr hlrech und entlastend sen (4.9).

5.1.5 Nach Abschluss des Antragsverfahrens
Wenn Lestunen bewllt wurden, kann überlet werden, we es jetzt wetereht, we dese Lestun-
en enutzt werden können. Vellecht st ene Rückschau au den We wcht, Wertschätzun ür das
Geschate und en Ausblck au de Zukunt, vellecht auch au Dne, de während des anstrenenden
Antrasverahrens zurückstehenmussten, jetzt aber Raum bekommen können. Für vele Betroene st
der Bescheid der Behörde oder das Urteil des Sozialgerichtes schwer zu verstehen und/oder schwer zu
verkraten. De sachlche Behördensprache passt ncht zum Empnden der Betroenen. Ablehnende
Beschede können den Endruck vermtteln, de hnen anetane Gewalt se ncht eschehen oder de
esundhetlchen Enschränkunen seen „ncht schlmm enu“. Her kann de Fachberatunsstelle
Übersetzunshle lesten. Der Rechtswe st voraussetzunsvoll. Recht und Gerechtket snd ncht
dasselbe. Und auchwenn alle Beteiligten davon überzeugt sind, dass hier ein Mensch infolge von Gewalt
schwer beenträchtt st, so kann es trotzdem sen, dass de Ansprüche au Sozale Entschädun
rechtlch ncht oder ncht m erorderlchen Uman durchesetzt werden können.

Dennoch kann de Stärke ewürdt werden, sch ür de eenenRechte enesetzt zu haben und desen
Weg gegangen zu sein. Vielleicht sind nun andere Wege möglich. Oder es geht zunächst vor allem um
Enttäuschung, Trauer und Ohnmacht und darum, dies gemeinsam zu tragen, und dann möglichst neue
Perspektven und Wee zu nden.

Auch während des Lestunsverahrens, also nach dem ersten Bewllunsbesched kann es noch
Unterstützunsbedar eben, z. B. wenn sch de esundhetlche Stuaton verschlechtert und wetere
Hilfen gebraucht werden (4.7).
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5.2 Interdisziplinäre Vernetzung und Fortbildung
5.2.1 Gemeinsam durchs Verfahren: Fallmanagement – Traumaambulanzen –

Fachberatungsstellen
Das neue SER bietet eine gesetzliche Grundlage, um Betroffene bedarfsgerecht durch das Verfahren
zu begleiten. Fallmanagement (3.1.1), Traumaambulanzen (3.1.2) und Fachberatunsstellen können
sich dabei – entsprechend ihrer unterschiedlichen Aufgaben und Kompetenzen – sehr gut ergänzen.

Interdisziplinäre Begleitung und Unterstützung von Betroffenen im SER-Verfahren

Aufgaben, Kompetenzen und Grenzen in der Zusammenarbeit im SER

Aufgaben

Fallmanagement Traumaambulanz Fachberatungsstelle

Koordinierende
Begleitung durch
das Antrags- und
Leistungsverfahren

Psychotherapeutische
Danostk und (Früh-)
Intervention

Psychosoziale Beratung und
Begleitung

Kompetenzen

Kommunkatonmt
anderen Sozialleis-
tungsträgern,Kennt-
nis und guter Zugang
zum System der Sozial-
leistungen

Psychotherapie, medizi-
nsche Danostk, .d.R.
Anbndun an ene Klnk,
guter Zugang zum
Medizinsystem

Individuelle umfassende
psychosoziale Begleitung,
gute Vernetzung im regio-
nalen Hilfesystem

Grenzen

Keine unabhängige
Beratung (Teil der
Behörde)

Max. 15 Sitzungen (bei
Kindern und Jugendli-
chen 18)

Langfristige Begleitung im
SER i.d.R. nur mit Bereitstel-
lung von Ressourcenmöglich,
Kooperationsvereinbarungen
§ 39 SGB XIV

Fachberatunsstellen können sch vor Ort aktv daür ensetzen, dass ene solche strukturerte Zusam-
menarbet entsteht. Erste Schrtte können de Kontaktaunahme zur reonal zuständen Behörde

Fach-
beratungs-

stelle

Trauma-
ambulanz

Fall-
management
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(mit Hinweis auf das neue Soziale Entschädigungsrecht und sich daraus ergebende neue Koopera-
tionsansätze) und Gespräche mit den zuständigen Fallmanager*innen sein. Die Fallmanager*innen
können n de bestehenden reonalen Vernetzunen (Runde Tsche, Arbetskrese een Gewalt etc.)
eneladen und de wetere Zusammenarbet kann verabredet werden. Snnvoll können auch emen-
same Fallkonerenzen sen, um anhand von realen oder ktven Fällen Schnttstellen zu optmeren und
mölche Hemmnsse zu beseten. Außerdem können verschedene Fallkonstellatonen besprochen
werden – ncht n jedem Fall snd alle dre Tele des nterdszplnären Dreklans erorderlch. Manche
Betroene benöten und/oder möchten kene psychotherapeutsche Interventon n ener Traumaam-
bulanz, andere lehnen vielleicht das Fallmanagement ab und möchten eher von einer Fachberatungs-
stelle begleitet werden. Und in wieder anderen Fällen ist vielleicht der Fachberatungsstelle eine länger-
rste Beletun der Betroenen ncht mölch, da de personellen Ressourcen ehlen. Her können
z. B. über enen Kooperatonsvertra nach § 39 SGB XIV de erorderlchen nanzellen Ressourcen zur
Personalaustockun beretestellt werden.

5.2.2 Kooperationsvereinbarungen für Beratungs- und Begleitangebote
Das neue Sozale Entschädunsrecht enthält mt den §§ 39 und 40 SGB XIV ene neue Mölchket ür
strukturerte Zusammenarbet.

In § 39 SGB XIV st voresehen, dass de Träer der Sozalen Entschädun Kooperatonsverenba-
runen mt Oransatonen schleßen können, de ene umassende qualtätsescherte Beratun
und Beletun der Berechtten scherstellen. Dabe snd Anebote zu berückschten, de sch an
Angehörige besonders schutzbedürftiger Personengruppen richten. Die Träger der Sozialen Entschä-
dun können desen Oransatonen Sach- und Geldmttel zur Verüun stellen.

In der Beründun des Gesetzentwurs der Bundesreerun wrd ausdrücklch au spezalserte
Fachberatungsstellen für Betroffene sexualisierter oder häuslicher Gewalt hingewiesen.88 Hervorge-
hoben wird, dass diese Organisationen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um Betroffenen Hilfe in
allen Situationen und bei allen Lebensentscheidungen im Zusammenhang mit einer Gewalttat anzubie-
ten. Dies sieht der Gesetzgeber als wertvolle Ergänzung zur Arbeit der für die Soziale Entschädigung
zuständen Behörden und empehlt ene Zusammenarbet m Interesse der Betroenen.

In § 40 SGB XIV wrd das Bundesmnsterum ür Arbet und Sozales (BMAS) ermächtt, durch Rechts-
verordnun de qualtatven Anorderunen an Kooperatonsverenbarunen zu reeln. Das betrt
Anorderunen an de Qualkaton der Oransatonen und der Mtarbetenden n desen Oransatonen.

Leder snd de Kooperatonsverenbarunen m Gesetz ncht als Pchtlestun, sondern als Kann-
Bestmmun ormulert. Deshalb wrd es darau ankommen, vor Ort de Vortele ener solchen struk-
turierten Zusammenarbeit in der Praxis erfahrbar zu machen und dies interdisziplinär gemeinsam
voranzubringen. Hierzu gehört auch eine Bereitschaft der auf Landesebene für das SER verantwortli-
chen Stellen bzw. Träer der Sozalen Entschädun, desen Prozess nhaltlch und nanzell zu unter-
stützen.

5.2.3 Kooperation mit dem Fallmanagement
Das Fallmanaement (§ 30 SGB XIV,3.1.1) ist einemit demSER neu eingeführte Leistung der Schnellen
Hlen und betet ene Chancen ür en betroenenzentrerteres Verahren und ür de Zusammen-
arbet mt Fachberatunsstellen. Fallmanaer*nnen sollen zukünt von behördlcher Sete durch das
Antras- und Lestunsverahren beleten. Se normeren über n Betracht kommende Sozalles-
tungen, unterstützen bei der Ermittlung des möglichen Hilfebedarfs bei der betroffenen Person und

88 BT-Drs. 19/13824, S. 187.
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begleiten die Betroffenen mit dem Ziel des Erhalts zügiger und aufeinander abgestimmter Leistungen.
Auch de Unterstützun be der Antrastellun und der Auklärun über den Ablau des Verahrens der
Sozialen Entschädigung sind möglich.

Ene koordnerte Zusammenarbet von Fachberatunsstellen und Fallmanaer*nnen optmert de
Unterstützung. Fallmanager*innen verfügen über vertieftes Fachwissen im Sozialrecht und profunde
Kenntnis behördlicher Abläufe und sie sind befugt, imAuftrag der Behördemit anderen Sozialleistungs-
träern zu kommunzeren und an Fallkonerenzen telzunehmen (z. B. zur Erstellun von Telhabe- und
anderen Hilfeplänen und von trägerübergreifenden persönlichen Budgets).

Mitarbeiter*innen von Fachberatungsstellen sind Expert*innen für psychosoziale Beratung und Beglei-
tunund verüenüber spezschesFachwssen zu sexualserter und/oder häuslcher Gewalt und/oder
Ausbeutun und Menschenhandel. Ene solche Zusammenarbet kann zur Beschleunun der Verah-
ren ühren, wenn Hndernsse m Verahren schneller erkannt und ezelt besett werden können.

5.2.4 Kooperation mit Traumaambulanzen
Aufgabe von Traumaambulanzen (3.1.2) als Teil der Schnellen Hilfen ist die psychotherapeutische
Danostk und (Früh-)Interventon. De Traumaambulanz-Verordnun (TAV) seht vor, dass sch de
Traumaambulanzen mit örtlich ansässigen Organisationen und Leistungserbringern vernetzen, die
Hls- und Unterstützunsanebote ür Lestunsberechtte nach dem SGB XIV beretstellen (vl.
§ 11 TAV). Nach § 12 TAV st herür ene antele Pauschale n der Verütun der Traumaambulanzen
voresehen. Ene ewnnbrnende Kooperaton kann sch ür Fachberatunsstellen vor allem durch
de unterschedlchen Auabenprole ereben. De mesten Fachberatunsstellen beten selbst kene
psychotherapeutschen Lestunen an, können aber zukünt be Bedar an de reonalen Trauma-
ambulanzen vermitteln. Hier ist jedoch zu beachten, dass die Leistungen der Traumaambulanzen auf
maximal 15 Sitzungen bei Erwachsenen und 18 Sitzungen bei Kindern und Jugendlichen begrenzt sind.
Für längerfristigen therapeutischen Unterstützungsbedarf ist die Kooperation mit niedergelassenen
Psychotherapeut*innen erforderlich.

5.2.5 Interdisziplinäre Vernetzung vor Ort
Das neue SER trat zum01.01.2024 n Krat. Zum Zetpunkt des Verassens deser Broschüre bt es noch
kene Erahrunswerte mt der Umsetzun. Jedoch betet de Reorm ene enmale Chance, emen-
sam nterdszplnär de Mölchketen des SER ür enen neuen Aubruch zu nutzen.

Entschedend wrd herbe sen, ob es elnt, vor Ort de unterschedlchen Kompetenzen eektv
mtenander zu verbnden. Das SER st komplex und brt de Geahr von sch parallel unverbunden
entwckelnden Strukturen.

Betroffene sexualisierter und häuslicher Gewalt sowie Betroffene von Menschenhandel und Ausbeu-
tunhabenot enen velälten und komplexenHlebedar. BedarserechteUnterstützunmussdes
berückschten. Von uter Kooperaton proteren de Betroenen ebenso we de Vertreter*nnen
der verschiedenen beteiligten Professionen bzw. Stellen. Wenn jede Stelle sich auf ihre Kernaufgaben
konzentreren kann, de jewelen Auaben, Schnttstellen und Kommunkatonsstrukturen eklärt
snd, dann wrkt des der Überorderun Enzelner enteen und hlt, Verahren zu beschleunen.

Erfahrungen aus Kooperationsbündnissen zu häuslicher oder sexualisierter Gewalt haben gezeigt,
dass eine solche Klärung der Aufgaben und Schnittstellen zur Vertrauensbildung beiträgt. Gemeinsame
Arbet an konkreten Fällen oder anonymserte Fallkonerenzen können helen, Verahrensabläue zu
optmeren. Gemensame Standards oder Handlunsempehlunen unterstützen ene strukturelle
Kooperation, die nicht von einzelnen engagierten Personen abhängig ist.
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Gemensam kann auch überlet werden, welche anderen Stellen n de Kooperatonsbündnsse bzw.
Vernetzungen in welcher Form einbezogen werden sollten. Zum Beispiel Polizei und Justiz, Jugend-
ämter, allemene Beratunsstellen und andere Orte, an denen proessonelle Fachkräte mt ewalt-
betroenen Menschen n Berührun kommen. Der erste Kontakt von Gewaltopern mt dem proes-
sonellen Hlesystem bzw. staatlchen Stellen kann entschedend sen, ob des von Betroenen als
ermutigend und hilfreich erlebt wird und Türen öffnet für bedarfsgerechte Unterstützung.

5.2.6 Kooperation auf Landes- und Bundesebene
Unter Fachauscht des BMAS entsteht mt Inkrattreten des SER ab 2024 ene Bundesstelle ür Sozale
Entschädun (§§ 123, 124 SGB XIV). Dese unterstützt de Länder zur Wahrun der bundesenhetl-
chen Gesetzesanwendung bei der Aus- und Fortbildung im Bereich der Sozialen Entschädigung und
unterstützt das BMAS bei der Qualitätssicherung und bundeseinheitlichen Durchführung der Sozialen
Entschädun (z. B. durch Oransaton von Veranstaltunen und Erahrunsaustausch, Entwck-
lun von Arbetshlen und Formularen, Erstellen und Führen ener amtlchen Statstk, Führen enes
Verzeichnisses von im Sozialen Entschädigungsrecht erfahrenen medizinischen Gutachter*innen
und Unterstützun von Forschunsprojekten). Eränzend wrd en Fachberat Sozale Entschädun
geschaffen, der aus Vertreter*innen von Verbänden, Vertreter*innen der Länder und Wissenschaft-
ler*innen besteht.

Des ermölcht, zukünt erstmals bundesenhetlch aussaekräte Zahlen zu erhalten und ene
emensame Qualtätsentwcklun voranzubrnen. Herür werden auch Strukturen zu entwckeln
sen, we de Praxserahrunen von der Bass, z. B. den Fachberatunsstellen vor Ort, über de Landes-
vernetzunen und Fachverbände n dese Prozesse enebracht werden können. Kommen de Verbes-
serungen bei den Betroffenen an? Welche Modelle von Kooperationsvereinbarungen bewähren sich?
Wo bt es n der Praxs Probleme? Welche Rückmeldunen eben Betroene?

5.2.7 Begleitende politische Lobbyarbeit zur Umsetzung des SER
Das neue SER enthält vele Verbesserunen und Mölchketen, das Verahren betroenenzentrerter
und opersensbler zu estalten. Ob und we de Gesetzesänderunen be den Betroenen ankommen
und ene Verbesserun hrer Stuaton bewrken, hänt jedoch entschedend davon ab, we de Länder
und die einzelnen Behörden und Gerichte und somit auch jede*r damit befasste Mitarbeiter*in die
Umsetzung vor Ort gestalten.

Fachberatunsstellen und Fachverbände könnenmt hrer Erahrun und spezschen Fachkompetenz
einen wichtigen Beitrag leisten durch Information, Kooperation, Fortbildung und politische Lobbyar-
beit.

Das neue SER enthält neue Formulierungen, die in der Praxis von den verantwortlichen Stellen mit
Leben eüllt werden müssen. Des betrt z. B. § 16 SGB XIV (Ausschluss von Ansprüchen und Lestun-
gen 2.4). De bshere Formulerun m OEG ührte häu dazu, dass Frauen en „Mtverschulden“
vorgeworfen wurde, wenn sie sich auf die Beziehung mit einem gewalttätigen Mann eingelassen oder
sich nicht sofort nach der Tat von ihm getrennt haben. Mit dem neuen SER ist nun nur noch von Ansprü-
chen auseschlossen, „wer das schädende Erens n vorwerbarer Wese verursacht hat“.

Jedoch bleben auch de neuen Formulerunen auslebar und Lestunen können versat werden,
„wenn Geschädte es unterlassen haben, das hnen Mölche und Zumutbare zur Auklärun des
Sachverhalts und zur Verolun der Tätern oder des Täters bezutraen.“ (§ 17 SGB XIV, 2.5) Bei
sexualisierter und häuslicher Gewalt geschehen die Taten meist im sozialen Nahfeld. Täter*innen sind
überweend aktuelle oder ehemale Lebenspartner*nnen oder Bekannte. Fand de sexualserte
Gewalt in der Kindheit und/oder Jugend statt, sind es oft Väter, Geschwister oder andere Familienan-
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ehöre. In velen Fällen eschlechtsspezscher Gewalt m sozalen Nahraum bt es weterbeste-
hende psychsche und/oder materelle Abhänketen, Loyaltätskonkte, emensame Knder oder
andere Umstände, die es erschweren, eine Strafanzeige zu stellen oder anderweitig an der Verfolgung
des*der Täter*n mtzuwrken. Dem trät auch der Gesetzeber durch das Zeunsverweerunsrecht
Rechnun. Hnzu kommt, dass ene Trennun (be häuslcher Gewalt) und rechtlche Schrtte een
den*de Täter*n zu ener Eskalaton der Gewalt ühren können. De mesten Tötunsdelkte een
Frauen geschehen in solchen Trennungssituationen.

Es gilt also, sehr genau hinzuschauen, und es benötigt entsprechendes Fachwissen, um einschätzen zu
können, was n solchen Stuatonen ür Betroenemölch und zumutbar st. Fortbldunen zu Dynam-
ken be häuslcher und sexualserter Gewalt sowe der spezschen Stuaton der Betroenen snd
ebenso erforderlich wie eine gute Kooperation aller Beteiligten.

Es wird weiterhin wichtig sein, in der Praxis positive Erfahrungen ebenso wie noch bestehende Hinder-
nsse be der Antrastellun und m Verahren zu dokumenteren. Bewllunsbeschede oder ableh-
nende Beschede der Behörden können Hnwese eben au de Umsetzun der neuen Rechtslae. De
RechtssprechunsdatenbankenbemDeutschen Insttut ürMenschenrechte89 undbeimKOK–Bundes-
weter Koordnerunskres eenMenschenhandel90 beten deMölchket, bespelebende Gerchts-
urtele zu sammeln und öentlch zuänlch zu machen. All des kann ür de poltsche Lobbyarbet
genutzt werden, um die Rechtspraxis im Sinne der Betroffenen und einer gerechteren Gesellschaft
weterzuentwckeln.

89 www.nsttut-uer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken, zuletzt abgeruen am 21.10.2023.
90 www.kok-een-menschenhandel.de/rechtsprechunsdatenbank/datenbank, zuletzt abgeruen am 21.10.2023.
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6. Fiktives Fallbeispiel zur neuen Rechtslage

Frau M. lebt mit ihrem Mann in einer norddeutschen Großstadt. Sie haben zwei Kinder, vier und zehn
Jahre alt. Nach ener Zet kommt es vermehrt zu Stret, Herr M. st sehr eersücht, er solert und
kontrollert sene Frau und wrd zunehmend aressv. Frau M. st zunehmend verzweelt, würde sch
erne trennen, weß aber ncht, we se en Leben als Allenerzehende mt Telzetjob als Altenpee-
Fachkrat schaen soll.

Als hr Mann erährt, dass se sch mt enem ehemalen Arbetskolleen m Park etroen hat, rastet
er völl aus und verprüelt se so, dass hre Verletzunen m Krankenhaus behandelt werden müssen.
Ein Knochenbruch und innere Verletzungen werden diagnostiziert. Auf dem rechten Auge droht eine
Erblindung.

Nach dem Krankenhaus zeht Frau M. mt den Kndern zu ener Freundn, aurund der Überorderun
sucht sie Unterstützung durch eine Frauenberatungsstelle. Diese unterstützt sie beim Sortieren und
Enleten der ersten Schrtte sowe be der lanrsten Zukuntsplanun. De Beratern ermutt Frau
M., informiert, hilft bei Antragstellungen und vermittelt weitere Unterstützung, auch für die Kinder.

Auch Monate später hat Frau M. mmer noch Schmerzen und das Lauen ällt schwer, wel der kompl-
zerte Bruch m Sprunelenk ncht ut verhelt st. Da se ständ erschöpt st und reelmäß Flash-
backs aurund der Tat hat, kann se hren Job n der Altenpee ncht mehr ausüben.

Im weiteren Verlau wird exemplarisch an diesem Fall dargestellt, wie die Möglichkeiten des SGB XIV
genutzt werden können undwelche Rechtsgrundlage zuwelchemSachverhalt gehört. Die entsprechenden
rechtlichen Grundlagen können vertiefend in den Kapiteln 2–4 dieser Broschüre nachgeschlagen werden.
In anderen Fällen können weitere Möglichkeiten bzw. Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen.

De Beratern normert Frau M. über de Mölchket, enen Antra nach demSozalen Entschäduns-
recht (SER) zu stellen. Die Beratungsstelle hat die personellen Kapazitäten, um Frau M. auch durch das
Verfahren zu begleiten (Ausbau von Beratungs- und Begleitangeboten der Fachberatungsstellen,
§ 39 SGB XIV Kooperatonsverenbarunen 5.2.2). In einem gemeinsamen Terminmit der zuständigen
Fallmanagerin der Behörde erfährt Frau M. alles Notwendige zur Antragstellung und zum Ablauf des
Verfahrens (Leistungen des Fallmanagements nach § 30 SGB XIV 3.1.1).

De Gewalt muss se bewesen. Zwar bt es de Dokumentaton aus dem Krankenhaus, aber Straan-
zee hat se ncht estellt. Ihr Mann hat n der Klnk behauptet, se se de Treppe runtereallen, und
se hat aus Anst eschween. Ener Freundn und dem ehemalen Arbetskolleen hat se von den
Misshandlungen erzählt, aber würden die beiden für sie aussagen? Und wie soll sie beweisen, dass ihre
Schmerzen au de Tat zurückzuühren snd?

Mt Unterstützun der Fallmanaern prüt se, welche Unterlaen und Anaben hlrech sen könnten,
um die Tat sowie die gesundheitlichen Schädigungen und deren Folgen nachzuweisen ( § 4 SGB XIV
Anspruch auf Leistungen für Geschädigte 2.1.1, siehe auch die Ausführungen zu den Anspruchsvor-
aussetzungen2.2.).

Frau M. entscheidet sich für den Antrag. Allerdings traut sie sich nicht zu, den umfangreichen Antrag
allene auszuüllen. Sobald se an de Tat denkt, kommen de Flashbacks und de Pank macht se über
Stunden handlungsunfähig.
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Frau M. sucht deshalb de reonale Traumaambulanz au. De Danostk n der Traumaambulanz hlt
ihr, die Symptome zu verstehen und sich für eine Psychotherapie zu entscheiden ( §§ 31 i. V. m. 33
SGB XIV Psychotherapeutsche Frühnterventonslestunen n ener Traumaambulanz 3.1.2). Die
Fahrtkosten zur Traumaambulanz werden hr erstattet ( § 36 SGB XIV). Frau M. ermöglicht mit einer
Schweepchtentbndun eenüber der Traumaambulanz, dass de Erebnsse der Danostk
(Diagnose PTBS) an das Versorgungsamt weitergeleitet werden.

Im sicheren Rahmen und mit Unterstützung der Fachberatungsstelle gelingt es ihr, das Erlebte aufzu-
schreben und den Antra zu stellen. Zwschendurch erkundt sch Frau M. be der Fallmanaern, ob
die Kosten für die weiterführende Psychotherapie vom SER übernommen würden (dies ist dann der
Fall, wenn de Therape zur Behandlun der anerkannten Schädunsolen erorderlch st, Kranken-
behandlung § 42 SGB XIV3.2).

SiebenMonatenachderAntragstellungerhält FrauM.denBescheiddesVersorgungsamtes.DieBehörde
hat nach Befragung von Frau M. und Herrn M. sowie der von Frau M. benannten Zeug*innen (die Freun-
dn und der ehemale Arbetskollee) sowe der Durchscht der medznschen Berchte nach Akten-
lage entschieden. Eine Begutachtung von Frau M. durch einen medizinischen Sachverständigen wird
als nicht erforderlich angesehen. Die PTBS als Folge des psychischen Traumas sowie die Bewegungs-
enschränkunen aurund des schlecht verhelten Bruchs m Fußelenk werden als Schädunsol-
en anerkannt. Der Grad der Schädunsolen (GdS) wrd bemessen mt 30 (Grad der Schädigungs-
folgen und Versorgungsmedizin-Verordnung  § 5 SGB XIV 4.2.2). Frau M. erhält eine monatliche
Entschädigungszahlung von 400 Euro (Monatliche Entschädigungszahlung  § 83 SGB XIV, 3.5.1).
Dese bekommt se rückwrkend ab dem Ta der Tat ausezahlt. Da se set der Tat arbetsunäh st,
bekommt se zudem Krankeneld (Krankeneld der Sozalen Entschädun § 47 SGB XIV3.2).

Gemensam mt der Fallmanaern und den behandelnden Ärzt*nnen wrd de wetere Unterstützun
geplant, u. a. Physotherape zur Lnderun der Beweunsenschränkunen (Krankenbehandlun
 § 42 SGB XIV 3.2), und nachdem dies nicht genug Erfolg brachte, eine stationäre Rehabilitations-
maßnahme (Leistungen zur Teilhabe  § 42 SGB XIV Lestunsuman 3.3). Dort wird medizinisch
estestellt, dass Frau M. hren Beru als Altenpeern nur noch eneschränkt ausüben kann, wel de
Schäden mFußelenk das Stehen und Lauen erschweren. De Fallmanaern prüt zusammenmt Frau
M. und hrem Arbeteber nrae kommende Mölchketen. Frau M. entschedet sch darauhn ür ene
Weterbldun zur Peedenstletun. De Kosten ür de Weterbldun trät de Sozale Entschäd-
gung (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 63 SGB XIV3.3.1).

Parallel dazu hat Frau M. die 15 Sitzungen in der Traumaambulanz in Anspruch genommen und ist nun
auf der Suche nach einem freien Platz für eine weiterführende ambulante Traumatherapie aufgrund der
PTBS. Des estaltet sch schwer, de reonal nrae kommenden Therapeut*nnen mt Zulassun
der esetzlchen Krankenkassen haben kenen reen Platz bzw. Wartezeten von en bs zwe Jahren. In
solchen Fällen besteht mSER jedoch auch de Mölchket der Behandlun durch traumatherapeutsch
qualzerte Psychotherapeut*nnen ohne Kassenzulassun (Eränzende Lestunen der Kranken-
behandlung  § 43 SGB XIV 3.2). Über eine Adressliste der Fachberatungsstelle oder des Versor-
gungsamtes ( § 35 SGB XIV) ndet Frau M. ene entsprechende Therapeutn und kann de Traumathe-
rapie beginnen.

Ein Jahr später:

De Weterbldun hat Frau M. erolrech abeschlossen, jedoch kommt es otmals zu Stressreakto-
nen aurund von Überorderunen n der Bewältun von neuen beruchen Herausorderunen, der
familiären Situation und denweiterhin anhaltenden Symptomen der PTBS. Da HerrnM. vomFamilienge-
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richt ein Umgangsrecht bezüglich der gemeinsamen Kinder zugesprochen wurde, ist Frau M. zu jedem
Umanstermn weder mt hm konrontert. Herdurch verschlmmern sch de Symptome der PTBS
deutlch. Auch hre Bewelchket durch de Fußverletzun st weterhn eneschränkt. De Schonhal-
tun ührt zu Verspannunen, Schmerzen und Enschränkunen auch n anderen Körperberechen.

Frau M. wrd krankeschreben und macht sch Soren um de Zukunt. Se rat de Fallmanaern und
überlegt auch gemeinsam mit der Mitarbeiterin der Fachberatungsstelle, welche Optionen sie hat.
Daraufhin stellt sie einen Antrag beim Versorgungsamt auf Überprüfung der Verschlimmerung ( § 10
SGB XIV 4.7) und reicht die entsprechenden medizinischen Unterlagen ein. Das Versorgungsamt
erlässt einen ablehnenden Bescheid, gegen den Frau M. mit Hilfe einer Rechtsanwältin Widerspruch
einlegt. Auch den Widerspruch weist das Versorgungsamt ab.

Frau M. reicht Klage beim Sozialgericht ein. Dieses ordnet ein medizinisches Gutachten an. Frau M.
stimmt einer Begutachtung durch eine ärztliche Sachverständige zu. Diese stellt eine Verschlimme-
rung der PTBS fest und legt den sich aus allen tatbedingten Schädigungsfolgen ergebenden Grad der
Schädigungsfolgen auf 50 fest. Außerdem stellt sie fest, dass Frau M. ihren Beruf nicht mehr ausüben
kann und dass wetere Versuche, des mt Rehabltatonslestunen oder Lestunen zur Telhabe am
Arbeitsleben zu beseitigen, nicht erfolgversprechend bzw. zumutbar sind. Daraufhin erhält Frau M.
Berusschadensauslech zuesprochen, der hren Enkommensverlust auslecht (Berufsschadens-
ausgleich § 89 SGB XIV3.6). Zusätzlich erhält sie eine monatliche Entschädigungszahlung von 800
Euro – durch de Anerkennun der Verschlmmerun des GdS von 30 au 50 erhöht sch de monatlche
Zahlung von 400 auf 800 Euro (Monatliche Entschädigungszahlung § 83 SGB XIV3.5.1).
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7. Glossar

Antragsverahren: siehe Verfahren der Sozialen Entschädigung.

Amtsermittlungsgrundsatz: Beim Amtsermittlungsgrundsatz haben die Gerichte und die Verwaltung
das Recht, aber auch de Pcht, den Sachverhalt von Amts ween zu erorschen. En Antra des*der
Betroffenen ist nicht erforderlich.

Berusschadensausgleich: Wenn Betroffene nole der Gewalttaten enen Enkommensverlust haben
oder ncht mehr arbeten können, dann können se Berusschadensauslech erhalten. Deser ersetzt
den Enkommensverlust. Wenn de Schädigung vor Abschluss der Ausbildung erfolgt ist, wird der
Enkommensverlust ktv ermttelt.

Betroene: IndieserBroschürewirdüberwiegendderBegriffBetroffene*rverwendet füralleMenschen,
de Gewalt erlebt haben. Im jurstschen Kontext des SGB XIV werden stattdessen de Bere Berech-
tigte oder Geschädigte benutzt (siehe dort), manchmal auch die Begriffe Opfer von Gewalttaten oder
möglicherweise berechtigte Person.

Berechtigte: Berechtigte der Sozialen Entschädigung sind Geschädigte sowie Angehörige, Hinterblie-
bene und Nahestehende, soern se Anspruch au Lestunen nach dem SGB XIV haben.

Fallmanagement: siehe Schnelle Hilfen.

Geschädigte:Geschädigte sind Personen, die durch eine Gewalttat bzw. ein schädigendes Ereignis nach
SGB XIV unmttelbar ene gesundheitliche Schädigung erlitten haben.

Gesundheitliche Schädigung: Diese tritt ein infolge einer Gewalttat (schädigendes Ereignis) und kann
z. B. en zerstörtes Aue, en ebrochenes Ben oder en psychsches Trauma sen.

Gesundheitsstörung: Diese tritt ein infolge der gesundheitlichen Schädigung, z. B. Blndhet, ene
blebende Beweunsenschränkun oder ene Posttraumatsche Belastunsstörun. Wenn de
Gesundhetsstörun durch ene Gewalttat kausal verursacht wurde und läner als 6 Monate andauert,
kann se m SER als Schädigungsfolge anerkannt werden. Dann besteht Anspruch au Leistungen der
Sozialen Entschädigung.

Grad der Schädigungsolgen (GdS): Der GdS bemsst de Auswrkunen der körperlchen, seelschen,
esten oder Snnesbeenträchtunen, de durch de als Schädunsole anerkannten Gesund-
heitsstörungen bedingt sind. Hierfür sind alle Lebensbereiche relevant. Der GdS wird in Zehnerschrit-
ten au ener Gradskala von 0 bs 100 aneeben. Grundlae der Beurtelun st de Versorgungsmedizin-
Verordnung.

Kausalität: ursächlicher Zusammenhang. ImRahmen des SER bedeutet dies: Ein schädigendes Ereignis
(Gewalttat) hat eine gesundheitliche Schädigung verursacht. Diese Schädigung wiederum verursacht
gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen (Schädigungsfolgen). Dieser doppelte Kausalzusammen-
hang muss nachgewiesen werden, um Leistungen der Sozialen Entschädigung zu erhalten.

Leistungen der Sozialen Entschädigung: Darunter fallen notwendige Maßnahmen zur Erhaltung,
Besserung undWiederherstellung der Gesundheit (in Bezug auf die als Schädigungsfolgen anerkannten
Gesundheitsstörungen) und der Lestunsähket sowe ene anemessene wrtschatlche Versor-



7. Glossar 67

un. Lestunen snd z. B. Krankenbehandlun, Lestunen be Peebedürtket, Lestunen zur
Teilhabe, Entschädigungszahlungen oder Berufsschadensausgleich.

Leistungsverahren: siehe Verfahren der Sozialen Entschädigung.

Schädigendes Ereignis: Schädende Erensse snd Gewalttaten entsprechend §§ 13 bs 20 SGB XIV
(dazu zählen körperlche, sexualserte und psychsche Gewalttaten sowe Menschenhandel), de ene
gesundheitliche Schädigung verursacht haben. Das schädende Erens kann en zetlch berenztes,
en wederkehrendes oder en über länere Zet enwrkendes Erens sen.

Schädigungsolge: siehe Grad der Schädigungsfolgen und Kausalität.

Schnelle Hilen: Dese umassen zwe neu eneührte Lestunen, de schnell und unbürokratsch zur
Verfügung stehen sollen. In Traumaambulanzen wird Betroffenen psychotherapeutische (Früh)Inter-
ventonundDanostk aneboten. DasFallmanagementbeletet vonSeten derBehörde koordnerend
die Antragsteller*innen durch das Verfahren (sofern Bedarf besteht und die Betroffenen diesmöchten).

Traumaambulanz: siehe Schnelle Hilfen.

Traumaambulanz-Verordnung (TAV): eine vom Bundesministerium für Soziales und Arbeit erlassene
Rechtsverordnung. Sie bestimmt Qualitätsanforderungen für Traumaambulanzen, die psychothera-
peutische (Früh-)Intervention als Leistung nach dem Sozialen Entschädigungsrecht erbringen. Die TAV
reelt u. a. Qualtätsanorderunen an de Mtarbeter*nnen der Traumaambulanzen be der Behand-
lung von Erwachsenen sowie von Kindern und Jugendlichen. Die TAV trat zum 01.01.2024 in Kraft.

Verahren der Sozialen Entschädigung: Das Verfahren beginnt mit der Antragstellung durch den*die
Betroffene*n. Im darauffolgenden Antragsverfahren prüft die Behörde die Voraussetzungen und
erlässt enen Besched. Wrd n desem Besched ene Anerkennun von Gesundheitsschädigungen
infolge der Gewalttaten ausgesprochen und ein Grad der Schädigungsfolgen festgestellt, dann beginnt
das Leistungsverfahren. Das heißt, entsprechende Leistungen der Sozialen Entschädigung können n
Anspruch genommen werden.

Versorgungsamt: Die Bundesländer sind verantwortlich für die Ausführung des neuen Sozialen
Entschädigungsrechts. Voraussichtlich werden in vielen Bundesländern weiterhin die Versorgungsäm-
ter zuständ sen ür de Bearbetun der Anträe und de Durchührun der Verahren. De konkrete
Bezechnun der zuständen Behörde kann aber unterschedlch sen.

Versorgungsmedizin-Verordnung:Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatmit Zustimmung
des Bundesrates eine Rechtsverordnung erlassen, die Grundsätze für die Bewertung des Grades der
Schädigungsfolgen und Grundsätze ür de Anerkennun ener Gesundheitsstörung als Schädigungs-
folge festlegt. Diese Versorgungsmedizin-Verordnung ist Grundlage für Begutachtungen im Rahmen
des Sozialen Entschädigungsrechts.
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8. Musterschreiben

8.1 Antrag an das Versorgungsamt

An das Versorgungsamt

Adresse

Ort, Datum

Guten Tag,

hiermit beantrage ich

Vorname Name, geboren am XX.XX.XXXX

G. Adresse / oder postalsche Errechbarket (falls ein Sperrvermerk besteht oder beantragt

wurde, unbedingt darauf hinweisen)

Lestunen nach OEG/SGB XIV (nkl. Lestunen der Schnellen Hle) bzw.

nur Schnelle Hlen nach dem SGB XIV

Unterschrift Klient*in
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8.2 Widerspruch

Absender*in

(bei geschützter Adresse darauf achten, dass diese nicht angegeben wird)

An:

Adresse Ausgangsbehörde oder Widerspruchsbehörde

(fndet sich als Absender oder in der Rechtsbehelsbelehrung des Bescheids)

Ort, Datum

Guten Tag,

hiermit lege ich Widerspruch gegen den Bescheid vom XX.XX.XXXX, zugegangen am

XX.XX.XXXX (falls bekannt) ein.

Der Bescheid ist rechtswidrig und verletzt mich in meinen Rechten.

(Jetzt nur die zutreffenden Punkte auswählen.)

� Es let en schädendes Erens vor. Ich kann deses laubhat machen.
� Es sind durch das schädigende Ereignis (auch noch) folgende gesundheitliche und

wirtschaftliche Schädigungsfolgen eingetreten.
� Die Schädigungsfolgen sindmit einemGdSvon insgesamtXX zubewerten. DieBemessung

des GdS erolt anhand der Versorunsmedzn-Verordnun. De anerkannten Schäden
sind jedoch zu niedrig bemessen. Die Beeinträchtigungen liegen bei mir in der höheren
Stue, denn ch kann ncht …

(Es sollte versucht werden, die Beeinträchtigung unter die Regelungen der Versorgungsmedizin-
Verordnung91 zu subsumieren. Hier sind Stellungnahmen von Ärzt*innen und Therapeut*innen mit
einer entsprechenden Einordnung sehr hilfreich.)

Oder bei einem Versagungsbescheid (die zutreffenden Textbausteine bitte übernehmen):

� De Voraussetzunen ür ene Versaun der Lestunen nach § 66 SGB I leen ncht vor.
� Insbesondere ehlte es an der schrtlchen Belehrun nach § 66 SGB I.
� De eorderteMtwrkunshandlun stmr nach § 65SGB I ncht zuzumuten,wel ch enen

Gesundheitsschaden in Form von einer erheblichen Retraumatisierung erleiden werde.
Des bestätt men*e behandelnde*r Ärzt*n XXX, der*de zudem de Gesundhetsbeen-
trächtigungen festgestellt hat. Die Behörde hat hier eine zuverlässige und bessere Quelle,
die Informationen über meine Gesundheitsschädigung einzuholen.

Unterschrift Klient*in

91 www.gesetze-im-internet.de/versmedv/anlage.html, zuletzt abgeruen am 21.10.2023.
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8.3 Klage

An das Sozialgericht

Adresse

(Das zuständige Gericht ist das Sozialgericht des Wohnortes und wird häufg auch in der
Rechtsbehelfsbelehrung genannt.)

Klage

Vorname Name Klient*in

Adresse oder Zustelladresse (durch Vollmacht von Klient*in nachweisen) be Sperrvermerk,

Kläger*in -

gegen

das Land (Bundesland einfügen)

vertreten durch de Versorunsbehörde XXX - Beklater -

lege ich gegen den Bescheid des Versorgungsamtes vom XX.XX.XXXX (Datum auf dem

Erstbescheid einfügen) in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom XX.XX.XXXX (Datum auf

dem Widerspruchsbescheid einfügen) Klage ein und beantrage
1. den Besched vom … n Gestalt des … auzuheben und den Beklaten zu verpchten,

estzustellen, dass de Tat vom XXX en schädendes Erens . S. d. SGB XIV st, von
dem ich betroffen bin,

2. den Besched vom … n Gestalt des … auzuheben / abzuändern und den Beklaten zu
verpchten, estzustellen, dass durch dese Tat be mr olende Gesundhetsschäd-
gungen XXX (benennen!) eingetreten sind,

3. den Besched vom … n Gestalt des … auzuheben / abzuändern und den Beklaten zu
verpchten, estzustellen, dass dese Gesundhetsschädenmt enemGdS vonmndes-
tens XXX zu bewerten sind.

4. den Besched vom … n Gestalt des … auzuheben bzw. abzuändern und den Beklaten
zu verpchten, mr olende Lestunen nach dem OEG/SGB XIV zu bewllen (begehrte
Leistungen benennen).

Begründung:

(Hier folgt dann die individuelle Begründung.)

Unterschrift Klient*in

Achtung: Ein Auhebungsantrag nach Nr. 1 ist nur bei einer kompletten Ablehnung zu stellen. Sollte die Behörde

teilweise Punkte (wie z. B. die Tat oder Schädigungsolgen) anerkannt haben, sollte nur ein Änderungsantrag nach

den Nr. 2-4 gestellt werden.
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8.4 Überprüfungsantrag bei bestandskräftigem Bescheid

Absender*in

(bei geschützter Adresse darauf achten, dass diese nicht angegeben wird)

An:

Adresse Ausgangsbehörde oder Widerspruchsbehörde

(fndet sich als Absender oder in der Rechtsbehelsbelehrung des Bescheids)

Ort, Datum

Guten Tag,

ich habe Ihren Bescheid vom XX.XX.XXXX am XX.XX.XXXX erhalten. Ich stelle gemäß

§ 44 SGB X den Antra,

den Verwaltunsakt mt Wrkun ür de Veranenhet zurückzunehmen.

Sowet sch mEnzelall erbt, dassbeErlass enesVerwaltunsaktesdasRecht unrch-

tig angewendet oder von einemSachverhalt ausgegangenworden ist, der sich als unrich-

tig erweist, und soweit deshalb Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder Beiträge

zu Unrecht erhobenworden snd, st der Verwaltunsakt, auch nachdem er unanechtbar

eworden st, mt Wrkun ür de Veranenhet zurückzunehmen, § 44 Abs. 1 S. 1 SGB X.

Die genannten Voraussetzungen liegen vor.

(Dann muss der Sachverhalt richtig geschildert werden und/oder auf rechtliche Fehler hingewiesen

werden.)

Unterschrift Klient*in
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8.5 Untätigkeitsklage

An das Sozialgericht

Adresse

Untätigkeitsklage

Vorname Name Klient*in

Adresse oder Zustelladresse (durch Vollmacht von Klient*in nachweisen) be Sperrvermerk,

Kläger*in -

gegen

das Land (Bundesland einfügen)

vertreten durch de Versorunsbehörde XXX - Beklater

Az. Behörde

erhebe ch Untätketsklae mt olendem Antra:

De Beklate wrd verurtelt, den*de Kläer*n au den Wderspruch/Antra (zutreffendes

auswählen) vom XX.XX.XXXX (Aktenzechen be dem Beklaten XXX) unter Beachtun der

Rechtsauffassung des Gerichts zu bescheiden.

Begründung:

Mt Besched vom XX.XX.XXXX lehnte der Beklate menen Antra au Lestunen der

Sozialen Entschädigung (teilweise) ab. Hiergegen legte ich am XX.XX.XXXXWiderspruch

en. / Ich habe am XX.XX.XXXX Lestunen nach dem SGB XIV beantrat.

Au mene Nachraen reaerte de Behörde ncht bzw. konnte kenen Grund ür de

verzögerte Bearbeitung benennen.

Eine Bescheidung des Widerspruchs/Antrags ist ohne sachlichen Grund bis heute nicht

erfolgt. Die Klage ist daher geboten.

Unterschrift Klient*in
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10. Weiterführende Informationen

Inormationen zum Sozialen Entschädigungsrecht
Generelle Inormatonen zur Sozalen Entschädun können au der Websete des Bundesmnste-
rium für Arbeit und Soziales abgerufen werden: www.bmas.de/DE/Soziales/Soziale-Entschaedigung/
soziale-entschaedigung.html

Beratungs- und Prozesskostenhile
Menschenmt ernem Enkommen können Beratunshle bekommen, um sch rechtlch beraten und,
soweit erforderlich, vertreten zu lassen:
www.bmj.de/DE/service/formulare/form_beratungshilfe/form_beratungshilfe_node.html
www.bmj.de/DE/themen/wee_zum_recht/erchtsverahren/prozesskostenhle/prozesskosten-
hilfe_node.html

Hileschecks des Weissen Ring e.V.
Inormatonen ür Rechtsbestände und Berater*nnen zu den Hleschecks ür anwaltlche Erstbera-
tung und psychotraumatologische Erstberatung: www.weisser-ring.de/hilfe-fuer-opfer/informatio-
nen-fuer-rechtsbeistaende-und-beraterinnen

Übersicht über Traumaambulanzen
Ene Überscht von Traumaambulanzen und Versorunsämtern n Deutschland betet das Projekt HlT:
www.projekt-hlt.de

Psychotherapeut*innen- Suche
De Suche nach Psychotherapeut*nnen bzw. eeneten Therapeplätzen kann u.a. au olenden
Webseiten durchgeführt werden:
� Bundespsychotherapeutenkammer: www.bptk.de
� Deutsche PsychotherapeutenVereinigung: www.dptv.de
� Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie: www.degpt.de

Adressen von Fachberatungsstellen
Ene Überscht von Fachberatunsstellen kann au olendenWebseten eunden werden:
� Gewalt gegen Frauen: www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html
� Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend:www.hle-portal-mssbrauch.de/hle-nden
� Menschenhandel:www.kok-een-menschenhandel.de/der-kok/achberatunsstellensuche

Fonds Sexueller Missbrauch/Ergänzendes Hilesystem
Der „Fonds Sexueller Mssbrauch“ (FSM) ewährt bedarserechte und nedrschwelle Unterstützun
be der Bewältun der Folen von sexualserter Gewalt n Kndhet und Juend. Betroene können
zur Mnderun deser Folewrkunen verschedene Sachlestunen bs zu 10.000 Euro beantraen:
www.fonds-missbrauch.de

Datenbanken/ Rechtsprechungsdatenbanken
� „ODABS“ – Onlne Datenbank ür Betroene von Strataten:www.odabs.org/index.html
� „us ender & Gewalt“ – Rechtsprechunsdatenbank des Deutschen Insttuts ür Menschenrechte:

Rechtsgebietsübergreifende Entscheidungen nationaler, europäischer und internationaler Gerichte
und unabhäner Menschenrechtsremen, de mZusammenhanmt eschlechtsspezscher
Gewalt stehen:www.nsttut-uer-menschenrechte.de/menschenrechtsschutz/datenbanken

� „Rechtssprechunsdatenbank zum Thema Menschenhandel und Ausbeutun“ des Bundesweten
Koordnerunskres een Menschenhandel – KOK e.V.: www.kok-een-menschenhandel.de/
rechtsprechunsdatenbank
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